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GEMEINDE-BOTE
Gemeinsames Amts- und Mitteilungsblatt
der Verwaltungsgemeinschaft Mitterfels

(Mitgliedsgemeinden: Mitterfels, Haselbach, Ascha, Falkenfels)

und der Schulverbände Mitterfels-Haselbach und Ascha-Falkenfels

Jahrgang 45                             Mittwoch, 22. November 2023                                  Nr. 23

_balloon3_ HASELBACH HELAU! _balloon1_
Großes Programm beim Faschingsauftakt des KTSV

Foto: Corinna Zach
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Allgemeine Bekanntmachungen

Gefunden wurde
in Mitterfels, Burgstraße: VW Schlüssel mit Haustürschlüssel

in Mitterfels, Radweg: Hundehalsband

Abzuholen bei der Geschäftsstelle der Verwaltungsge-
meinschaft Mitterfels, Burgstraße 1, 94360 Mitterfels, 
Fundamt Tel: 09961 9400-0

Erscheinungsdatum des nächsten Gemein-
deboten Nr. 24: Mittwoch, 06.12.2023.
Manuskripte und Anzeigen bis spätestens 
Dienstag, 28.11.2023 abgeben.

Texte und Inserate die später abgegeben 
werden, werden nicht angenommen!

WICHTIGER REDAKTIONELLER HINWEIS!
Wir möchten alle Pressebeauftragten der Vereine und 
Verbände sowie Kitas und Schulen darum bitten, dass 
sie künftig bei Berichterstattungen über Feste, Veranstal-
tungen, Spendenübergaben, etc. sowohl den Verfasser 
des Textes als auch den Fotografen der Bilder angeben.
Aus rechtlichen Gründen sollen diese Angaben künf-
tig unter allen Texten und Bildern im Gemeindeboten 
veröffentlicht werden. 
Vielen Dank für die Mithilfe!

Beratungsangebot für 
Menschen mit Behinderung in 
Mitterfels
Die ergänzende unabhängige Teilha-
beberatung, kurz EUTB, gibt es seit Kurzem auch im Land-
kreis Straubing-Bogen. Eine der vier Außenberatungsstellen 
ist in Mitterfels angesiedelt. 
Die EUTB berät Menschen in allen Lebensbereichen. Men-
schen mit Behinderung, von Behinderung bedrohte Men-
schen, ihre Angehörigen sowie alle Interessierten können 
sich mit Fragen rund um Teilhabe und Rehabilitation an 
die EUTB wenden. Mögliche Themen sind: Assistenz und 
Betreuung, Wohnen, Familie, Partnerschaft u.v.m. „Es geht 
darum, Barrieren abzubauen und Beratung auf Augenhöhe 
zu ermöglichen. Die Eigenverantwortung, individuelle Le-
bensplanung und Selbstbestimmung von Menschen mit 
Behinderung und von Behinderung bedrohter Menschen 
werden durch die EUTB gestärkt“, betont Berater Norbert 
Beyer. Mehr Informationen gibt es unter www.teilhabebera-
tung.de im Internet. Außerdem gibt es bei den Beratungs-
terminen in Mitterfels die Möglichkeit, den Verein „Trans-
plantationsbetroffene e.V. Bayern“ kennenzulernen. 
Kontakt: 
EUTB-Bogen im Landkreis Straubing/Bogen
Norbert Beyer, Peer-Berater
Haus der Generationen, Bahnhofstraße 3, 94327 Bogen
Telefon: 09422 505740
E-Mail: norbertbeyer.eutb-bogen@t-online.de
Termine:
Die Beratung in Mitterfels findet jeden 2. und 4. Donnerstag 
im Monat im Sitzungssaal des Rathauses statt, jeweils von 
14 bis 17 Uhr.
Die Termine im Dezember sind am 14.12. und 28.12.2023.

Eintragung von Übermittlungssperren nach dem 
Bundesmeldegesetz
Im Hinblick auf die bevorstehende Europawahl im Juni 
2024 weisen wir nochmals auf das Widerspruchsrecht der 
Wahlberechtigten bei Gruppenauskünften an Parteien hin.
Gem. § 50 Abs. 1 BMG dürfen in den Monaten vor der Wahl 
Auskünfte zu Meldedaten von Gruppen von Wahlberech-
tigten an Parteien, Wählergruppen und andere Träger von 
Wahlvorschlägen erteilt werden, soweit die betroffenen 
Personen nicht von ihrem Recht, der Übermittlung der Da-
ten zu widersprechen, Gebrauch gemacht haben.
Falls Sie der Datenweitergabe bereits früher widersprochen 
haben, gilt dies unbefristet.
Die Eintragung dieser Übermittlungssperren können Sie 
persönlich oder schriftlich bei der Verwaltungsgemein-
schaft Mitterfels, Burgstr. 1, 94360 Mitterfels, beantragen.
Öffnungszeiten der Geschäftsstelle der Verwaltungsge-
meinschaft Mitterfels.
Montag + Mittwoch 8:00 bis 12:00 Uhr
   14:00 bis 16:00 Uhr
Donnerstag  8:00 bis 12:00 Uhr
   14:00 bis 18:00 Uhr
Dienstag + Freitag 8:00 bis 12:00 Uhr
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Vortrag 
„Entwicklungsschritte im 
Alltag anregen“
Die körperliche und geistige 
Entwicklung eines Kleinkindes 
schreitet in den ersten drei Lebensjahren rasant voran. Der 
Vortrag gibt Einblick in die Entwicklungspsychologie zwi-
schen dem 18. und 36. Lebensmonat. Die Zuhörer erhal-
ten Tipps, wie sie die Entwicklungsschritte ihrer Kinder im 
Alltag anregen und unterstützen können. Hinweise zu Be-
wegungs-, Spielmöglichkeiten sowie einer entwicklungs-
fördernden Umgebung werden gegeben. Persönliche Er-
fahrungen und Fragen können gerne eingebracht werden. 
Termin Montag, 4. Dezember 2023, 9:30 – 11:00 Uhr
Referentin  Anna-Lena Stierstorfer, Kinderkranken-

schwester
Ort Hien-Sölde, Burgstraße 37, 94360 Mitterfels
Anmeldung nicht erforderlich
Die Angebote von Koki richten sich an Schwangere, Eltern 
und Interessierte und sind kostenfrei.
Außerdem sind die Mitarbeiterinnen der Koki-Beratungsstel-
le an folgenden Terminen in Mitterfels vor Ort (Hien-Sölde):
Babysprechstunde: 8. November, 13. Dezember
Koki-Sprechstunde: 22 November

Foto: Freepik

Wintergarten Gruber
GmbH&Co.KG

Straubinger Str. 41-43 | 94347 Ascha
Tel.: 09961 700 180

www.wintergarten-gruber.de

Wintergärten · Terrassenüberdachungen · WAREMA Sonnenschutz

  Weihnachts-Inserate
           Feiern Sie Weihnachten mit uns!

Unternehmen und Vereine, nutzen Sie unsere Weihnachtsausgabe im       
Gemeindeboten, um Ihre besonderen Grüße zu teilen. 

Erreichen Sie die lokale Gemeinschaft und sprechen Sie Ihre Kunden an.
Senden Sie Ihre Weihnachtsinserate bis spätestens 30.11.2023 

an die Druckerei Stolz. 
Kontakt: satz@stolzdruck.de oder Tel.: 09961 94080. 

Die Weihnachtsausgabe erscheint am 20.12.2023.

Verbreiten Sie Freude und festliche Grüße 
in unserer Verwaltungsgemeinschaft!
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Quartiersmanagement
Mitterfels:

Sandra Groth
Burgstraße 1
94360 Mitterfels
Tel.: 0151 42226487
E-Mail: groth@mitterfels.de

Quartiersmanagement
Haselbach:

Andrea Baumgartner
Straubinger Str. 19
94354 Haselbach
Tel.: 0160 4509698
E-Mail: baumgartner@haselbach-gemeinde.de

Wir sind für Sie da!

Das Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums 
für Familie, Arbeit und Soziales nach der Förderrichtlinie „Selbstbe-

stimmt Leben im Alter“ (SeLA) gefördert.

Aufgrund der Witterungsverhältnisse wird die zweite 
Gruppe der Seniorenspaziergänge, die bisher mittwochs 
um 9 Uhr stattfand, mit Beginn der Winterzeit auf den 
Nachmittag verlegt.
Wir treffen uns erstmals am Mittwoch, den 15.11.2023 
um 14 Uhr am Bahnhof in Mitterfels, um gemütlich und 
langsam gemeinsam in etwa 45 bis 60 Minuten spa-
zieren zu gehen.
Bei Interesse gerne vorbeischauen, es ist keine Anmel-
dung erforderlich!
Falls jemand von zu Hause abgeholt werden möchte, 
bitte bei den Quartiersmanagerinnen anfragen.
Groth Sandra, QM Mitterfels: 09961-94000 oder 0151 
42226487
Baumgartner Andrea, QM Haselbach: 09961-942933-12 
oder 0160 4509698

Damensenioren-Kränzchen
Wir laden alle Damen, die einen schönen Nachmittag ver-
bringen möchten, am Donnerstag 14. Dezember, um 14 
Uhr zur Adventsfeier des Damensenioren-Kränzchens im 
Gasthaus Gürster ein. Alle Frauen, auch der Nachbarge-
meinde, sind herzlich willkommen.

Senioren-Adventfeier der Marktgemeinde Mitterfels
Die Marktgemeinde Mitterfels veranstaltet am Freitag, 
den 1. Dezember 2023, um 14.00 Uhr im Gasthof „Zur 
Post“ eine Senioren-Adventfeier.
Lisa Stögbauer aus Parkstetten liest „Mei staade Zeit – 
Gedichte und Geschichten zum Advent“, für die musikali-
sche Umrahmung mit der Harfe sorgt Emily Spanner.
Alle Seniorinnen und Senioren der Marktgemeinde Mitter-
fels sind hierzu bei einer Tasse Kaffee, Tee oder Punsch 
und weihnachtlichem Gebäck sehr herzlich eingeladen.

WICHTIGER HINWEIS
Sämtliche Angebote des Quartiersmanage-
ments, unabhängig von Anmeldung oder Ver-
anstaltungsort, gelten für die Bürger von Mit-
terfels und Haselbach gleichermaßen!

6. Austausch-Treffen für pflegende Angehörige
Initiator:   Quartiersmanagement Mitter-

fels-Haselbach
Termin: Montag, 27.11.2023, 14.00 Uhr
Veranstaltungsort: Hien-Sölde Mitterfels

Sie begleiten, betreuen und pflegen ihre Angehörigen 
und würden gerne mit Gleichbetroffenen Erfahrungen 
austauschen?
Dann würden wir uns sehr freuen, sie zu einer lockeren 
Gesprächsrunde in angenehmer Atmosphäre begrüßen 
zu dürfen.
Eine gesonderte Anmeldung hierzu ist nicht erforderlich.
Neue Teilnehmer, gerne auch aus den umliegenden Ort-
schaften sind jederzeit herzlich willkommen.

AWO Mitterfels-Haselbach – Termine:
Am Samstag, 09. Dezember, Fahrt zum Christkindl-
markt nach Landshut. Abfahrt um 13 Uhr in Haselbach. 
Verbindliche Anmeldung ab sofort bei Dietl Otti Tel.: 
09961/1072.

Urlaub Quartiersmanagement Markt Mitterfels
Die Quartiersmanagerin für Mitterfels Sandra Groth be-
findet sich von 28. November 2023 bis einschließlich 
17. Dezember 2023 im Urlaub.
In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an Andrea 
Baumgartner, Quartiersmanagement Haselbach.
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Aus dem Veranstaltungskalender
24.11. Kgl. priv. Schützen: Vereinsabend
25.11.  Wasserwacht: Weihnachtskegeln im Gasthof Gürs-

ter (Jugend ab 16 Uhr, Erwachsene ab 19 Uhr)
28.11.  TSV Skiabteilung: 17-18 Uhr Kinderskigymnastik 

indoor/outdoor, (Turnhalle/Badparkplatz) 
28.11.  TSV Skiabteilung: 20 Uhr – 21 Uhr „Fit durch den 

Winter“ (Turnhalle) 
29.11.  VdK: Fahrt zum Christkindlmarkt nach München, 

Abfahrt 8:30 Uhr Haselbach, 8:45 Uhr Mitterfels
30.11.  Bücherei: 15 Uhr Vorlesestunde in der Bücherei, 

Weihnachtsduft liegt in der Luft 
01.12.  FF: 19:30 Uhr Kameradschaftsabend (ohne Uni-

form) mit Rehragout-Essen im Vereinslokal Land-
gasthof Fischer 

01.12.  Kgl. priv. Schützen: Weihnachtsvortel- u. Königs-
schießen

01.12.  Wanderfreunde: Stammtisch der Wanderfreunde 
im Gasthof Waldhof ab 18:30 Uhr

01.12.  Senioren-Adventsfeier Marktgemeinde, 14 Uhr, 
Gasthaus Kernbichl 

02.12.  Wanderfreunde: 19 Uhr Christbaumversteigerung 
02.12.  TSV Skiabteilung: 19 Uhr bis 22 Uhr Mitterfelser 

Hüttenzauber rund um die St. Georgskirche  
03.12.  TSV Skiabteilung: 11 Uhr bis 19 Uhr Mitterfelser 

Christkindlmarkt, (Burghof/Burgstraße) 
03.12.  OGV: 11 Uhr Teilnahme am Christkindlmarkt 2023
03.12.  Rehkitzrettung: Infostand Mitterfelser Christkindl-

markt 2023 
03.12.  Burgmuseumsverein: Teilnahme am Christkindl-

markt 2023
03.12.  Bücherei: Teilnahme Christkindlmarkt 2023, Bü-

cherflohmarkt in der Schule Mitterfels
05.12.  TSV Skiabteilung: 17-18 Uhr Kinderskigymnastik 

indoor/outdoor, (Turnhalle/Badparkplatz)  
05.12.  TSV Skiabteilung: 20 Uhr – 21 Uhr „Fit durch den 

Winter“(Turnhalle) 
05.12. Bayer. Wald-Verein: Jahreszeitliches Spaziergangl 
06.12.  MFG: 19 Uhr Teilnahme an der Rorate-Messe in 

der Hl. Geist-Kirche  
08.12. EV: 19 Uhr Weihnachtsfeier Gasthof Gürster
09.12.  Kgl. priv. Schützen: Nussschießen mit Jahresab-

schluss 
09.12.  Wasserwacht: 19 Uhr Christbaumversteigerung 

Landgasthof Fischer
09.12.  AWO: Fahrt zum Christkindlmarkt nach Landshut, 

Abfahrt: 13 Uhr  
10.12. Wanderfreunde: ab 14 Uhr Weihnachtsfeier

Amtliche Bekanntmachung
Der Marktgemeinderat Mitterfels hat in seiner Sitzung am 
09. November 2023 beschlossen, die Satzung für die öf-
fentliche Entwässerungseinrichtung des Marktes Mitterfels 
neu zu erlassen.
Diese wird nachstehend amtlich bekannt gemacht:
Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung 
der Marktgemeinde Mitterfels (Entwässerungssatzung 
– EWS) vom 09.11.2023
Auf Grund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 
2 und 3 der Gemeindeordnung (GO) sowie Art. 34 Abs. 2 
Satz 1 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) erlässt 
die Marktgemeinde Mitterfels folgende Satzung:
§ 1   Öffentliche Einrichtung
(1)  Die Gemeinde betreibt eine öffentliche Einrichtung zur 

Abwasserbeseitigung (Entwässerungseinrichtung).
(2)  Art und Umfang der Entwässerungseinrichtung be-

stimmt die Gemeinde.
(3)  Zur Entwässerungseinrichtung gehören auch die 

Grundstücksanschlüsse.
§ 2  Grundstücksbegriff, Verpflichtete
(1)  Grundstück im Sinn dieser Satzung ist jedes räumlich 

zusammenhängende und einem gemeinsamen Zweck 
dienende Grundeigentum desselben Eigentümers, das 
eine selbstständige wirtschaftliche Einheit bildet, auch 
wenn es sich um mehrere Grundstücke oder Teile von 
Grundstücken im Sinn des Grundbuchrechts handelt. 
Soweit rechtlich verbindliche planerische Vorgaben vor-
handen sind, sind sie zu berücksichtigen.

(2)  Die in dieser Satzung für Grundstückseigentümer er-
lassenen Vorschriften gelten auch für Teileigentümer, 
Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer, Wohnungs-
erbbauberechtigte, Nießbraucher und sonstige zur 
Nutzung eines Grundstücks dinglich Berechtigte. Von 
mehreren dinglich Berechtigten ist jeder berechtigt und 
verpflichtet; sie haften als Gesamtschuldner.

§ 3  Begriffsbestimmungen
Im Sinn dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe 
folgende Bedeutung:
1. Abwasser
ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaft-
lichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften 
veränderte Wasser und das bei Trockenwetter damit zu-
sammen abfließende Wasser (Schmutzwasser) sowie das 
von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder 
befestigten Flächen gesammelt abfließende Wasser (Nie-
derschlagswasser). Als Schmutzwasser gelten auch die 
aus Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ablagern von 
Abfällen austretenden und gesammelten Flüssigkeiten.
Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht für das in 
landwirtschaftlichen Betrieben anfallende Abwasser (ein-
schließlich Jauche und Gülle), das dazu bestimmt ist, auf 
landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch ge-
nutzte Böden aufgebracht zu werden; nicht zum Aufbrin-
gen bestimmt ist insbesondere das häusliche Abwasser.
2. Kanäle
sind Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle oder Re-
genwasserkanäle einschließlich der Sonderbauwerke wie 



6 GB 23/22.11.2023

Marktgemeinde Mitterfels
www.mitterfels.de

z.B. Schächte, Regenbecken, Pumpwerke, Regenüberläufe.
3. Schmutzwasserkanäle
dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von 
Schmutzwasser.
4. Mischwasserkanäle
sind zur Aufnahme und Ableitung von Niederschlags- und 
Schmutzwasser bestimmt.
5. Regenwasserkanäle
dienen ausschließlich der Aufnahme und Ableitung von 
Niederschlagswasser.
6. Sammelkläranlage
ist eine Anlage zur Reinigung des in den Kanälen gesammel-
ten Abwassers einschließlich der Ableitung zum Gewässer.
7. Grundstücksanschlüsse
sind
 - bei Freispiegelkanälen:
die Leitungen vom Kanal bis zum Kontrollschacht.
 - bei Druckentwässerung:
die Leitungen vom Kanal bis zum Abwassersammel-
schacht.
 - bei Unterdruckentwässerung:
die Leitungen vom Kanal bis einschließlich des Hausan-
schlussschachts.
8. Grundstücksentwässerungsanlagen
sind
 - bei Freispiegelkanälen:
die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung 
des Abwassers dienen, bis einschließlich des Kontroll-
schachts. Hierzu zählt auch die im Bedarfsfall erforderliche 
Hebeanlage zur ordnungsgemäßen Entwässerung eines 
Grundstücks (§ 9 Abs. 4).
 - bei Druckentwässerung:
die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung 
des Abwassers dienen, bis einschließlich des Abwasser-
sammelschachts.
 - bei Unterdruckentwässerung:
die Einrichtungen eines Grundstücks, die der Beseitigung 
des Abwassers dienen, bis zum Hausanschlussschacht.
9. Kontrollschacht
ist ein Übergabeschacht, der zur Kontrolle und Wartung 
der Anlage dient.
10. Abwassersammelschacht (bei Druckentwässerung)
ist ein Schachtbauwerk mit Pumpen- und Steuerungsanlage.
11. Hausanschlussschacht (bei Unterdruckentwässerung)
ist ein Schachtbauwerk mit einem als Vorlagebehälter die-
nenden Stauraum sowie einer Absaugventileinheit. 
12. Messschacht
ist eine Einrichtung für die Messung des Abwasserabflus-
ses oder die Entnahme von Abwasserproben.
13. Abwasserbehandlungsanlage
ist eine Einrichtung, die dazu dient, die Schädlichkeit des Ab-
wassers vor Einleitung in den Kanal zu vermindern oder zu 
beseitigen. Hierzu zählen insbesondere Kleinkläranlagen zur 
Reinigung häuslichen Abwassers sowie Anlagen zur (Vor-)
Behandlung gewerblichen oder industriellen Abwassers.
14. Fachlich geeigneter Unternehmer
ist ein Unternehmer, der geeignet ist, Arbeiten an Grund-
stücksentwässerungsanlagen fachkundig auszuführen. Vo-

raussetzungen für die fachliche Eignung sind insbesondere
die ausreichende berufliche Qualifikation und Fachkunde 
der verantwortlichen technischen Leitung,
 -  die Sachkunde des eingesetzten Personals und des-

sen nachweisliche Qualifikation für die jeweiligen Ar-
beiten an Grundstücksentwässerungsanlagen,

 -  die Verfügbarkeit der benötigten Werkzeuge, Maschi-
nen und Geräte,

 -  die Verfügbarkeit und Kenntnis der entsprechenden 
Normen und Vorschriften,-

 -  eine interne Qualitätssicherung (Weiterbildung, Kont-
rollen und Dokumentation).

§ 4  Anschluss- und Benutzungsrecht
(1)  Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein 

Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung an die Ent-
wässerungseinrichtung angeschlossen wird. Er ist be-
rechtigt, nach Maßgabe der §§ 14 bis 17 das anfallende 
Abwasser in die Entwässerungseinrichtung einzuleiten.

(2)  Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich 
nur auf solche Grundstücke, die durch einen Kanal er-
schlossen sind. Der Grundstückseigentümer kann un-
beschadet weitergehender bundes- und landesgesetz-
licher Vorschriften nicht verlangen, dass neue Kanäle 
hergestellt oder bestehende Kanäle geändert werden. 
Welche Grundstücke durch einen Kanal erschlossen 
werden, bestimmt die Gemeinde.

(3) Ein Anschluss- und Benutzungsrecht besteht nicht,
 1.  wenn das Abwasser wegen seiner Art oder Menge 

nicht ohne Weiteres von der Entwässerungseinrich-
tung übernommen werden kann und besser von 
demjenigen behandelt wird, bei dem es anfällt oder

 2.  solange eine Übernahme des Abwassers technisch 
oder wegen des unverhältnismäßig  hohen Aufwands 
nicht möglich ist.

(4)  Die Gemeinde kann den Anschluss und die Benutzung 
versagen, wenn die gesonderte Behandlung des Ab-
wassers wegen der Siedlungsstruktur das Wohl der All-
gemeinheit nicht beeinträchtigt.

(5)  Unbeschadet des Abs. 4 besteht ein Benutzungsrecht 
nicht, soweit eine Versickerung oder anderweitige Be-
seitigung von Niederschlagswasser ordnungsgemäß 
möglich ist. Die Gemeinde kann hiervon Ausnahmen 
zulassen oder bestimmen, wenn die Einleitung von Nie-
derschlagswasser aus betriebstechnischen Gründen 
erforderlich ist.

§ 5  Anschluss- und Benutzungszwang
(1)  Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, 

bebaute Grundstücke an die Entwässerungseinrichtung 
anzuschließen (Anschlusszwang). Ein Anschlusszwang 
besteht nicht, wenn der Anschluss rechtlich oder tat-
sächlich unmöglich ist.

(2)  Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, 
auch unbebaute Grundstücke an die Entwässerungs-
einrichtung anzuschließen, wenn Abwasser anfällt.

(3)  Ein Grundstück gilt als bebaut, wenn auf ihm bauliche 
Anlagen, bei deren Benutzung Abwasser anfallen kann, 
dauernd oder vorübergehend vorhanden sind.

(4)  Bei baulichen Maßnahmen, die eine Veränderung der 
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Abwassereinleitung nach Menge oder Beschaffenheit 
zur Folge haben, muss der Anschluss vor dem Beginn 
der Benutzung des Baus hergestellt sein. In allen ande-
ren Fällen ist der Anschluss nach schriftlicher Aufforde-
rung durch die Gemeinde innerhalb der von ihr gesetz-
ten Frist herzustellen.

(5)  Auf Grundstücken, die an die Entwässerungseinrich-
tung angeschlossen sind, ist im Umfang des Benut-
zungsrechts alles Abwasser in die Entwässerungsein-
richtung einzuleiten (Benutzungszwang). Verpflichtet 
sind der Grundstückseigentümer und alle Benutzer der 
Grundstücke. Sie haben auf Verlangen der Gemeinde 
die dafür erforderliche Überwachung zu dulden.

§ 6  Befreiung von Anschluss- oder Benutzungszwang
(1)  Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benut-

zung wird auf Antrag ganz oder zum Teil befreit, wenn 
der Anschluss oder die Benutzung aus besonderen 
Gründen auch unter Berücksichtigung der Erfordernis-
se des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. Der Antrag auf 
Befreiung ist unter Angabe der Gründe schriftlich bei 
der Gemeinde einzureichen.

(2)  Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Aufla-
gen und Widerrufsvorbehalt erteilt werden.

§ 7  Sondervereinbarungen
(1)  Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss 

oder zur Benutzung berechtigt oder verpflichtet, kann 
die Gemeinde durch Vereinbarung ein besonderes Be-
nutzungsverhältnis begründen.

(2)  Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestim-
mungen dieser Satzung und der Beitrags- und Gebüh-
rensatzung entsprechend. Ausnahmsweise kann in der 
Sondervereinbarung Abweichendes bestimmt werden, 
soweit dies sachgerecht ist.

§ 8  Grundstücksanschluss
(1)  Der Grundstücksanschluss wird von der Gemeinde her-

gestellt, verbessert, erneuert, geändert und unterhalten 
sowie stillgelegt und beseitigt.

(2)  Die Gemeinde bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Füh-
rung der Grundstücksanschlüsse. Sie bestimmt auch, 
wo und an welchen Kanal anzuschließen ist. Begrün-
dete Wünsche des Grundstückseigentümers werden 
dabei nach Möglichkeit berücksichtigt.

(3)  Jeder Grundstückseigentümer, dessen Grundstück an 
die Entwässerungseinrichtung angeschlossen oder an-
zuschließen ist, muss die Verlegung von Grundstücks- 
anschlüssen, den Einbau von Schächten, Schiebern, 
Messeinrichtungen und dergleichen und von Sonder-
bauwerken zulassen, ferner das Anbringen von Hin-
weisschildern dulden, soweit diese Maßnahmen für die 
ordnungsgemäße Beseitigung des auf seinem Grund-
stück anfallenden Abwassers erforderlich sind.

§ 9  Grundstücksentwässerungsanlage
(1)  Jedes Grundstück, das an die Entwässerungseinrich-

tung angeschlossen wird, ist vorher vom Grundstücks-
eigentümer mit einer Grundstücksentwässerungsan-
lage zu versehen. Wird das Schmutzwasser über die 
Entwässerungseinrichtung abgeleitet, aber keiner Sam-
melkläranlage zugeführt, ist die Grundstücksentwäs-

serungsanlage mit einer Abwasserbehandlungsanlage 
auszustatten.

(2)  Die Grundstücksentwässerungsanlage und die Abwas-
serbehandlungsanlage im Sinn des Abs. 1 Satz 2 sind 
nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
herzustellen, zu betreiben, zu verbessern, zu erneuern, 
zu ändern, zu unterhalten, stillzulegen oder zu beseiti-
gen. Für die Reinigungsleistung der Abwasserbehand-
lungsanlage im Sinn des Abs. 1 Satz 2 ist darüber hin-
aus der Stand der Technik maßgeblich.

(3)  Am Ende der Grundstücksentwässerungsanlage ist 
ein Kontrollschacht zu errichten. Die Gemeinde kann 
verlangen, dass anstelle oder zusätzlich zum Kontroll-
schacht ein Messschacht zu erstellen ist. Bei Druckent-
wässerung oder Unterdruckentwässerung gelten Sät-
ze 1 und 2 nicht, wenn die Kontrolle und Wartung der 
Grundstücksentwässerungsanlage über den Abwas-
sersammelschacht oder den Hausanschlussschacht 
durchgeführt werden kann.

(4)  Besteht zum Kanal kein ausreichendes Gefälle, kann 
die Gemeinde vom Grundstückseigentümer den Einbau 
und den Betrieb einer Hebeanlage zur Entwässerung 
des Grundstücks verlangen, wenn ohne diese Anlage 
eine ordnungsgemäße Beseitigung des Abwassers bei 
einer den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
entsprechenden Planung und Ausführung des Kanal-
systems für die Gemeinde nicht möglich oder nicht 
wirtschaftlich ist.

(5)  Gegen den Rückstau des Abwassers aus der Entwäs-
serungseinrichtung hat sich jeder Anschlussnehmer 
selbst zu schützen.

(6)  Die Grundstücksentwässerungsanlage sowie Arbeiten 
daran dürfen nur durch fachlich geeignete Unternehmer 
ausgeführt werden. Die Gemeinde kann den Nachweis 
der fachlichen Eignung verlangen.

§ 10  Zulassung der Grundstücksentwässerungsanlage
(1)  Bevor die Grundstücksentwässerungsanlage herge-

stellt oder geändert wird, sind der Gemeinde folgende 
Unterlagen in doppelter Fertigung einzureichen:

 a)  Lageplan des zu entwässernden Grundstücks im 
Maßstab 1:1.000,

 b)  Grundriss- und Flächenpläne im Maßstab 1:100, aus 
denen der Verlauf der Leitungen und im Fall des § 9 
Abs. 1 Satz 2 die Abwasserbehandlungsanlage er-
sichtlich sind,

 c)  Längsschnitte aller Leitungen mit Darstellung der 
Entwässerungsgegenstände im Maßstab 1:100, be-
zogen auf Normal-Null (NN), aus denen insbesondere 
die Gelände- und Kanalsohlenhöhen, die maßgebli-
chen Kellersohlenhöhen, Querschnitte und Gefälle 
der Kanäle, Schächte, höchste Grundwasseroberflä-
che zu ersehen sind,

 d)  wenn Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Ab-
wasser, das in seiner Beschaffenheit erheblich vom 
Hausabwasser abweicht, zugeführt wird, ferner An-
gaben über

  -  Zahl der Beschäftigten und der ständigen Be-
wohner auf dem Grundstück, wenn deren Ab-
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wasser miterfasst werden soll,
  -  Menge und Beschaffenheit des Verarbeitungs-

materials, der Erzeugnisse,
  - die Abwasser erzeugenden Betriebsvorgänge,
  -  Höchstzufluss und Beschaffenheit des zum Ein-

leiten bestimmten Abwassers,
  -  die Zeiten, in denen eingeleitet wird, die Vorbe-

handlung des Abwassers (Kühlung, Reinigung, 
Neutralisation, Dekontaminierung) mit Bemes-
sungsnachweisen.

  Soweit nötig, sind die Angaben zu ergänzen durch 
den wasserwirtschaftlichen Betriebsplan (Zufluss, Ver-
brauch, Kreislauf, Abfluss) und durch Pläne der zur Vor-
behandlung beabsichtigten Einrichtungen.

  Die Pläne müssen den bei der Gemeinde aufliegenden 
Planmustern entsprechen. Alle Unterlagen sind vom 
Grundstückseigentümer und dem Planfertiger zu unter-
schreiben. Die Gemeinde kann erforderlichenfalls wei-
tere Unterlagen anfordern.

(2)  Die Gemeinde prüft, ob die geplante Grundstücksent-
wässerungsanlage den Bestimmungen dieser Satzung 
entspricht. Ist das der Fall, erteilt die Gemeinde schrift-
lich ihre Zustimmung und gibt eine Fertigung der einge-
reichten Unterlagen mit Zustimmungsvermerk zurück; 
die Zustimmung kann unter Bedingungen und Auflagen 
erteilt werden. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn die 
Gemeinde nicht innerhalb von drei Monaten nach Zu-
gang der vollständigen Planunterlagen ihre Zustimmung 
schriftlich verweigert. Entspricht die Grundstücksent-
wässerungsanlage nicht den Bestimmungen dieser Sat-
zung, setzt die Gemeinde dem Grundstückseigentümer 
unter Angabe der Mängel eine angemessene Frist zur 
Berichtigung und erneuten Einreichung der geänderten 
Unterlagen bei der Gemeinde; Satz 3 gilt entsprechend.

(3)  Mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücksent-
wässerungsanlage darf erst begonnen werden, wenn die 
Zustimmung nach Abs. 2 erteilt worden ist oder als er-
teilt gilt. Eine Genehmigungspflicht nach sonstigen, ins-
besondere nach straßen-, bau- und wasserrechtlichen 
Bestimmungen bleibt durch die Zustimmung unberührt.

(4)  Von den Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 kann die Ge-
meinde Ausnahmen zulassen.

§ 11   Herstellung und Prüfung der Grundstücksentwäs-
serungsanlage

(1)  Der Grundstückseigentümer hat der Gemeinde den 
Beginn des Herstellens, des Änderns, des Ausführens 
größerer Unterhaltungsarbeiten oder des Beseitigens 
spätestens drei Tage vorher schriftlich anzuzeigen und 
gleichzeitig den Unternehmer zu benennen. Muss we-
gen Gefahr im Verzug mit den Arbeiten sofort begon-
nen werden, ist der Beginn innerhalb von 24 Stunden 
schriftlich anzuzeigen.

(2)  Die Gemeinde ist berechtigt, die Arbeiten zu überprüfen. 
Der Grundstückseigentümer hat zu allen Überprüfungen 
Arbeitskräfte, Geräte und Werkstoffe bereitzustellen.

(3)  Der Grundstückseigentümer hat die Grundstücksent-
wässerungsanlage vor Verdeckung der Leitungen auf 
satzungsgemäße Errichtung und vor ihrer Inbetriebnah-

me auf Mängelfreiheit durch einen nicht an der Bauaus-
führung beteiligten fachlich geeigneten Unternehmer 
prüfen und das Ergebnis durch diesen bestätigen zu las-
sen. Dies gilt nicht, soweit die Gemeinde die Prüfungen 
selbst vornimmt; sie hat dies vorher anzukündigen. Abs. 
2 Satz 2 gilt entsprechend. Werden die Leitungen vor 
Durchführung der Prüfung auf satzungsgemäße Errich-
tung der Grundstücksentwässerungsanlage verdeckt, 
sind sie auf Anordnung der Gemeinde freizulegen.

(4)  Soweit die Gemeinde die Prüfungen nicht selbst vor-
nimmt, hat der Grundstückseigentümer der Gemein-
de die Bestätigungen nach Abs. 3 vor Verdeckung der 
Leitungen und vor Inbetriebnahme der Grundstücks- 
entwässerungsanlage unaufgefordert vorzulegen. Die 
Gemeinde kann die Verdeckung der Leitungen oder die 
Inbetriebnahme der Grundstücksentwässerungsanlage 
innerhalb eines Monats nach Vorlage der Bestätigun-
gen oder unverzüglich nach Prüfung durch die Ge-
meinde schriftlich untersagen. In diesem Fall setzt die 
Gemeinde dem Grundstückseigentümer unter Angabe 
der Gründe für die Untersagung eine angemessene 
Nachfrist für die Beseitigung der Mängel; Sätze 1 und 2 
sowie Abs. 3 gelten entsprechend.

(5)  Die Zustimmung nach § 10 Abs. 2, die Bestätigungen 
des fachlich geeigneten Unternehmers oder die Prü-
fung durch die Gemeinde befreien den Grundstücksei-
gentümer, den ausführenden oder prüfenden Unterneh-
mer sowie den Planfertiger nicht von der Verantwortung 
für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Planung und 
Ausführung der Anlage.

(6)  Liegt im Fall des § 9 Abs. 1 Satz 2 die Bestätigung eines 
privaten Sachverständigen der Wasserwirtschaft über 
die ordnungsgemäße Errichtung der Abwasserbehand-
lungsanlage gemäß den Richtlinien für Zuwendungen 
für Kleinkläranlagen vor, ersetzt diese in ihrem Umfange 
die Prüfung und Bestätigung nach Abs. 3 und Abs. 4.

§ 12  Überwachung
(1)  Der Grundstückseigentümer hat die von ihm zu unter-

haltenden Grundstücksanschlüsse, Messschächte und 
Grundstücksentwässerungsanlagen in Abständen von 
jeweils 20 Jahren ab Inbetriebnahme auf eigene Kosten 
durch einen fachlich geeigneten Unternehmer auf Män-
gelfreiheit prüfen und das Ergebnis durch diesen bestä-
tigen zu lassen; für Anlagen in Wasserschutzgebieten 
bleiben die Festlegungen in der jeweiligen Schutzge-
bietsverordnung unberührt. Der Grundstückseigentü-
mer hat der Gemeinde die Bestätigung innerhalb von 
vier Wochen nach Abschluss der Prüfung unaufgefor-
dert vorzulegen. Festgestellte Mängel hat der Grund-
stückseigentümer unverzüglich beseitigen zu lassen. 
Bei erheblichen Mängeln ist innerhalb von zwei Mona-
ten nach Ausstellung der Bestätigung eine Nachprü-
fung durchzuführen; Satz 2 gilt entsprechend. Die Frist 
für die Nachprüfung kann auf Antrag verlängert werden.

(2)  Für nach § 9 Abs. 1 Satz 2 erforderliche Abwasserbe-
handlungsanlagen gelten die einschlägigen wasser-
rechtlichen Bestimmungen, insbesondere Art. 60 Abs. 
1 und 2 BayWG für Kleinkläranlagen.1)

(3)  Der Grundstückseigentümer hat Störungen und Schä-
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den an den Grundstücksanschlüssen, Messschächten, 
Grundstücksentwässerungsanlagen, Überwachungs-
einrichtungen und Abwasserbehandlungsanlagen un-
verzüglich der Gemeinde anzuzeigen.

(4)  Wird Gewerbe- oder Industrieabwasser oder Abwasser, 
das in seiner Beschaffenheit erheblich vom Hausab-
wasser abweicht, der Entwässerungseinrichtung zuge-
führt, kann die Gemeinde den Einbau und den Betrieb 
von Überwachungseinrichtungen verlangen. Hierauf 
wird in der Regel verzichtet, soweit für die Einleitung 
eine wasserrechtliche Genehmigung der Kreisverwal-
tungsbehörde vorliegt und die Ergebnisse der wasser-
rechtlich vorgeschriebenen Eigen- oder Selbstüberwa-
chung der Gemeinde vorgelegt werden.

(5)  Unbeschadet der Abs. 1 bis 4 ist die Gemeinde befugt, 
die Grundstücksentwässerungsanlagen jederzeit zu 
überprüfen, Abwasserproben zu entnehmen sowie Mes-
sungen und Untersuchungen durchzuführen. Dasselbe 
gilt für die Grundstücksanschlüsse und Messschächte, 
wenn sie die Gemeinde nicht selbst unterhält. Die Ge-
meinde kann jederzeit verlangen, dass die vom Grund-
stückseigentümer zu unterhaltenden Anlagen in einen 
Zustand gebracht werden, der Störungen anderer Ein-
leiter, Beeinträchtigungen der Entwässerungseinrichtung 
und Gewässerverunreinigungen ausschließt. Führt die 
Gemeinde aufgrund der Sätze 1 oder 2 eine Überprü-
fung der Grundstücksentwässerungsanlagen, der Mess-
schächte oder der vom Grundstückseigentümer zu un-
terhaltenden Grundstücksanschlüsse auf Mängelfreiheit 
durch, beginnt die Frist nach Abs. 1 Satz 1 mit Abschluss 
der Prüfung durch die Gemeinde neu zu laufen.

(6)  Die Verpflichtungen nach den Abs. 1 bis 5 gelten auch 
für den Benutzer des Grundstücks.

§ 13   Stilllegung von Entwässerungsanlagen auf dem 
Grundstück

Sobald ein Grundstück an die Entwässerungseinrichtung 
angeschlossen ist, sind nicht der Ableitung zur Entwässe-
rungseinrichtung dienende Grundstücksentwässerungs-
anlagen sowie dazugehörige Abwasserbehandlungsanla-
gen in dem Umfang außer Betrieb zu setzen, in dem das 
Grundstück über die Entwässerungseinrichtung entsorgt 
wird. § 9 Abs. 1 Satz 2 bleibt unberührt.
§ 14  Einleiten in die Kanäle
(1) In Schmutzwasserkanäle darf nur Schmutzwasser, in 
Regenwasserkanäle nur Niederschlagswasser eingeleitet 
werden. In Mischwasserkanäle darf sowohl Schmutz- als 
auch Niederschlagswasser eingeleitet werden.
(2) Den Zeitpunkt, von dem ab in die Kanäle eingeleitet 
werden darf, bestimmt die Gemeinde.
§ 15  Verbot des Einleitens, 
Einleitungsbedingungen
(1)  In die Entwässerungseinrichtung dürfen Stoffe nicht 

eingeleitet oder eingebracht werden, die
 -  die dort beschäftigten Personen gefährden oder deren 

Gesundheit beeinträchtigen,
 -  die Entwässerungseinrichtung oder die angeschlos-

senen Grundstücke gefährden oder beschädigen,
 -  den Betrieb der Entwässerungseinrichtung erschwe-

ren, behindern oder beeinträchtigen,
 -  die landwirtschaftliche oder gärtnerische Verwertung 

des Klärschlamms erschweren oder verhindern oder
 -  sich sonst schädlich auf die Umwelt, insbesondere die 

Gewässer, auswirken.
(2) Dieses Verbot gilt insbesondere für
 1.  feuergefährliche oder zerknallfähige Stoffe wie Ben-

zin oder Öl,
 2. infektiöse Stoffe, Medikamente,
 3. radioaktive Stoffe,
 4.  Farbstoffe, soweit sie zu einer deutlichen Verfärbung 

des Abwassers in der Sammelkläranlage oder des 
Gewässers führen, Lösemittel,

 5.  Abwasser oder andere Stoffe, die schädliche Aus-
dünstungen, Gase oder Dämpfe verbreiten können,

 6. Grund- und Quellwasser,
 7.  feste Stoffe, auch in zerkleinerter Form, wie Schutt, 

Asche, Sand, Kies, Faserstoffe, Zement, Kunstharze, 
Teer, Pappe, Dung, Küchenabfälle, Schlachtabfälle, 
Treber, Hefe, flüssige Stoffe, die erhärten,

 8.  Räumgut aus Leichtstoff- und Fettabscheidern, Jau-
che, Gülle, Abwasser aus Dunggruben und Tierhaltun-
gen, Silagegärsaft, Blut aus Schlächtereien, Molke,

 9.  Absetzgut, Räumgut, Schlämme oder Suspensionen 
aus Abwasserbehandlungsanlagen und Abortgruben 
unbeschadet gemeindlicher Regelungen zur Beseiti-
gung der Fäkalschlämme,

 10.  Stoffe oder Stoffgruppen, die wegen der Besorgnis 
einer Giftigkeit, Langlebigkeit, Anreicherungsfähig-
keit oder einer krebserzeugenden, fruchtschädigen-
den oder erbgutverändernden Wirkung als gefähr-
lich zu bewerten sind wie Schwermetalle, Cyanide, 
halogenierte Kohlenwasserstoffe, Polycyclische 
Aromaten, Phenole.

Ausgenommen sind
 -  unvermeidbare Spuren solcher Stoffe im Abwasser in 

der Art und in der Menge, wie sie auch im Abwasser 
aus Haushaltungen üblicherweise anzutreffen sind;

 -  Stoffe, die nicht vermieden oder in einer Vorbehand-
lungsanlage zurückgehalten werden können und de-
ren Einleitung die Gemeinde in den Einleitungsbedin-
gungen nach Abs. 3 oder 4 zugelassen hat;

 -  Stoffe, die aufgrund einer Genehmigung nach § 58 des 
Wasserhaushaltsgesetzes eingeleitet werden dürfen.

 11. Abwasser aus Industrie- und Gewerbebetrieben,
 -  von dem zu erwarten ist, dass es auch nach der Be-

handlung in der Sammelkläranlage nicht den Min-
destanforderungen nach § 57 des Wasserhaushalts-
gesetzes entsprechen wird,

 - das wärmer als +35 °C ist,
 -  das einen pH-Wert von unter 6,5 oder über 9,5 auf-

weist,
 - das aufschwimmende Öle und Fette enthält,
 - das als Kühlwasser benutzt worden ist.
 12.  nicht neutralisiertes Kondensat aus ölbefeuerten 

Brennwert-Heizkesseln,
 13.  nicht neutralisiertes Kondensat aus gasbefeuerten 
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Brennwert-Heizkesseln mit einer  Nennwer t l e i s -
tung über 200 kW.

(3)  Die Einleitungsbedingungen nach Abs. 2 Nr. 10 Satz 2 
zweiter Spiegelstrich werden gegenüber den einzelnen 
Anschlusspflichtigen oder im Rahmen einer Sonderver-
einbarung festgelegt.

(4)  Über Abs. 3 hinaus kann die Gemeinde in Einleitungsbe-
dingungen auch die Einleitung von Abwasser besonderer 
Art und Menge ausschließen oder von besonderen Vor-
aussetzungen abhängig machen, soweit dies zum Schutz 
des Betriebspersonals, der Entwässerungseinrichtung 
oder zur Erfüllung der für den Betrieb der Entwässerungs-
einrichtung geltenden Vorschriften, insbesondere der Be-
dingungen und Auflagen des der Gemeinde erteilten was-
serrechtlichen Bescheids, erforderlich ist.

(5)  Die Gemeinde kann die Einleitungsbedingungen nach 
Abs. 3 und 4 neu festlegen, wenn die Einleitung von Ab-
wasser in die Entwässerungseinrichtung nicht nur vorü-
bergehend nach Art oder Menge wesentlich geändert wird 
oder wenn sich die für den Betrieb der Entwässerungs-
einrichtung geltenden Gesetze oder Bescheide ändern. 
Die Gemeinde kann Fristen festlegen, innerhalb derer die 
zur Erfüllung der geänderten Anforderungen notwendigen 
Maßnahmen durchgeführt werden müssen.

(6)  Die Gemeinde kann die Einleitung von Stoffen im Sinn 
der Abs. 1 und 2 zulassen, wenn der Verpflichtete Vor-
kehrungen trifft, durch die die Stoffe ihre gefährdende 
oder schädigende Wirkung verlieren oder der Betrieb 
der Entwässerungseinrichtung nicht erschwert wird. In 
diesem Fall hat er der Gemeinde eine Beschreibung mit 
Plänen in doppelter Fertigung vorzulegen.

(7)  Leitet der Grundstückseigentümer Kondensat aus ölbe-
feuerten Brennwert-Heizkesseln oder aus gasbefeuer-
ten Brennwert-Heizkesseln mit einer Nennwertleistung 
über 200 kW in die Entwässerungseinrichtung ein, ist 
er verpflichtet, das Kondensat zu neutralisieren und der 
Gemeinde über die Funktionsfähigkeit der Neutralisati-
onsanlage jährlich eine Bescheinigung eines Betriebes 
nach § 2 Abs. 1 Satz 2 Schornsteinfeger-Handwerksge-
setz oder eines geeigneten Fachbetriebs vorzulegen.

(8)  Besondere Vereinbarungen zwischen der Gemeinde 
und einem Verpflichteten, die das Einleiten von Stoffen 
im Sinn des Abs. 1 durch entsprechende Vorkehrungen 
an der Entwässerungseinrichtung ermöglichen, bleiben 
vorbehalten.

(9)  Wenn Stoffe im Sinn des Abs. 1 in eine Grundstücks- 
entwässerungsanlage oder in die Entwässerungsein-
richtung gelangen, ist dies der Gemeinde sofort anzu-
zeigen.

§ 16  Abscheider
Sofern mit dem Abwasser Leichtflüssigkeiten (z.B. Benzin, 
Öle oder Fette) mitabgeschwemmt werden können, ist das 
Abwasser über in die Grundstücksentwässerungsanlage 
eingebaute Leichtflüssigkeits- bzw. Fettabscheider abzu-
leiten. Die Abscheider sind nach den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik zu errichten, zu betreiben und re-
gelmäßig zu warten. Die Gemeinde kann den Nachweis der 
ordnungsgemäßen Eigenkontrolle, Wartung, Entleerung 
und Generalinspektion verlangen. Das Abscheidegut ist 

schadlos zu entsorgen.
§ 17  Untersuchung des Abwassers
(1)  Die Gemeinde kann über die Art und Menge des einge-

leiteten oder einzuleitenden Abwassers Aufschluss ver-
langen. Bevor erstmals Abwasser eingeleitet oder wenn 
Art oder Menge des eingeleiteten Abwassers geändert 
werden, ist der Gemeinde auf Verlangen nachzuweisen, 
dass das Abwasser keine Stoffe enthält, die unter das 
Verbot des § 15 fallen.

(2)  Die Gemeinde kann eingeleitetes Abwasser jederzeit, 
auch periodisch, auf Kosten des Grundstückseigentü-
mers untersuchen lassen. Auf die Überwachung wird in 
der Regel verzichtet, soweit für die Einleitung in die Sam-
melkanalisation eine wasserrechtliche Genehmigung der 
Kreisverwaltungsbehörde vorliegt, die dafür vorgeschrie-
benen Untersuchungen aus der Eigen- oder Selbstüber-
wachung ordnungsgemäß durchgeführt und die Ergeb-
nisse der Gemeinde vorgelegt werden. Die Gemeinde 
kann verlangen, dass die nach § 12 Abs. 4 eingebauten 
Überwachungseinrichtungen ordnungsgemäß betrieben 
und die Messergebnisse vorgelegt werden.

§ 18  Haftung
(1)  Die Gemeinde haftet unbeschadet Abs. 2 nicht für Schä-

den, die auf solchen Betriebsstörungen beruhen, die sich 
auch bei ordnungsgemäßer Planung, Ausführung und 
Unterhaltung der Entwässerungseinrichtung nicht ver-
meiden lassen. Satz 1 gilt insbesondere auch für Schä-
den, die durch Rückstau hervorgerufen werden.

(2)  Die Gemeinde haftet für Schäden, die sich aus der Be-
nutzung der Entwässerungseinrichtung ergeben, nur 
dann, wenn einer Person, deren sich die Gemeinde zur 
Erfüllung ihrer Verpflichtungen bedient, Vorsatz oder 
Fahrlässigkeit zur Last fällt.

(3)  Der Grundstückseigentümer und der Benutzer haben 
für die ordnungsgemäße Benutzung der Entwässe-
rungseinrichtung einschließlich des Grundstücksan-
schlusses zu sorgen.

(4)  Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer Sonder-
vereinbarung zuwiderhandelt, haftet der Gemeinde für 
alle ihr dadurch entstehenden Schäden und Nachtei-
le. Dasselbe gilt für Schäden und Nachteile, die durch 
den mangelhaften Zustand der Grundstücksentwässe-
rungsanlage oder des Grundstücksanschlusses ver-
ursacht werden, soweit dieser nach § 8 vom Grund-
stückseigentümer herzustellen, zu verbessern, zu er-
neuern, zu ändern und zu unterhalten sowie stillzulegen 
und zu beseitigen ist. Mehrere Verpflichtete haften als 
Gesamtschuldner.

§ 19  Grundstücksbenutzung
(1)  Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und 

Verlegen von Leitungen einschließlich Zubehör zur Ab-
leitung von Abwasser über sein im Einrichtungsgebiet 
liegendes Grundstück sowie sonstige Schutzmaßnah-
men unentgeltlich zuzulassen, wenn und soweit diese 
Maßnahmen für die örtliche Abwasserbeseitigung erfor-
derlich sind. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die 
an die Entwässerungseinrichtung angeschlossen oder 
anzuschließen sind, die vom Eigentümer im wirtschaftli-
chen Zusammenhang mit einem angeschlossenen oder 
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zum Anschluss vorgesehenen Grundstück genutzt wer-
den oder für die die Möglichkeit der örtlichen Abwas-
serbeseitigung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Die 
Verpflichtung entfällt, soweit die Inanspruchnahme der 
Grundstücke den Eigentümer in unzumutbarer Weise 
belasten würde.

(2)  Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und 
Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme seines 
Grundstücks zu benachrichtigen.

(3)  Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der 
Anlagen verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle 
für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der Ver-
legung hat die Gemeinde zu tragen, soweit die Einrich-
tung nicht ausschließlich der Entsorgung des Grund-
stücks dient.

(4)  Die Abs. 1 bis 3 gelten nicht für öffentliche Verkehrs-
wege und Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die 
durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Ver-
kehrswegen und Verkehrsflächen bestimmt sind.

§ 20  Betretungsrecht
(1)  Der Grundstückseigentümer und der Benutzer des 

Grundstücks haben zu dulden, dass zur Überwachung 
ihrer satzungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten die 
mit dem Vollzug dieser Satzung beauftragten Personen 
der Gemeinde zu angemessener Tageszeit Grundstü-
cke, Gebäude, Anlagen, Einrichtungen, Wohnungen und 
Wohnräume im erforderlichen Umfang betreten; auf Ver-
langen haben sich diese Personen auszuweisen. Ihnen 
ist ungehindert Zugang zu allen Anlagenteilen zu gewäh-
ren und sind die notwendigen Auskünfte zu erteilen. Der 
Grundstückseigentümer und der Benutzer des Grund-
stücks werden nach Möglichkeit vorher verständigt; das 
gilt nicht für Probenahmen und Abwassermessungen.

(2)  Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Betre-
tungs- und Überwachungsrechte bleiben unberührt.

§ 21  Ordnungswidrigkeiten
(1)  Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung kann 

mit Geldbuße belegt werden, wer vorsätzlich
 1.  eine der in § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1, Abs. 4 Sätze 1 

und 3, § 12 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3, § 15 Abs. 9, § 
17 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Sätze 2 und 3 sowie § 
20 Abs. 1 Satz 2 festgelegten oder hierauf gestützten 
Anzeige-, Auskunfts-, Nachweis- oder Vorlagepflich-
ten verletzt,

 2.  entgegen § 10 Abs. 3 Satz 1 vor Zustimmung der 
Gemeinde mit der Herstellung oder Änderung der 
Grundstücksentwässerungsanlage beginnt,

 3.  entgegen § 11 Abs. 3 Satz 1, § 12 Abs. 1 Satz 1 eine 
unrichtige Bestätigung ausstellt oder entgegen § 11 
Abs. 4 Satz 1, § 12 Abs. 1 Satz 2 vorlegt,

 4.  entgegen § 11 Abs. 3, Abs. 4 Sätze 1 und 3 vor Prü-
fung der Grundstücksentwässerungsanlage durch 
einen fachlich geeigneten Unternehmer oder vor Vor-
lage von dessen Bestätigung oder vor Prüfung durch 
die Gemeinde die Leitungen verdeckt oder einer Un-
tersagung der Gemeinde nach § 11 Abs. 4 Satz 2 
zuwiderhandelt,

 5.  entgegen § 12 Abs. 1 Satz 1 die Grundstücksentwäs-

serungsanlagen nicht innerhalb der vorgegebenen 
Fristen überprüfen lässt,

 6.  entgegen den Vorschriften der §§ 14 und 15 Abwas-
ser oder sonstige Stoffe in die Entwässerungsein-
richtung einleitet oder einbringt,

 7.  entgegen § 20 Abs. 1 Satz 2 den mit dem Vollzug 
dieser Satzung beauftragten Personen der Gemein-
de nicht ungehindert Zugang zu allen Anlagenteilen 
gewährt.

(2)  Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ord-
nungswidrigkeitentatbestände bleiben unberührt.

§ 22  Anordnungen für den Einzelfall; Zwangsmittel
(1)  Die Gemeinde kann zur Erfüllung der nach dieser Sat-

zung bestehenden Verpflichtungen Anordnungen für 
den Einzelfall erlassen.

(2)  Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschrie-
benen Handlungen, eines Duldens oder Unterlassens 
gelten die Vorschriften des Bayerischen Verwaltungs-
zustellungs- und Vollstreckungsgesetzes.

§ 23  Inkrafttreten; Übergangsregelung
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.
(2)  Anlagen im Sinn des § 12 Abs. 1 Halbsatz 1, die bei 

Inkrafttreten der Satzung bereits bestehen und bei de-
nen nicht nachgewiesen wird, dass sie in den letzten 
15 Jahren vor Inkrafttreten der Satzung nach den zur 
Zeit der Prüfung geltenden Rechtsvorschriften geprüft 
wurden, sind spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten 
der Satzung zu prüfen. Für nach § 12 Abs. 2 zu über-
wachende Kleinkläranlagen, die bei Inkrafttreten dieser 
Satzung bereits bestehen, gilt Art. 60 Abs. 4 BayWG.

(3)  Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung (EWS) vom 
09.09.1996 außer Kraft.

Mitterfels, 13.11.2023
Marktgemeinde Mitterfels 

Andreas Liebl
Erster Bürgermeister

Bürgermeistersprechstunden
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
für ein persönliches Gespräch stehe ich Ihnen gerne 
von Montag bis Freitag  zur Verfügung.
Um lange Wartezeiten zu verhindern, bitte ich Sie um 
eine vorherige Anmeldung telefonisch unter 09961 
940010 oder per E-Mail an  liebl@mitterfels.de.
 

Andreas Liebl
Erster Bürgermeister, Marktgemeinde Mitterfels
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Amtliche Bekanntmachung
Der Marktgemeinderat Mitterfels hat in seiner Sitzung am 
09. November 2023 beschlossen, die Satzung für die Erhe-
bung von Erschließungsbeiträgen neu zu erlassen.
Diese wird nachstehend amtlich bekannt gemacht:
Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträ-

gen (Erschließungsbeitragssatzung – EBS) 
Aufgrund des Art. 23 Satz 1 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern (GO) in Verbindung mit Art. 5a Abs. 9 des 
Bayerischen Kommunalabgabengesetzes (KAG) und § 132 
Baugesetzbuch (BauGB) erlässt die Marktgemeinde Mit-
terfels folgende Satzung: 

§ 1 Erhebung des Erschließungsbeitrages 
Zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwandes 
für Erschließungsanlagen erhebt die Gemeinde Erschlie-
ßungsbeiträge nach Art. 5a Abs. 1 KAG sowie nach Maß-
gabe dieser Satzung. 

§ 2 Art und Umfang der Erschließungsanlagen 
(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand 
 I.  für die öffentlichen zum Anbau bestimmten Straßen, 

Wege und Plätze (Art. 5a Abs. 2 Nr. 1 KAG) in 
  bis zu einer Straßenbreite (Fahrbahnen, Radwege, 

Gehwege, kombinierte Geh- und Radwege) von 
   1. Wochenendhausgebieten mit einer 
   Geschossflächenzahl bis 0,2   7,0 m 
  2. Kleinsiedlungsgebieten mit einer 
   Geschossflächenzahl bis 0,3  10,0 m 
   bei einseitiger Bebaubarkeit  8,5 m 
  3.  Kleinsiedlungsgebieten, soweit sie nicht unter Nr. 2 

fallen, Dorfgebieten, reinen Wohngebieten, allgemei-
nen Wohngebieten, Mischgebieten 

   a) mit einer Geschossflächenzahl bis 0,7  14,0 m
    bei einseitiger Bebaubarkeit  10,5 m
   b) mit einer Geschossflächenzahl 
    über 0,7 - 1,0 18,0 m
    bei einseitiger Bebaubarkeit  12,5 m
   c) mit einer Geschossflächenzahl 
    über 1,0 - 1,6  20,0 m
    mit einer Geschossflächenzahl 
    über 1,6  23,0 m
  4.  Kerngebieten, Gewerbegebieten und Sondergebieten 
   a) mit einer Geschossflächenzahl bis 1,0  20,0 m 
   b) mit einer Geschossflächenzahl 
    über 1,0 - 1,6  23,0 m 
   c) mit einer Geschossflächenzahl 
    über 1,6 - 2,0  25,0 m 
   d) mit einer Geschossflächenzahl über 2,0  27,0 m 
  5. Industriegebieten 
   a) mit einer Baumassenzahl bis 3,0  23,0 m 
   b) mit einer Baumassenzahl über 3,0 – 6,0 25,0 m
   c) mit einer Baumassenzahl über 6,0  27,0 m
 II.  für die öffentlichen, aus rechtlichen oder tatsächli-

chen Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahrba-
ren Verkehrsanlagen innerhalb der Baugebiete (z. B. 
Fußwege, Wohnwege; Art. 5a Abs. 2 Nr. 2 KAG) bis 
zu einer Breite von 5 m, 

 III.  für die nicht zum Anbau bestimmten, zur Erschlie-

ßung der Baugebiete notwendigen Sammelstraßen 
innerhalb der Baugebiete (Art. 5a Abs. 2 Nr. 3 KAG) 
bis zu einer Breite von 27 m, 

 IV. für Parkflächen, 
   a)  die Bestandteil der Verkehrsanlagen im Sinne von 

Nr. I und Nr. III sind, bis zu einer weiteren Breite  
    bei Längsaufstellung je 2,5 m 
    bei Schräg- und Senkrechtaufstellung     5,0 m 
   b)  soweit sie nicht Bestandteil der in Nr. I und Nr. 

III genannten Verkehrsanlagen, aber nach städte-
baulichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete 
zu deren Erschließung notwendig sind, bis zu 15 
v.H. aller im Abrechnungsgebiet (§ 5) liegenden 
Grundstücksflächen, 

 V.  für Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplät-
zen, die Bestandteil der Verkehrsanlagen im Sinne von 
Nr. I bis Nr. III sind, bis zu einer weiteren Breite von 8 m, 

 VI. für Immissionsschutzanlagen. 
(2)  Zu dem Erschließungsaufwand nach Abs. 1 Nr. I bis Nr. 

VI gehören insbesondere die Kosten für 
 a) den Erwerb der Grundflächen, 
 b) die Freilegung der Grundflächen, 
 c)  die erstmalige Herstellung des Straßenkörpers ein-

schließlich des Unterbaues, der Befestigung der 
Oberfläche sowie notwendiger Erhöhungen oder 
Vertiefungen, 

 d) die Herstellung von Rinnen sowie der Randsteine, 
 e) die Herstellung von Radwegen, 
 f) die Herstellung von Gehwegen, 
 g)  die Herstellung von kombinierten Geh- und Radwegen, 
 h) die Herstellung von Mischflächen, 
 i) die Herstellung der Beleuchtungseinrichtung, 
 j)  die Herstellung der Entwässerungseinrichtung der 

Erschließungsanlagen, 
 k) den Anschluss an andere Erschließungsanlagen, 
 l)  die Herstellung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-

men wegen Eingriffs beitragsfähiger Maßnahmen in 
Natur und Landschaft, 

 m)  die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Er-
schließungsanlagen, 

 n)  die Herstellung von Böschungen, Schutz- und Stütz-
mauern. 

(3)  Der Erschließungsaufwand umfasst auch den Wert der 
von der Gemeinde aus ihrem Vermögen bereitgestell-
ten Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung. 

(4)  Der Erschließungsaufwand im Rahmen des Abs. 1 um-
fasst auch die Kosten, die für die Teile der Fahrbahn 
einer Ortsdurchfahrt einer Bundes-, Staats- oder Kreis-
straße entstehen, die über die Breiten der anschließen-
den freien Strecken hinausgehen. 

(5)  Soweit Erschließungsanlagen im Sinne des Abs. 1 als 
Sackgassen enden, ist für den erforderlichen Wende-
hammer der Aufwand bis zur vierfachen Gesamtbreite 
der Sackgasse beitragsfähig.

§ 3 Ermittlung des beitragsfähigen 
Erschließungsaufwandes 

(1)  Der beitragsfähige Erschließungsaufwand (§ 2) wird 
nach den tatsächlichen Kosten ermittelt. 

(2)  Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird für die 
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einzelne Erschließungsanlage ermittelt. Die Gemeinde 
kann abweichend von Satz 1 den beitragsfähigen Er-
schließungsaufwand für bestimmte Abschnitte einer 
Erschließungsanlage oder diesen Aufwand für mehrere 
Anlagen, die für die Erschließung der Grundstücke eine 
Einheit bilden (Erschließungseinheit), ermitteln. 

(3)  Die Aufwendungen für Fußwege und Wohnwege (§ 2 
Abs. 1 Nr. II), für Sammelstraßen (§ 2 Abs. 1 Nr. III), 
für Parkflächen (§ 2 Abs. 1 Nr. IV b) und für Immissi-
onsschutzanlagen (§ 2 Abs. 1 Nr. VI, § 10) werden den 
zum Anbau bestimmten Straßen, Wegen und Plätzen, 
zu denen sie von der Erschließung her gehören, zuge-
rechnet. Das Verfahren nach Satz 1 findet keine Anwen-
dung, wenn das Abrechnungsgebiet (§ 4) der Fuß- und 
Wohnwege, der Sammelstraßen, Parkflächen, Grünan-
lagen oder Immissionsschutzanlagen von dem Abrech-
nungsgebiet der Straßen, Wege und Plätze abweicht; 
in diesem Fall werden die Fuß- und Wohnwege, die 
Sammelstraßen, Parkflächen, Grünanlagen und Immis-
sionsschutzanlagen selbstständig als Erschließungs-
anlagen abgerechnet. 

§ 4 Abrechnungsgebiet 
Die von einer Erschließungsanlage erschlossenen Grund-
stücke bilden das Abrechnungsgebiet. Wird ein Abschnitt 
einer Erschließungsanlage oder eine Erschließungseinheit 
abgerechnet, so bilden die von dem Abschnitt der Erschlie-
ßungsanlage bzw. Erschließungseinheit erschlossenen 
Grundstücke das Abrechnungsgebiet. 

§ 5 Gemeindeanteil 
Die Gemeinde trägt 10 v. H. des beitragsfähigen Erschlie-
ßungsaufwandes. 

§ 6 Verteilung des beitragsfähigen 
Erschließungsaufwandes 

(1)  Bei zulässiger gleicher Nutzung der Grundstücke wird 
der nach § 3 ermittelte Erschließungsaufwand nach Ab-
zug des Anteils der Gemeinde (§ 5) auf die Grundstücke 
des Abrechnungsgebietes (§ 4) nach den Grundstücks-
flächen verteilt. 

(2)  Ist in einem Abrechnungsgebiet (§ 4) eine unterschied-
liche bauliche oder sonstige Nutzung zulässig, wird der 
nach § 3 ermittelte Erschließungsaufwand nach Abzug 
des Anteils der Gemeinde (§ 5) auf die Grundstücke des 
Abrechnungsgebietes (§ 4) verteilt, indem die Grund-
stücksflächen mit einem Nutzungsfaktor vervielfacht 
werden, der im Einzelnen beträgt: 

 1.  bei eingeschossiger Bebaubarkeit und gewerblich 
oder sonstig nutzbaren Grundstücken, auf denen 
keine oder nur eine untergeordnete Bebauung zuläs-
sig ist               1,0 

 2.  bei mehrgeschossiger Bebaubarkeit zuzüglich je 
weiteres Vollgeschoss              0,3 

(3) Als Grundstücksfläche gilt: 
 1.  bei Grundstücken, die vollständig im Bereich eines 

Bebauungsplanes im Sinne von § 30 Abs. 1 und 2 
BauGB oder teilweise im beplanten Bereich und im 
Übrigen im unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) 
bzw. vollständig im unbeplanten Innenbereich (§ 34 
BauGB) liegen, der Flächeninhalt des Buchgrund-
stücks, wie er sich aus der Eintragung im Grund-

buch ergibt. Bei Grundstücken, die nur teilweise 
im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§ 30 
BauGB) liegen und im Übrigen im Außenbereich (§ 
35 BauGB), die Grundstücksfläche, die sich inner-
halb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes 
befindet. 

 2.  bei Grundstücken im unbeplanten Innenbereich (§ 
34 BauGB), die in den Außenbereich (§ 35 BauGB) 
übergehen und bei denen sich die Grenze zwischen 
Innen- und Außenbereich nicht aus einer Satzung 
nach § 34 Abs. 4 BauGB ergibt, die tatsächliche 
Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 35m, ge-
messen von der der Erschließungsanlage zugewand-
ten Grenze des beitragspflichtigen Grundstücks. 
Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung über 
diese Begrenzung hinaus, so ist die Grundstücks-
tiefe maßgebend, die durch die hintere Grenze der 
Nutzung bestimmt wird.  

(4)  Beitragspflichtige Grundstücke, die ohne bauliche 
Nutzungsmöglichkeit oder die mit einer untergeordne-
ten baulichen Nutzungsmöglichkeit gewerblich oder 
in sonstiger Weise vergleichbar genutzt werden oder 
genutzt werden dürfen, z. B. Friedhöfe, Sportanlagen, 
Freibäder, Campingplätze, Dauerkleingärten, werden 
mit 0,5 der Grundstücksfläche in die Verteilung einbe-
zogen; Grundstücke, auf denen ausschließlich private 
Grünflächen festgesetzt sind, werden mit 25 v. H. der 
Grundstücksfläche in die Verteilung einbezogen. 

(5)  Als zulässige Zahl der Vollgeschosse gilt die im Bebau-
ungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollge-
schosse. Weist der Bebauungsplan nur eine Baumas-
senzahl aus, so gilt als Zahl der Vollgeschosse die Bau-
massenzahl geteilt durch 3,5. Weist der Bebauungsplan 
lediglich eine höchstzulässige Gebäudehöhe in Form 
der Wand- oder Firsthöhe aus, so gilt diese geteilt durch 
2,6m in Wohn- und Mischgebieten, geteilt durch 3,0m 
in Gewerbe- und Industriegebieten. Sind beide Höhen 
festgesetzt, so ist die höchstzulässige Wandhöhe maß-
gebend. Bruchzahlen werden auf volle Zahlen auf- oder 
abgerundet. Setzt der Bebauungsplan weder die Zahl 
der Vollgeschosse noch eine Baumassenzahl noch die 
höchstzulässige Gebäudehöhe in Form der Wand- oder 
Firsthöhe fest, so findet Abs. 8 Anwendung. 

(6)  Ist im Einzelfall eine größere Zahl der Vollgeschosse zuge-
lassen oder vorhanden, so ist diese zugrunde zu legen. 

(7)  Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze zu-
lässig sind, gelten als eingeschossig bebaubare Grund-
stücke. Bei mehrgeschossigen Parkbauten bestimmt sich 
der Nutzungsfaktor nach der Zahl ihrer Geschosse. 

(8)  In unbeplanten Gebieten sowie im Fall des Abs. 5 Satz 6 
ist maßgebend bei bebauten und bei unbebauten, aber 
bebaubaren Grundstücken die sich nach § 34 Abs. 1 
BauGB ergebende zulässige Zahl der Vollgeschosse. 
Abs. 6 gilt sinngemäß.

  Vollgeschosse sind Geschosse, die vollständig über 
der natürlichen oder festgelegten Geländeoberfläche 
liegen und über mindestens zwei Drittel ihrer Grund-
fläche eine Höhe von mindestens 2,30 m haben. Als 
Vollgeschosse gelten auch Kellergeschosse, deren De-
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ckenunterkante im Mittel mindestens 1,20 m höher liegt 
als die natürliche oder festgelegte Geländeoberfläche. 

(9)  Ist die Zahl der Vollgeschosse wegen der Besonderhei-
ten des Bauwerks nicht feststellbar, werden je ange-
fangene 3,5m Höhe des Bauwerks als ein Vollgeschoss 
gerechnet. Ist ein Grundstück mit einer Kirche bebaut, 
so sind zwei Vollgeschosse anzusetzen. Dies gilt für 
Türme, die nicht Wohnzwecken, gewerblichen oder in-
dustriellen Zwecken oder einer freiberuflichen Nutzung 
dienen, entsprechend. 

(10)  Werden in einem Abrechnungsgebiet (§ 4) außer über-
wiegend gewerblich genutzten Grundstücken oder 
Grundstücken, die nach den Festsetzungen eines Be-
bauungsplans in einem Kern-, Gewerbe- oder Indus-
triegebiet liegen, auch andere Grundstücke erschlos-
sen, so sind für die Grundstücke in Kern-, Gewerbe- 
und Industriegebieten sowie für die Grundstücke, die 
überwiegend gewerblich genutzt werden, die in Abs. 
2 genannten Nutzungsfaktoren um je 20 v.H. zu erhö-
hen. Als gewerblich genutzt oder nutzbar gelten auch 
Grundstücke, wenn sie überwiegend Geschäfts-, Büro-
, Praxis-, Unterrichts-, Heilbehandlungs- oder ähnlich 
genutzte Räume beherbergen oder in zulässiger Weise 
beherbergen dürfen. 

§ 7 Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke 
Für Grundstücke, die von mehr als einer Erschließungsanlage 
im Sinne des Art. 5a Abs. 2 Nr. 1 KAG erschlossen werden, ist 
die Grundstücksfläche bei Abrechnung jeder Erschließungs-
anlage nur mit zwei Dritteln anzusetzen. Dies gilt nicht, 
1.  wenn ein Erschließungsbeitrag nur für eine Erschlie-

ßungsanlage erhoben wird und Beiträge für weitere 
Anlagen zu deren erstmaliger Herstellung weder nach 
dem geltenden Recht noch nach vergleichbaren frühe-
ren Rechtsvorschriften erhoben worden sind oder er-
hoben werden, 

2.  für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriege-
bieten sowie für Grundstücke, die gem. § 6 Abs. 10 als 
gewerblich genutzt gelten. 

§ 8 Kostenspaltung 
Der Erschließungsbeitrag kann für 
   1. den Grunderwerb, 
   2. die Freilegung der Grundflächen, 
   3. die Fahrbahn, auch Richtungsfahrbahnen, 
   4. die Radwege, 
   5. die Gehwege zusammen oder einzeln, 
   6. die gemeinsamen Geh- und Radwege, 
   7. die unselbstständigen Parkplätze, 
   8. die Mehrzweckstreifen, 
   9. die Mischflächen, 
 10. die Sammelstraßen, 
 11. die Parkflächen, 
 12. die Grünanlagen, 
 13. die Beleuchtungseinrichtungen und 
 14. die Entwässerungseinrichtungen 
gesondert erhoben und in beliebiger Reihenfolge umgelegt 
werden, sobald die Maßnahme, deren Aufwand durch Teil-
beträge gedeckt werden soll, abgeschlossen worden ist. 
Diesen Zeitpunkt stellt die Gemeinde fest. 

§ 9 Merkmale der endgültigen Herstellung 
der Erschließungsanlagen 

(1)  Die zum Anbau bestimmten Straßen, Wege und Plätze so-
wie Sammelstraßen und Parkflächen sind endgültig herge-
stellt, wenn sie die nachstehenden Merkmale aufweisen: 

 1.  eine Pflasterung, eine Asphalt-, Beton- oder ähn-
liche Decke neuzeitlicher Bauweise mit dem tech-
nisch notwendigen Unterbau, 

 2. Straßenentwässerung und Beleuchtung, 
 3.  Anschluss an eine dem öffentlichen Verkehr gewid-

mete Straße. 
(2)  Geh- und Radwege sind endgültig hergestellt, wenn sie 

eine Abgrenzung gegen die Fahrbahn und gegenein-
ander (außer bei Mischflächen) sowie eine Befestigung 
mit Platten, Pflaster, Asphaltbelag oder eine ähnliche 
Decke in neuzeitlicher Bauweise mit dem technisch 
notwendigen Unterbau aufweisen. 

(3)  Grünanlagen sind endgültig hergestellt, wenn ihre Flä-
chen gärtnerisch gestaltet sind. 

(4)  Zu den Merkmalen der endgültigen Herstellung der 
in den Abs. 1 bis 3 genannten Erschließungsanlagen 
gehören alle Maßnahmen, die durchgeführt werden 
müssen, damit die Gemeinde das Eigentum oder eine 
Dienstbarkeit an den für die Erschließungsanlage erfor-
derlichen Grundstücken erlangt. 

§ 10 Immissionsschutzanlagen 
Art, Umfang, Verteilungsmaßstab und Herstellungsmerk-
male von Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes werden durch ergänzende Sat-
zung im Einzelfall geregelt. 

§ 11 Entstehen der Beitragspflicht 
Die Beitragspflicht entsteht mit der endgültigen Herstel-
lung der Erschließungsanlagen, für Teilbeträge, sobald die 
Maßnahmen, deren Aufwand durch die Teilbeträge gedeckt 
werden soll, abgeschlossen sind. Im Falle des Art. 5a Abs. 
9 KAG i.V.m. § 128 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BauGB entsteht die 
Beitragspflicht mit der Übernahme durch die Gemeinde. 

§ 12 Vorausleistungen 
Im Fall des Art. 5a Abs. 9 KAG i.V.m. § 133 Abs. 3 BauGB 
können Vorausleistungen bis zur Höhe des voraussichtli-
chen Erschließungsbeitrages erhoben werden. 

§ 13 Beitragspflichtiger 
Beitragspflichtig ist derjenige, der im Zeitpunkt der Be-
kanntgabe des Beitragsbescheids Eigentümer des Grund-
stücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht be-
lastet, so ist der Erbbauberechtigte anstelle des Eigentü-
mers beitragspflichtig. Mehrere Beitragspflichtige haften 
als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum 
sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur ent-
sprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

§ 14 Fälligkeit 
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Bei-
tragsbescheids, die Vorausleistung einen Monat nach Be-
kanntgabe des Vorausleistungsbescheids fällig. 

§ 15 Ablösung des Erschließungsbeitrages 
(1) Der Erschließungsbeitrag kann im Ganzen vor Entste-
hung der Beitragspflicht abgelöst werden (Art. 5a Abs. 9 
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KAG i. V. m. § 133 Abs. 3 Satz 5 BauGB). Ein Rechtsan-
spruch auf Ablösung besteht nicht. Die Höhe des Ablö-
sungsbetrages richtet sich nach der Höhe des voraussicht-
lich entstehenden Erschließungsbeitrages. 
(2) Ein Ablösungsvertrag wird unwirksam, wenn sich zum 
Zeitpunkt der Entstehung der sachlichen Beitragspflich-
ten ergibt, dass der auf das betreffende Grundstück ent-
fallende Erschließungsbeitrag das Doppelte oder mehr als 
Doppelte bzw. die Hälfte oder weniger als die Hälfte des 
Ablösungsbetrages ausmacht. In einem solchen Fall ist 
der Erschließungsbeitrag durch Bescheid festzusetzen und 
unter Anrechnung des gezahlten Ablösungsbetrages anzu-
fordern oder die Differenz zwischen gezahltem Ablösungs-
betrag und Erschließungsbeitrag zu erstatten.  

§ 15a Billigkeitserlass 
Erschließungsbeiträge werden vollständig erlassen, sofern 
seit dem Beginn der erstmaligen technischen Herstellung 
der Erschließungsanlagen mindestens 25 Jahre vergangen 
sind und die Beitragspflichten im Zeitraum vom 1. Januar 
2018 bis  31. März 2021 entstanden sind oder entstehen. 

§ 16 Inkrafttreten 
(1) Diese Satzung tritt am 1.1.2024 in Kraft.
(2)  Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Erschließungsbeitrags-

satzung vom 30.09.1999 außer Kraft. 
Mitterfels, 13.11.2023
Marktgemeinde Mitterfels 

Andreas Liebl
Erster Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachung
Der Marktgemeinderat Mitterfels hat in seiner Sitzung am 
09. November 2023 beschlossen, die Satzung für die Erhe-
bung der Hundesteuer neu zu erlassen.
Diese wird nachstehend amtlich bekannt gemacht:
Aufgrund des Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes 
erlässt der Markt Mitterfels folgende Satzung für die Erhebung 
der Hundesteuer (Hundesteuersatzung) vom 09.11.2023
§ 1  Steuertatbestand
Das Halten eines über vier Monate alten Hundes im Ge-
meindegebiet unterliegt einer gemeindlichen Jahresauf-
wandsteuer nach Maßgabe dieser Satzung. Maßgebend 
ist das Kalenderjahr.
§ 2  Steuerfreiheit
Steuerfrei ist das Halten von
1.  Hunden allein zu Erwerbszwecken, insbesondere das 

Halten von
 a) Hunden in Tierhandlungen,
 b)  Hunden, die zur Bewachung von zu Erwerbszwecken 

gehaltenen Herden notwendig sind und zu diesem 
Zwecke gehalten werden,

 2.  Hunden des Deutschen Roten Kreuzes, des Arbei-
ter-Samariter-Bundes, des Malteser Hilfsdienstes, der 
Johanniter-Unfall-Hilfe oder des Technischen Hilfs-
werks, die ausschließlich der Durchführung der diesen 
Organisationen obliegenden Aufgaben dienen,

 3.  Hunden ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Auf-
gaben,

 4.  Hunden, die von Mitgliedern der Truppen oder eines 
zivilen Gefolges verbündeter Stationierungsstreitkräf-
te sowie deren Angehörigen gehalten werden,

 5.  Hunden, die von Angehörigen ausländischer diplo-
matischer oder berufskonsularischer Vertretungen in 
der Bundesrepublik Deutschland gehalten werden,

 6.  Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorüber-
gehend in Tierasylen oder ähnlichen Einrichtungen 
untergebracht sind,

 7.  Hunden, die die für Rettungshunde vorgesehenen 
Prüfungen bestanden haben und als Rettungshunde 
für den Zivilschutz, den Katastrophenschutz oder den 
Rettungsdienst zur Verfügung stehen,

 8.  Hunden, die für Blinde, Taube, Schwerhörige oder 
völlig Hilflose unentbehrlich sind.

§ 3  Steuerschuldner, Haftung
(1)  Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. Hundehal-

ter ist, wer einen Hund im eigenen Interesse oder im 
Interesse seiner Haushalts- oder Betriebsangehörigen 
aufgenommen hat. Als Hundehalter gilt auch, wer einen 
Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder 
auf Probe oder zum Anlernen hält.

  Alle in einen Haushalt oder einen Betrieb aufgenommenen 
Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten.

(2)  Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder meh-
rere Hunde, sind sie Gesamtschuldner.

(3)  Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer des 
Hundes für die Steuer.

§ 4  Wegfall der Steuerpflicht, Anrechnung
(1)  Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen in 

weniger als drei aufeinander folgenden Monaten im Ka-
lenderjahr erfüllt werden.

(2)  Tritt an die Stelle eines verstorbenen oder veräußerten 
Hundes, für den die Steuerpflicht im Kalenderjahr be-
reits entstanden und nicht nach Abs. 1 entfallen ist, bei 
demselben Halter ein anderer Hund, entfällt für dieses 
Kalenderjahr die weitere Steuerpflicht für den anderen 
Hund. Tritt in den Fällen des Satzes 1 an die Stelle ei-
nes verstorbenen oder veräußerten Hundes ein Kampf-
hund, entsteht für dieses Kalenderjahr hinsichtlich die-
ses Kampfhundes eine weitere Steuerpflicht mit einem 
Steuersatz in Höhe der Differenz aus dem erhöhten 
Steuersatz für Kampfhunde und dem Steuersatz, der für 
den verstorbenen oder veräußerten Hund gegolten hat.

(3)  Ist die Steuerpflicht eines Hundehalters für das Halten 
eines Hundes für das Kalenderjahr oder für einen Teil 
des Kalenderjahres bereits in einer anderen Gemeinde 
der Bundesrepublik Deutschland entstanden und nicht 
später wieder entfallen, ist die erhobene Steuer auf die 
Steuer anzurechnen, die dieser Hundehalter für das Ka-
lenderjahr nach dieser Satzung zu zahlen hat. Mehrbe-
träge werden nicht erstattet.
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§ 5  Steuermaßstab und Steuersatz
(1) Die Steuer beträgt
 für jeden Hund 60 Euro,
 für jeden Kampfhund 250 Euro.
  Hunde, für die eine Steuerbefreiung nach § 2 gewährt 

wird, sind bei der Berechnung der Anzahl der Hunde 
nicht anzusetzen. 

(2)  Kampfhunde sind Hunde, bei denen auf Grund ras-
senspezifischer Merkmale, Zucht und Ausbildung von 
einer gesteigerten Aggressivität und Gefährlichkeit ge-
genüber Menschen oder Tieren auszugehen ist.

  Kampfhunde im Sinne dieser Vorschrift sind alle in § 1 
der Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggressivi-
tät und Gefährlichkeit genannten Rassen und Gruppen 
von Hunden sowie deren Kreuzungen untereinander 
oder mit anderen Hunden unabhängig davon, ob hierzu 
ggf. ein Negativzeugnis ausgestellt wurde, in dem die 
Kampfhundeeigenschaft widerlegt wird.

§ 6  Steuerermäßigung
Die Steuer ist um die Hälfte ermäßigt für 
 1.  Hunde, die in Einöden gehalten werden. Als Einöde 

gilt ein Anwesen, dessen Wohngebäude mehr als 500 
m Luftlinie von jedem anderen Wohngebäude entfernt 
sind.

 2.  Hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern oder 
Inhabern eines Jagdscheines ausschließlich oder 
überwiegend zur Ausübung der Jagd oder des Jagd- 
oder Forstschutzes gehalten werden, sofern nicht die 
Hundehaltung steuerfrei ist. Die Steuerermäßigung 
tritt nur ein, wenn die Hunde die Brauchbarkeits-
prüfung oder eine ihr gleichgestellte Prüfung nach § 
21 der Verordnung zur Ausführung des Bayerischen 
Jagdgesetzes mit Erfolg abgelegt haben.

      Die Steuerermäßigung nach Satz 1 kann nur für je-
weils einen Hund des Steuerpflichtigen beansprucht 
werden. Sind sowohl die Voraussetzungen des Sat-
zes 1 Nr. 1 als auch des Satzes 1 Nr. 2 erfüllt, wird die 
Steuer nur einmal ermäßigt.

§ 7   Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung und 
Steuerermäßigung

 (1)  Steuerermäßigungen werden auf Antrag gewährt. 
Der Antrag ist bis zum Ende des Kalenderjahres zu 
stellen, für das die Steuerermäßigung begehrt wird. 
In dem Antrag sind die Voraussetzungen für die 
Steuerermäßigung darzulegen und auf Verlangen der 
Gemeinde glaubhaft zu machen. Maßgebend für die 
Steuerermäßigung sind die Verhältnisse zu Beginn 
des Kalenderjahres. Beginnt die Hundehaltung erst 
im Laufe des Kalenderjahres, ist dieser Zeitpunkt 
entscheidend.

 (2)  Für Kampfhunde wird keine Steuerbefreiung nach § 
2 Nr. 7 und 8 und keine Steuerermäßigung gewährt.

§ 8  Entstehen der Steuerpflicht
Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des jeweiligen Kalen-
derjahres oder – wenn der Steuertatbestand erst im Verlauf 
eines Kalenderjahres verwirklicht wird – mit Beginn des Ta-
ges, an dem der Steuertatbestand verwirklicht wird.
§ 9  Fälligkeit der Steuer
Die Steuerschuld ist mit der auf das Kalenderjahr entfallen-

den Steuer fällig am 15. Februar eines jeden Kalenderjah-
res, frühestens jedoch einen Monat nach Bekanntgabe des 
Steuerbescheids.
§ 10  Anzeigepflichten und sonstige Pflichten
(1)  Wer einen über vier Monate alten Hund hält, muss ihn 

innerhalb eines Monats nach Anschaffung unter Anga-
be von Herkunft, Alter und Rasse sowie unter Angabe, 
ob die Hundehaltung zu einem Zweck im Sinne des § 
2 erfolgt, und gegebenenfalls unter Vorlage geeigneter 
Nachweise der Gemeinde melden.

(2)  Wer einen unter vier Monate alten Hund hält, muss ihn 
innerhalb eines Monats nach Vollendung des vierten Le-
bensmonats des Hundes unter Angabe von Herkunft, 
Alter und Rasse sowie unter Angabe, ob die Hunde-
haltung zu einem Zweck im Sinne des § 2 erfolgt, und 
gegebenenfalls unter Vorlage geeigneter Nachweise der 
Gemeinde melden.

(3)  Der steuerpflichtige Hundehalter (§ 3) soll den Hund 
innerhalb eines Monats bei der Gemeinde abmelden, 
wenn er ihn veräußert oder sonst abgeschafft hat, wenn 
der Hund abhandengekommen oder tot ist oder wenn 
der Halter aus der Gemeinde weggezogen ist.

(5)  Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung 
oder Steuerermäßigung weg, ist das der Gemeinde in-
nerhalb eines Monats nach Wegfall anzuzeigen.

§ 11  Inkrafttreten
(1)  Diese Hundesteuersatzung tritt am 1. Januar 2024 in 

Kraft.
(2)  Mit Ablauf des 31. Dezember 2023 tritt die Hundesteu-

ersatzung vom 30.04.2013 in der Fassung der letzten 
Änderungssatzung vom 01.12.2020 außer Kraft.

Mitterfels, 13.11.2023
Marktgemeinde Mitterfels

Andreas Liebl
Erster Bürgermeister
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Bericht über die Sitzung des Marktgemeindera-
tes Mitterfels vom 09. November 2023
Antrag auf Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage 
im Ortsteil Hörmannsberg
Dem Marktgemeinderat lag hierzu der Antrag eines Projekt-
trägers zur Errichtung einer Photovoltaikanlage im Bereich 
des Ortsteils Hörmannsberg vor. Dem Marktgemeinderat 
wurde der Geltungsbereich und Umgriff der vorgesehenen 
Freiflächen-Photovoltaikanlage vorgetragen. Durch die be-
stehende 20 kV-Leitung wurden möglicherweise neue An-
schlusssituationen definiert. Eine Prüfung des Netzbetrei-
bers wird zusätzlich notwendig sein. Der Marktgemeinderat 
sprach sich dafür aus, den Geltungsbereich zu minimieren, 
um in diesem Bereich wertvolle landwirtschaftliche Flächen 
zu sichern. Mit dem Projektträger sollen unter diesen Rah-
menbedingungen nochmals Gespräche geführt werden. 
Erlass einer neuen Erschließungsbeitrags- und Entwässe-
rungssatzung
Im Zuge der stattgefundenen überörtlichen Rechnungsprü-
fung wurde angeregt, verschiedene Anpassungen des Orts-
rechts vorzunehmen. Dies betrifft dabei den Neuerlass einer 
Erschließungsbeitragssatzung sowie einer neuen Stamm-
satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung. Die 
Erschließungsbeitragssatzung ist auch Grundlage für die 
Ablösung von Erschließungsbeiträgen in Baugebieten. Da-
bei richtet sich die Höhe des Ablösungsbetrages nach der 
Höhe des voraussichtlich entstehenden Erschließungsbei-
trages. In der Vergangenheit wurden die Erschließungsbei-
träge daher nicht öffentlich-rechtlich, sondern privatrechtlich 
durch den Abschluss eines Ablösungsvertrages abgegolten. 
Zusätzlich wurden die Begrifflichkeiten und Definitionen der 
neuesten Rechtssprechung angepasst. Die bisherige Er-
schließungsbeitragssatzung stammt aus dem Jahre 1999. 
Der Marktgemeinderat beschloss, das aktuelle Satzungs-
muster des Bayerischen Gemeindetages als Grundlage zu 
nehmen und beschloss daher eine neue Erschließungsbei-
tragssatzung. Auch die Entwässerungssatzung soll überar-
beitet werden. Auch hierbei war Orientierungsmaßstab das 
neuerliche Satzungsmuster sowie die Einarbeitung neuester 
Rechtssprechung. Der Marktgemeinderat beschloss, die 
Satzung neu zu fassen und die Anpassungen vorzunehmen. 
Diese gilt ab dem 01.01.2024.
Beratung und Beschlussfassung über den Erlass einer 
neuen Hundesteuersatzung
Die Hundesteuersatzung wurde zuletzt am 01.12.2020 ge-
ändert. Schon alleine im Hinblick auf den mit der Hunde-
steuer einhergehenden Verwaltungsaufwand für Erhebung 
und Kontrolle wurde dabei durch das Staatliche Rech-
nungsprüfungsamt eine deutliche Erhöhung empfohlen. 
Aufgrund der geringen derzeitigen Höhe von umgerechnet 
2,92 Euro monatlich würde eine Erhöhung keinesfalls zu 
einer unangemessenen Belastung der Hundehalter führen. 
Die Hundesteuer knüpft dabei nicht an den Besitz oder das 
Eigentum an, sondern an das Halten eines Hundes für den 
persönlichen Lebensbedarf als Ausdruck wirtschaftlicher 
Leistungsfähigkeit. Vergleichende Hundesteuern im Land-
kreis wurden vorgetragen. Der Marktgemeinderat sprach 
sich dafür aus, eine einheitliche Hundesteuer von jährlich 
60 Euro festzulegen. Der Beitrag für Kampfhunde beträgt 

250 Euro jährlich. Diese gilt ab 01.01.2024. 
Information und Verschiedenes
Hierzu beschäftigte sich der Marktgemeinderat zunächst 
mit einem Antrag zur Abweichung von der Stellplatzsat-
zung im Bereich des Baugebietes Blumental. Der Markt-
gemeinderat sprach sich dafür aus, von der bestehenden 
Stellplatzsatzung eine geringfügige Abweichung zuzulas-
sen, soweit die Maßnahme im Zuge des sozial geförderten 
Wohnungsbaus erfolgt. Außerdem lag dem Marktgemein-
derat ein Antrag des Eisschießvereins auf Unterstützung 
für die Aufbringung von Bitumenschlämmen sowie der 
Neumarkierung der Stockbahnen vor. Der Marktgemeinde-
rat beschloss, diese Maßnahme zu unterstützen. Kenntnis 
nahm der Marktgemeinderat von der Möglichkeit für eine 
Bewerbung des Kulturmobiles im Jahr 2024. Die Spielzeit 
beginnt dabei am 08. Juni 2024 und wird am 08. Septem-
ber 2024 beendet werden. Vorgesehen ist wiederum ein 
Kinderprogramm sowie ein Stück für die Erwachsenen 
am Abend. Der Marktgemeinderat beschloss, sich für das 
Kulturmobil im Jahr 2024 zu bewerben. In der Hien-Sölde 
findet derzeit die Ausstellung 20 Jahre Denkmalpreis des 
Bezirks Niederbayern statt. Dabei werden verschiedene 
Aquarelle, Zeichnungen und Fotografien von Künstlern 
ausgestellt. Im Bereich der Burg- und Lindenstraße finden 
derzeit Arbeiten für die Verlegung von Nahwärmeleitungen 
statt. Die Burg- und Lindenstraße sind daher abschnitts-
weise für den Durchgangsverkehr gesperrt. Abschließend 
wurde die Möglichkeit zur Durchführung einer Machbar-
keitsstudie für die Depotsituation im örtlichen Heimatmu-
seum angesprochen. In der nichtöffentlichen Sitzung wur-
de über die konkrete Vergabe entschieden. 
Nach Anerkennung der Niederschrift über die letzte öf-
fentliche Sitzung sowie der Behandlung von Bauanträgen 
schloss sich ein nichtöffentlicher Teil an.

Feuerwehr-Ehrenzeichen für Kreisbrandinspek-
tor Markus Weber aus Mitterfels 

Der Mitterfelser Markus Weber, Kreisbrandinspektor für 
den Landkreis Straubing-Bogen, ist kürzlich in Landshut 
von Regierungspräsident Rainer Haselbeck für seine be-

Freuten sich mit Kreisbrandinspektor Markus Weber 
(3.v.li.) über die Auszeichnung, die er von Regierungsprä-

sident Rainer Haselbeck (2.v.re.) erhalten hat: 
stellvertretender Landrat Andreas Aichinger, 

Bürgermeister Andreas Liebl, Ehefrau Daniela Weber und 
Kreisbrandrat Albert Uttendorfer. 
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sonderen Verdienste um das Feuerwehrwesen mit dem 
Feuerwehr-Ehrenzeichen als Steckkreuz gewürdigt wor-
den. Die Laudatio lautete wie folgt:
Sehr geehrter Herr Weber, Sie traten 1990 im Alter von 18 
Jahren in die Freiwillige Feuerwehr Mitterfels ein. Im Jahr 
2006 wurden Sie zum stellvertretenden und sechs Jahre 
später zum Kommandanten dieser Feuerwehr gewählt. 
Seit Ihrem Eintritt in die Feuerwehr haben Sie sich große 
Verdienste um das Feuerwehrwesen im Landkreis Strau-
bing-Bogen erworben. Ihr Ziel war - und ist es nun seit 33 
Jahren - Ihren Mitbürgern in Not- und Unglücksfällen zu 
helfen. Durch Ihr ständiges Bestreben zur Aus- und Wei-
terbildung entwickelten Sie sich zur besonderen Führungs-
kraft. Aufgrund Ihrer umfassenden fachlichen Kenntnisse 
wurden Sie im Oktober 2007 zum Kreisbrandmeister für 
den Inspektionsbereich 1 bestellt und betreuten damit 13 
Freiwillige Feuerwehren. Die Bestellung zum Kreisbrand- 
inspektor im Jahr 2013 war dann fast schon mehr oder 
weniger die logische Konsequenz Ihres vorbildlichen Ein-
satzes und Engagements für die Freiwilligen Feuerwehren 
im Landkreis. Als Kreisbrandinspektor sind Sie nunmehr für 
41 Feuerwehren im Landkreis Straubing-Bogen zuständig. 
Sie haben sich bisher auf allen Positionen durch Ihren Ein-
satzwillen und durch Ihr hohes technisches und taktisches 
Können ausgezeichnet. 
Schwierige Einsätze hervorragend koordiniert und ge-
meistert 
Bei zahlreichen Einsätzen haben Sie Ihr erworbenes Wis-
sen und Ihre Umsicht bei der Einsatzführung unter Beweis 
gestellt. Bei dem Brand eines landwirtschaftlichen Anwe-
sens in Rattenberg im Jahr 2016 haben Sie Ihr ganzes 
Können gezeigt: Als Einsatzleiter vor Ort haben Sie zu-
sammen mit weiteren Führungskräften den schwierigen 
Einsatz von rund 150 Einsatzkräften hervorragend koor-
diniert und gemeistert. Auch bei Großschadenslagen wie 
der Donau-Hochwasserkatastrophe im Juni 2013 im Land-
kreis Straubing-Bogen, aber auch bei überörtlichen Hilfs-
leistungseinsätzen, haben Sie sich als kompetenter und 
führungsstarker Abschnittsleiter und Koordinator von Ein-
satzkräften der verschiedensten Hilfsorganisationen bes-
tens bewährt. Für Ihren langjährigen persönlichen Einsatz 
als Feuerwehr-Führungskraft, der über das normale Maß 
weit hinausgeht, haben Sie sich große Verdienste um die 
Feuerwehren im Landkreis Straubing-Bogen erworben. Ich 
freue mich mit Ihnen, dass Sie dafür mit dem Steckkreuz 
des Feuerwehr-Ehrenzeichens ausgezeichnet worden sind. 
Herzlichen Glückwunsch!

Text & Foto: Regierung von Niederbayern
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Interesse am Burgmuseum wächst stetig
Sonderausstellungen und neuer Flyer geplant – Mach-
barkeitsstudie nötig
Viel Erfreuliches konnte die Vorsitzende des Burgmuse-
umsvereins Elisabeth Vogl im Rahmen der Jahresver-
sammlung berichten. Die Besucherzahlen steigen kontinu-
ierlich, die Museumsdienste der Ehrenamtlichen konnten 
ausgeweitet werden und ein Besuchermagnet und Höhe-
punkt im abgelaufenen Museumsjahr war die Sonderaus-
stellung mit Glaskunst unter dem Motto „Das Alte erhalte 
und Neues gestalte“. „Das Interesse an unserem Museum 
wächst“, betonte Vogl mit einem Blick auf die steigenden 
Führungen. Ihr besonderer Dank galt daher dem Team, das 
regelmäßig an der Kasse sitzt, hier wurde besonders Sigrid 
Hofmann gedankt, die Sonderdienste leistete. Der Verein 
hat aktuell 42 Mitglieder.
40 Jahre Burgmuseum Mitterfels
Vogl erinnerte an die Feier zu „40 Jahre Burgmuseum Mit-
terfels“ im vergangenen Jahr mit einem Festakt, in dem 
vor allem der „Väter“ des Museums gedacht wurde: Sepp 
Brembeck, der seine umfangreiche Sammlung zur Verfü-
gung stellte, und Werner Lang, der als Erster Bürgermeister 
alle Wege ebnete. Der Künstler Johannes Rieser habe eine 
Gedenktafel und Skulptur von Sepp Brembeck geschaffen, 
die nun den Eingang des Burgmuseums schmücken. Vor 
Beginn der neuen Museumssaison im April habe der Bau-
hof den historischen Ausleger der Mitterfelser Apotheke 
montiert und der Kißl-Altar habe einen neuen Platz bekom-
men. Der Kassenbericht der kommissarischen Kassenwar-
tin, Gerda Leiderer, fiel positiv aus. Der Museumsverein sei 
auf dem richtigen Weg, bestätigte Bürgermeister Andreas 
Liebl. Doch das gehe nicht allein, meinte Liebl mit einem 
Blick auf die „klasse Museumsfrau“ Elisabeth Vogl mit ihren 
guten Kontakten und das engagierte Museumsteam.
Begasung aufgrund von Holzwurmbefall
Restaurator Alfons Empl war im März in Mitterfels zu einer 
Begehung des gesamten Museums zu Gast. Dabei stell-
te Empl einen starken Holzwurmbefall im Erdgeschoss 
des ehemaligen Amtsgerichtsgefängnisses und in der ge-
samten Weberstube fest. Das sei stark begünstigt worden 
durch das schwankende Klima im Museum, da die Heizung 
wegen des Anschlusses an das Verwaltungsgebäude nicht 
durchlaufen konnte, erklärte Vogl. Im Mai und Juni sei eine 
Begasungsaktion durchgeführt worden mit Gesamtkosten 
von 16.896,26 Euro bei einer Förderung in Höhe von 4.222 
Euro (Bezirk Niederbayern) und 5.000 Euro (Landesstelle 
für die nichtstaatlichen Museen in Bayern). Der Eigenanteil 
der Marktgemeinde liege bei 8.000 Euro. 
Depot und Weberstunde weitere Sorgenkinder
Ebenfalls wenig Erfreuliches habe der Besuch von Dr. Cindy 
Drexl, Museumsbeauftragte des Bezirks Niederbayern, er-
geben, so die Vorsitzende. Das Depot auf dem Dachboden 
sei hochproblematisch wegen des fehlenden Brandschut-
zes und fehlender Isolierung. Hitze im Sommer und Kälte 
im Winter wirkten sich ungünstig auf die Sammlung aus. Ein 
weiteres Sorgenkind von Vogl ist die sogenannte Weberstu-
be im Rückgebäude hinter dem Innenhof, wo Chaos herr-
sche und die Feuchtigkeit Schäden hinterlassen habe. 
Vorsitzende empfiehlt Machbarkeitsstudie 



19GB 23/22.11.2023

Marktgemeinde Mitterfels
www.mitterfels.de

Gemeinde Haselbach
www.haselbach-gemeinde.de

Amtliche Bekanntmachung
Der Gemeinderat Haselbach hat in seiner Sitzung am 26. 
Oktober 2023 beschlossen, die Beitrags- und Gebühren-
satzung zur Entwässerungssatzung neu zu erlassen. 
Diese wird nachstehend amtlich bekannt gemacht:

Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung der Gemeinde Haselbach 

(BGS-EWS)
Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabenge-
setzes erlässt die Gemeinde Haselbach folgende Beitrags- 
und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung:

§ 1  Beitragserhebung
Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die 
Herstellung der Entwässerungseinrichtung einen Beitrag.

§ 2  Beitragstatbestand
Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerb-
lich genutzte oder gewerblich nutzbare sowie für solche 
Grundstücke und befestigte Flächen erhoben, auf denen 
Abwasser anfällt, wenn
1.  für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die 

Entwässerungseinrichtung besteht,
2.  sie an die Entwässerungseinrichtung tatsächlich ange-

schlossen sind, oder
3.  sie aufgrund einer Sondervereinbarung nach § 7 EWS an 

die Entwässerungseinrichtung angeschlossen werden.
§ 3  Entstehen der Beitragspflicht

(1)  Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des 
Beitragstatbestandes. Ändern sich die für die Beitrags-

Aus dem Veranstaltungskalender
24.11.  Hoslbecka Waidlerbühne: 20:00 Uhr Theaterauf-

führung
25.11.  KDFB: 14:00 Uhr Adventsbasar mit Kaffee und Ku-

chen-Ecke im Carport
25.11.  KuSK Haselbach: 19:30 Uhr Christbaumverstei- 

gerung im Gasthaus Häuslbetz
25.11.  KTSV: 19:30 Uhr Inthronisationsball im Landgast-

hof Schmid, Wolferszell
25.11.  Hoslbecka Waidlerbühne: 20:00 Uhr Theaterauf-

führung
29.11.  VdK: Fahrt zum Christkindlmarkt nach München, 

Abfahrt Parkplatz Schulstraße 08:30 Uhr, 08:45 
Uhr Mitterfels Kirche

02.12.  ESV: 19:30 Uhr Christbaumversteigerung (Gast-
haus Häuslbetz)

05.12.  KDFB: 19:00 Uhr Rorate Messe für verstorbene 
Mitglieder in der Pfarrkirche Haselbach, anschlie-
ßend Adventsfeier im Gasthaus Häuslbetz

05.12. KLJB: Nikolaus gehen
06.12.  Kindertagesstätte St. Jakob: Der Nikolaus kommt 

zu den Kindern
06.12. KLJB: Nikolaus gehen
08.12. BRK: Weihnachtsfeier
08.12. Gasthaus Häuslbetz: Nikolausparty
09.12.  FF Dachsberg: 19:30 Uhr Christbaumversteige-

rung (Gasthaus Häuslbetz)

Vogl empfahl eine Machbarkeitsstudie zur Situation der 
Depots sowie zur Ertüchtigung der Weberstube und der 
Ausstellungsräume. Entsprechend der Abstimmungen 
zwischen dem Burgmuseumsverein, dem Landesamt für 
Denkmalpflege, der Landesstelle für nichtstaatliche Mu-
seen in Bayern und dem Bezirk Niederbayern sollten der 
bauliche Zustand des Gebäudekomplexes untersucht, De-
fizite dargestellt und Empfehlungen für weitergehende Un-
tersuchungen bzw. ein Instandsetzungskonzept erarbeitet 
werden. Die Kosten für die einzelnen Maßnahmen seien im 
Rahmen einer überschlägigen Kostenschätzung darzustel-
len „Die Landesstelle steht voll hinter dem Burgmuseum 
und wird unsere Förderanträge positiv bescheiden“, beton-
te Vogl. Anträge müssten durch den Träger, die Marktge-
meinde gestellt werden. 
Sonderausstellungen und neuer Flyer 
In Sonderausstellungen sollen im Jahr 2024 sowohl die 
Baugeschichte der Burg Mitterfels als auch die Praxisaus-
stattung des Mitterfelser Arztes Dr. Müller gezeigt werden. 
Außerdem soll ein neuer Flyer erstellt werden, um für das 
Burgmuseum zu werben. Noch etwas Erfreuliches: Das Ob-
jekt des Monats soll wieder eingeführt und im Gemeinde-
boten veröffentlicht werden. Hier sind Autoren erwünscht. 
Zum Schluss dankte Vogl allen Unterstützern des Muse-
ums wie Bürgermeister Andreas Liebl, dem Bauhofteam 
und allen Sponsoren.

Text: Elisabeth Röhn, Foto: Elisabeth Vogl

Die Feuchtigkeitsschäden in der Weberstube des 
Burgmuseums sind deutlich zu sehen.
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bemessung maßgeblichen Umstände im Sinn des Art. 
5 Abs. 2a KAG, entsteht die – zusätzliche – Beitrags-
schuld mit dem Abschluss der Maßnahme.

(2)  Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist 
der Beitragstatbestand vor dem Inkrafttreten dieser 
Satzung erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit In-
krafttreten dieser Satzung.

§ 4  Beitragsschuldner
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der 
Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks oder Erbbau-
berechtigter ist.

§ 5  Beitragsmaßstab
(1)  Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der 

Geschossfläche der vorhandenen Gebäude berechnet.
(2)  Für übergroße Grundstücke von mindestens 3.500 m² 

in unbeplanten Gebieten wird als beitragspflichtige 
Grundstücksfläche das 5fache der Geschossfläche an-
gesetzt, mindestens jedoch eine Fläche von 3.500 m².

(3)  Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Ge-
bäude in allen Geschossen zu ermitteln. Keller werden 
mit der vollen Fläche herangezogen.

  Dachgeschosse werden nur herangezogen, soweit sie 
ausgebaut sind. Gebäude oder selbstständige Gebäude-
teile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach 
Schmutzwasserableitung auslösen, oder nicht ange-
schlossen werden dürfen, werden nicht herangezogen; 
das gilt nicht für Gebäude und Gebäudeteile, die tat-
sächlich eine Schmutzwasserableitung haben. Balkone, 
Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und 
soweit sie über die Gebäudefluchtlinie hinausragen. Än-
dern sich die für die Beitragsbemessung maßgeblichen 
Umstände nachträglich und erhöht sich dadurch der Vor-
teil, so entsteht damit ein zusätzlicher Beitrag.

(4)  Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung 
ohne Bebauung zulässig ist, wird als Geschossfläche 
ein Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht; 
das gleiche gilt, wenn auf einem Grundstück die zuläs-
sige Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung 
nur untergeordnete Bedeutung hat.

(5)  Bei sonstigen unbebauten Grundstücken ist ein Viertel 
der Grundstücksfläche als Geschossfläche anzusetzen.

(6)  Wird ein Grundstück vergrößert und wurden für diese 
Fläche noch keine Beiträge geleistet, so entsteht die 
Beitragspflicht auch hierfür. Gleiches gilt im Falle der 
Geschossflächenvergrößerung für die zusätzlich ge-
schaffenen Geschossflächen. Gleiches gilt für die sons-
tigen Veränderungen, die nach Abs. 3 für die Beitrags-
messung von Bedeutung sind.

(7)  Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag 
nach Absatz 5 festgesetzt worden ist, später bebaut, 
so wird der Beitrag nach Absatz 1 neu berechnet. Dem 
so ermittelten Betrag ist der Betrag gegenüberzustellen, 
der sich im Zeitpunkt des Entstehens der neu zu be-
rechnenden Beitragsschuld (§ 3 Abs. 2) bei Ansatz der 
nach Absatz 5 berücksichtigten Geschossfläche erge-
ben würde. Der Unterschiedsbetrag ist nachzuentrich-
ten. Ergibt die Gegenüberstellung eine Überzahlung, so 
ist für die Berechnung des Erstattungsbetrages auf den 
Beitragssatz abzustellen, nach dem der ursprüngliche 

Beitrag entrichtet wurde. Der Erstattungsbetrag ist vom 
Zeitpunkt der Entrichtung des ursprünglichen Beitrages 
an nach § 238 AO zu verzinsen.

§ 6  Beitragssatz
Der Beitrag beträgt 
a) pro m² Grundstücksfläche 2,09 €
b) pro m² Geschossfläche 23,50 €
Für Grundstücke, von denen kein Niederschlagswasser 
eingeleitet werden darf, wird der Grundstücksflächenbei-
trag nicht erhoben. Fällt diese Beschränkung weg, wird der 
Grundstücksflächenbeitrag nacherhoben. 

§ 7  Fälligkeit
Der Beitrag wird einen Monat nach Zustellung des Bei-
tragsbescheides fällig.

§ 7 a  Beitragsablösung
Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht ab-
gelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der 
voraussichtlichen Höhe des Beitrags. Ein Rechtsanspruch 
auf Ablösung besteht nicht.

§ 8  Erstattung des Aufwands für 
Grundstücksanschlüsse 

(1)  Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbes-
serung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung so-
wie für die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse im 
Sinn des § 3 EWS ist mit Ausnahme des Aufwands, der 
auf die im öffentlichen Straßengrund liegenden Teile der 
Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils tatsächli-
chen Höhe zu erstatten. 

(2)  Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der 
jeweiligen Maßnahme. Schuldner ist, wer im Zeitpunkt 
des Entstehens des Erstattungsanspruches Eigentümer 
des Grundstückes oder Erbbauberechtigter ist. Mehre-
re Schuldner (Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte) sind 
Gesamtschuldner. § 7 gilt entsprechend.

(3)  Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen 
abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach 
der voraussichtlichen Höhe des Erstattungsanspruchs. 
Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

§ 9  Gebührenerhebung
Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der Entwässe-
rungseinrichtung Grund- und Einleitungsgebühren.

§ 9 a  Grundgebühr
(1)  Die Grundgebühr wird nach dem Nenndurchfluss bzw. 

dem Dauerdurchfluss der verwendeten Wasserzähler 
berechnet. Befinden sich auf einem Grundstück nicht 
nur vorübergehend mehrere Wasseranschlüsse, so wird 
die Grundgebühr nach der Summe des Nenndurchflus-
ses bzw. des Dauerdurchflusses der einzelnen Wasser-
zähler berechnet. Soweit Wasserzähler nicht eingebaut 
sind, wird der Durchfluss geschätzt, der nötig wäre, um 
die mögliche Wasserentnahme messen zu können.

(2)  Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Was-
serzählern mit Nenndurchfluss 

 bis   2,5 m³/h  84,00 €/Jahr
 bis   6 m³/h 96,00 €/Jahr
 bis 10 m³/h 108,00 €/Jahr
 über 10 m³/h 120,00 €/Jahr.
(3)  Die in Abs. 2 genannten Werte für Wasserzähler mit 
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Dauerdurchfluss (Q3) entsprechen folgenden bisher 
nach Nenndurchfluss (Qn) ermittelten Werten:

 Nenndurchfluss (Qn)   Dauerdurchfluss (Q3)
 2,5 m³/h    4 m³/h
 6,0 m³/h   10 m³/h
 10 m³/h   16 m³/h

§ 10  Einleitungsgebühr
(1)  Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nach-

folgenden Absätze nach der Menge der Abwässer be-
rechnet, die der Entwässerungseinrichtung von den 
angeschlossenen Grundstücken zugeführt werden. Die 
Gebühr beträgt 2,96 € pro Kubikmeter Abwasser.

(2)  Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der 
Wasserversorgungseinrichtung zugeführten Wassermen-
gen abzüglich der nachweislich auf dem Grundstück 
verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen, so-
weit der Abzug nicht nach Abs. 3 ausgeschlossen ist. Der 
Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen 
Wassermengen obliegt dem Gebührenpflichtigen. Er ist 
grundsätzlich durch geeichte und verplombte Wasserzäh-
ler zu führen, die der Gebührenpflichtige auf eigene Kos-
ten fest zu installieren hat.  Bei landwirtschaftlichen Be-
trieben mit Großviehhaltung gilt für jedes Stück Großvieh 
eine Wassermenge von 20 m³/Jahr als nachgewiesen. 
Maßgebend ist die im Vorjahr durchschnittlich gehaltene 
Viehzahl. Mit Einwilligung des Viehhalters kann auf das 
Ergebnis der letzten allgemeinen Viehzählung nach dem 
Viehzählungsgesetz zurückgegriffen werden, sofern nicht 
nachgewiesen wird, dass es von der im Vorjahr durch-
schnittlich gehaltenen Viehzahl abweicht. Die Viehzählung 
darf nicht länger als zwei Jahre vor der jeweiligen Abrech-
nung (§ 15) stattgefunden haben. Die Wassermengen wer-
den durch geeichte Wasserzähler ermittelt.

 Sie sind von der Gemeinde zu schätzen, wenn
 1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder
 2.  der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung 

nicht ermöglicht wird, oder
 3.  sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der 

Wasserzähler den wirklichen Wasserverbrauch nicht 
angibt.

(3) Vom Abzug nach Absatz 2 sind ausgeschlossen
 1. a)  Wassermengen bis zu einem Kubikmeter monat-

lich, sofern es sich um Wasser für laufend wieder-
kehrende Verwendungszwecke handelt,

 1. b) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser,
 1. c)  das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauch-

te Wasser.
§ 11  Gebührenzuschläge

Für Abwässer, deren Beseitigung einschließlich der Klär-
schlammbeseitigung (Beseitigung) Kosten verursacht, die 
die durchschnittlichen Kosten der Beseitigung von Haus- 
abwasser von mehr als 30 v. H. (Grenzwert) übersteigen, 
wird ein Zuschlag in Höhe des den Grenzwert übersteigen-
den Prozentsatzes des Kubikmeterpreises erhoben.

§ 12  Gebührenabschläge
Wird bei Grundstücken vor Einleitung der Abwässer in die 
Entwässerungseinrichtung eine Vorklärung oder sonstige 
Vorbehandlung der Abwässer auf dem Grundstück ver-

langt, so ermäßigen sich die Einleitungsgebühren um 40 
v. H. Das gilt nicht für Grundstücke mit gewerblichen oder 
sonstigen Betrieben, bei denen die Vorklärung oder Vorbe-
handlung lediglich bewirkt, dass die Abwässer dem durch-
schnittlichen Verschmutzungsgrad oder der üblichen Ver-
schmutzungsart der eingeleiteten Abwässer entsprechen.

§ 13  Entstehen der Gebührenschuld
1)  Die Einleitungsgebühr entsteht mit jeder Einleitung von 

Abwasser in die Entwässerungsanlage.
(2)  Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der 

auf den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des 
Anschlusses folgt. Der Tag wird im erstmals ergehenden 
Bescheid bestimmt. Im Übrigen entsteht die Grundge-
bühr mit dem Beginn eines jeden Tages in Höhe eines 
Tagesbruchteils der Jahresgrundgebührenschuld neu. 

§ 14  Gebührenschuldner
(1)  Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entste-

hens der Gebührenschuld Eigentümer des Grundstücks 
oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich be-
rechtigt ist.

(2)  Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem 
Grundstück befindlichen Betriebs.

(3)  Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentümer-
gemeinschaft

(4) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.
(5)  Die Gebührenschuld ruht für alle Gebührenschulden, 

die gegenüber den in den Abs. 1 bis 4 genannten Ge-
bührenschuldnern festgesetzt worden sind, als öffent-
liche Last auf dem Grundstück bzw. dem Erbbaurecht 
(Art. 8 Abs. 8 i.V.m. Art. 5 Abs. 7 KAG).

§ 15  Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung
(1)  Die Einleitung wird jährlich abgerechnet. Die Grund- 

und die Einleitungsgebühr werden einen Monat nach 
Zustellung des Gebührenbescheides fällig.

(2)  Auf die Gebührenschuld sind zum 31.03., 30.06. und 
30.09. jedes Jahres Vorauszahlungen in Höhe eines 
Viertel der Vorjahresmenge zu leisten. Fehlt eine solche 
Vorjahresabrechnung, so setzt die Gemeinde die Höhe 
der Vorauszahlungen unter Schätzung der Jahresge-
samteinleitung fest.

§ 16  Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, der 
Gemeinde für die Höhe der Abgabe maßgebliche Verän-
derungen unverzüglich zu melden und über den Umfang 
dieser Veränderung – auf Verlangen auch unter Vorlage 
entsprechender Unterlagen – Auskunft zu erteilen.

§ 17  Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Gebührensatzung vom 
19. November 2009 außer Kraft.

Mitterfels, 13. November 2023
Gemeinde Haselbach

Dr. Simon Haas
Erster Bürgermeister
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Amtliche Bekanntmachung
Der Gemeinderat Haselbach hat in seiner Sitzung am 26. Ok-
tober 2023 beschlossen, die Verbesserungsbeitragssatzung 
für die gemeindliche Entwässerungsanlage neu zu erlassen. 
Diese wird nachstehend amtlich bekannt gemacht:
Beitragssatzung für die Verbesserung/Erneuerung der 
Entwässerungseinrichtung der Gemeinde Haselbach 

(VBS-EWS)
Aufgrund des Art. 5 des Kommunalabgabegesetzes erlässt 
die Gemeinde Haselbach folgende Beitragssatzung zur 
Verbesserung/Erneuerung der Entwässerungseinrichtung:

§ 1  Beitragserhebung
Die Gemeinde erhebt einen Beitrag zur Deckung ihres 
Aufwandes für die Verbesserung/Erneuerung der Entwäs-
serungseinrichtung (Verbesserung der Reinigungsleistung 
der Kläranlage mit verbundener Erweiterung der Kapazität 
von 1500 auf 2200 EGW entsprechend dem Bauentwurf 
mit Wasserrechtsverfahren vom 21. April 2005) durch fol-
gende Maßnahmen:
1.  Erweiterung der Biologie und Steigerung der Betriebssi-

cherheit durch Bau eines großvolumigen (730 m³) Bele-
bungsbeckens zur Nitrifikation und Denitrifikation;

2.  Bau eines neuen Betriebsgebäudes mit Fertigteilgarage 
zur Unterbringung der für einen regelkonformen Betrieb 
notwendigen Anlagen- und Labortechnik einschließlich 
Sanitär- und Waschraum für das Personal;

3.  Neubau eines Rücklauf- und Überschussschlamm-
pumpwerks;

4.  Schaffung einer Pufferkapazität für Starkregenereignis-
se von rund 300 m³ durch Umnutzung eines Teils der 
bisherigen Tropfkörperanlage als Auffangbecken zur 
Vorbehandlung von Mischwasser entsprechend dem 
technischen Regelwerk;

5.  Errichtung von zwei Schlammsilos mit einer Kapazität 
von jeweils 250 m³ und Trübwasserpumpwerk mit ent-
sprechender Zuwegung zur Lagerung und zum Abtrans-
port des anfallenden Klärschlamms.

6.  Errichtung eines Nachklärbeckens zur regelkonformen 
Beseitigung des verbleibenden Schlammanteils sowie 
eines Messschachtes;

7.  Errichtung eines neuen Rechengebäudes mit integrierter 
Kompaktanlage zur Verbesserung der Sandfangleistung 
und zur Gewährleistung eines frostsicheren Betriebs im 
Winter.

§ 2  Beitragstatbestand
Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare oder gewerblich 
genutzte oder gewerblich nutzbare Grundstücke erhoben, 
sowie für Grundstücke und befestigte Flächen, die keine 
entsprechende Nutzungsmöglichkeit aufweisen, auf denen 
aber tatsächlich Abwasser anfällt, wenn
1.  für sie nach § 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die 

Entwässerungseinrichtung besteht, oder 
2.  sie – auch aufgrund einer Sondervereinbarung – an die Ent-

wässerungseinrichtung tatsächlich angeschlossen sind.
§ 3  Entstehen der Beitragsschuld

Die Beitragsschuld entsteht, wenn die Verbesserungs- /Er-
neuerungsmaßnahmen tatsächlich beendet sind. Wenn der 
in Satz 1 genannte Zeitpunkt vor dem Inkrafttreten dieser 

Satzung liegt, entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkraft-
treten dieser Satzung.

§ 4  Beitragsschuldner
Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der 
Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks oder Erbbau-
berechtigter ist. 

§ 5  Beitragsmaßstab
(1)  Der Beitrag wird nach der Geschossfläche der vorhan-

denen Gebäude berechnet. 
(2)  Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Ge-

bäude in allen Geschossen zu ermitteln. Keller werden 
mit der vollen Fläche herangezogen. Dachgeschosse 
werden nur herangezogen, soweit sie ausgebaut sind. 
Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die nach 
der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Schmutzwas-
serableitung auslösen oder die an die Schmutzwasser-
ableitung nicht angeschlossen werden dürfen, werden 
nicht zum Geschossflächenbeitrag herangezogen; dies 
gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich 
eine Schmutzwasserableitung haben. Balkone, Loggien 
und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit 
sie über die Gebäudefluchtlinie hinausragen.

  Garagen gelten als selbstständiger Gebäudeteil; das gilt 
nicht für Garagen, die tatsächlich an die Schmutzwasser- 
ableitung angeschlossen sind.

(3)  Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung 
ohne Bebauung zulässig ist, wird als Geschossfläche 
ein Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht, 
das gleiche gilt, wenn auf einem Grundstück die zuläs-
sige Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung 
nur untergeordnete Bedeutung hat.

(4)  Bei sonstigen unbebauten Grundstücken ist ein Viertel 
der Grundstücksfläche anzusetzen. 

§ 6  Beitragssatz
Der Beitragssatz beträgt pro m² Geschossfläche 8,96 €.

§ 7  Fälligkeit
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Bei-
tragsbescheides fällig.

§ 7 a  Beitragsablösung
Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht ab-
gelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der 
voraussichtlichen Höhe des Beitrags. Ein Rechtsanspruch 
auf Ablösung besteht nicht.

§ 8  Pflichten der Beitragsschuldner
Die Beitragsschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde für 
die Höhe der Schuld maßgebliche Veränderungen unver-
züglich zu melden und über den Umfang dieser Verände-
rungen – auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender 
Unterlagen – Auskunft zu erteilen. 

§ 9  Übergangsregelung
Verbesserungsbeiträge, die nach der ursprünglichen Ver-
besserungsbeitragssatzung (VBS-EWS) vom 27.03.2019 
bereits bestandskräftig veranlagt worden sind, gelten als 
abgegolten. Fällige Verbesserungsbeiträge, die noch nicht 
nach der ursprünglichen Verbesserungsbeitragssatzung 
vom 27.03.2019 bestandskräftig veranlagt worden sind, 
werden nach den Bestimmungen dieser Satzung berechnet.

§ 10  Inkrafttreten
Diese Satzung tritt eine Woche nach Bekanntmachung in 
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Kraft.

Mitterfels, 13. November 2023
Gemeinde Haselbach

Dr. Simon Haas
Erster Bürgermeister

Baugebiet Schmelling II fertiggestellt
Vom Abschluss der Erschließungsarbeiten im Baugebiet 
Schmelling II haben sich kürzlich Bürgermeister Simon 
Haas und die Vertreter der beauftragten Planungs- und 
Ausführungsunternehmen überzeugt. Die Erschließung 
war im Spätsommer abgeschlossen worden, zuletzt waren 
noch kleinere Restarbeiten auszuführen.
Bei der Endabnahme der Erschließungsarbeiten wurden 
nun gemeinsam mit den beauftragten Planern die errichte-
ten Straßen sowie Schmutz- und Regenwasserkanalisation 
einschließlich des großen Regenrückhaltebeckens besich-
tigt. Insgesamt bietet das neue Baugebiet Platz für 22 Ein-
familienhäuser und drei Mehrfamilienhäuser. 
Bürgermeister Simon Haas erklärte, die Fertigstellung des 
Baugebiets Schmelling II sei das Ergebnis einer sorgfälti-
gen Abwägung des Wohnungsbedarfs sowie einer engen 
Zusammenarbeit zwischen der Gemeindeverwaltung, Pla-
nern, Bauunternehmen und vielen weiteren Beteiligten. 
„Ich möchte allen Beteiligten herzlich für ihren Einsatz und 
ihr Engagement danken, um dieses für uns wichtige Projekt 
erfolgreich abzuschließen.“
Die Vertreter des Planungsbüros KEB, Roland Schneider 
und Xaver Fleischmann, betonten ebenfalls die reibungslo-
se Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem beauftrag-
ten Bauunternehmen Fischl Tiefbau. Es sei ein funktionales 
und an die Herausforderungen von Extremwetterereignis-
sen angepasstes Baugebiet entstanden. Die Bauparzellen 
sind zwischenzeitlich bereits an Bauwerber vergeben. Ein 
Baubeginn ist ab sofort möglich.

Bei der Abnahme des Baugebiets (v.l.) Xaver Fleischmann 
und Roland Schneider vom Planungsbüro KEB, Bürger-
meister Simon Haas sowie Günter Fischl und Bauleiter 

Bernhard Moser vom Tiefbauunternehmen Fischl.

„Haselbach Helau!“
Faschingsauftakt des KTSV mit großem Programm

Am Sonntag, den 12.11.2023, startete der KTSV Hasel-
bach mit der Faschingseröffnung und der Inthronisation 
der diesjährigen Prinzenpaare in die Faschingssession 
2023/2024. Als Lokalität wählten die Verantwortlichen die 
Turnhalle in Haselbach und luden die Bevölkerung zum Fa-
schingscafé ein. Eine Besonderheit hat der KTSV dieses 
Jahr zu bieten. „Die Prinzen in Haselbach und Umgebung 
sind immer so rar, da gibt’s dieses Jahr ein Prinzessinen-
paar,“ so Vorstand Silke Bach bei ihrer Ankündigung des 
Jugendprinzenpaares. Um 14.11 Uhr brachte ein spontaner 
Feuerwehreinsatz Prinzessin Acura I und Prinzessin Anja I 
zur Amtseinführung zur Schule. In Begleitung der Junio-
ren- und Jugendgarde und der Turnkinder wechselte der 
Schauplatz in die Turnhalle. Hier folgten Inthronisation und 
Antrittsrede des Prinzessinenpaares. Aber vermisst wurden 
zu diesem Zeitpunkt noch das amtierende Kinderprinzen-
paar Ihre Lieblichkeit Prinzessin Eva-Maria I. und Ihre Tolli-
tät Prinz Josef I. Die beiden ließen aber nicht allzu lange auf 
sich warten. Gefahren vom Schubkarren-Chief kamen sie 
völlig umweltfreundlich auf dem Gartenbank Schubkarren 
angefahren und teilten dem Vorstand Silke Bach mit, dass 
sie nicht abdanken werden und beantragten eine Verlänge-
rung in die nächste Faschingssession. Dieser Bitte wurde 
mit Freude stattgegeben.
Rathausschlüssel und Gemeindekasse übergeben
Nach der Antrittsrede musste unbedingt ein Regierungssitz 
gefunden und etwas Geld aufgetrieben werden. So wurde 
stellvertretender Bürgermeister Alfons Biegerl aufgefordert 
Rathausschlüssel und Gemeindekasse an die Prinzenpaa-
re für ein paar Monate abzutreten. Es wurde versprochen 
auf die Kasse - insbesondere auf die Spenden für den Kin-
dergartenneubau - gut aufzupassen. Biegerl ließ sich über-
zeugen und gab Sitz und Geldkassette an die Prinzenpaare 
ab. Als Gegenleistung erhielt er einen Orden der diesjähri-
gen Session.
Es folgte noch die Ordensverleihung an den stellvertreten-
den Landrat Andreas Aichinger, den Pressevertreter Wil-
fried Schaffrat, an die Mitglieder des Vorstandes und an 
die Turnkinder. 
Gleich vier Prinzenpaare absolvierten den nachfolgenden 
Prinzenwalzer. Mit aufs Parkett wurden auch die anwe-
senden Prinzenpaare des benachbarten Bogener Narren-

Der stellvertretende Bürgermeister Alfons Biegerl übergibt 
die Gemeindekasse.
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tisches gebeten. 
Auftritt der „wilden Hühner“ und der Jugendgarde
In einem kleinen Showblock gaben die Kleinsten des KTSV 
– die Turn- und Tanzkinder - Einblick in ihr Können. Als wil-
de Hühner twisteten sie zu „In the Mood“, sprangen über 
Kästen, kletterten, rutschten und balancierten. Als nächs-
tes startete die Jugendgarde. Für diese seit 2022 wieder 
bestehende Gruppe war es der erste Auftritt mit einem 
Gardetanz – dementsprechend fieberten die Mädchen die-
sen Minuten entgegen. Turner und Gardetänzer wurden 
von den vielen anwesenden Gästen mit reichlich Beifall 
belohnt.
Mit der Einladung zum Inthronisationsball am 25.11.23, dem 
Kinderfasching am 28.01.2024 und dem 52. Faschingszug 
der Gemeinde Haselbach am 13.02.2024 endete der offizi-
elle Teil der Veranstaltung mit einem dreifachen „Haselbach 
Helau“. Im Anschluss konnten sich die anwesenden Kinder 
noch an Sportstationen und bei einer Tanzrunde austoben.
Der KTSV Haselbach bedankt sich ganz herzlich bei allen 
Besuchern, Spendern und Unterstützern.

Text: Anita Schläger, Fotos: Corinna Zach

Prinzessin Eva-Maria I. und Prinz Josef I. mit Schubkar-
ren-Chief Anita Schläger.

Die Turn- und Tanzkinder des KTSV zeigten als 
wilde Hühner ihr Können

Gemeinde Ascha
www.ascha.de

Bürgermeistersprechstunden
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
für ein persönliches Gespräch stehe ich Ihnen gerne am 
Montag von 17 Uhr bis 19 Uhr in der Gemeindekanzlei in 
Ascha, sowie von Montag bis Donnerstag von 14:30 Uhr 
bis 16 Uhr in der VG Mitterfels zur Verfügung.
Gerne können Sie mich auch außerhalb der genannten 
Zeiten kontaktieren.
Um lange Wartezeiten zu verhindern, bitte ich Sie um 
eine vorherige Anmeldung per E-Mail an wolfgang.1B-
M@t-online.de oder telefonisch unter 0171 3073930.

Wolfgang Zirngibl
Erster Bürgermeister, Gemeinde Ascha

Aus dem Veranstaltungskalender
25.11.  Adventsmarkt (Erlös wird gespendet) im FFW – 

Haus Gschwendt, ab 13.00 Uhr
25.11. Christbaumversteigerung FF Ascha 
27.11. Weihnachtsfeier VdK Ascha
02.12. Christbaumversteigerung SV Ascha
04.12. Vereinsausflug Christkindlmarkt FF Ascha
10.12.  Weihnachtsfeier Schützenverein Edelweiß Ascha

„Vorsicht, Kinder!“
Bavaria Straßenmarkierungs GmbH sponsert Verkehrs-
zeichen vor der Kita
Unter den Augen interessierter Kita-Kinder brachte das 
Team der Bavaria Straßenmarkierungs GmbH (BSM) vor 
dem Gebäude der Kita St. Mariä Himmelfahrt Ascha zwei-
mal die Zeichen „Zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 
km/h“ und das Zeichen „Vorsicht, Kinder!“ an.
Seit langem ist in der Unteren Dorfstraße in Ascha eine 
Tempo-30-Zone und somit ein verkehrsberuhigter Bereich 
eingerichtet. Diesem soll mit der neuen Straßenmarkierung 
noch deutlicher Ausdruck verliehen werden, da mittlerwei-
le knapp 80 Kinder in der Kita ein- und ausgehen und sich 
nicht alle Verkehrsteilnehmer an die Geschwindigkeitsbe-
grenzung halten. Ein herzliches Dankeschön erging an die 
beiden Geschäftsführer der BSM Horst Purr und Nadine 
Voglmayr, welche mit den Worten „Die Sicherheit der Kinder 
liegt uns am Herzen“ ihrem Sponsoring Ausdruck verliehen.

Text: Petra Spannmacher, Foto: Anja Feyrer
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VIDEOÜBERWACHUNG
WEB-HOSTING

TELEFONANLAGEN

SERVER

HOMEPAGES

DATENSCHUTZ

SOFTWAREMIETE
MAIL-HOSTINGWINDOWS

ALARMANLAGEN

WLAN

IT-SCHUTZ

PCs

TABLETS

IT N P- rojectset
gmbh

Ihr Partner für eine sichere IT-Infrastruktur...

www.it-netprojects.de

Waldwegstraße 2

94354 Haselbach

info@it-netprojects.de

tel: 09961 / 94 26 37 0

mobil: 0160 / 90 50 95 77

mobil: 0151 / 16 72 83 09

APP-PROGRAMMIERUNG

CHRISTBAUMVERKAUF 
ab 26. November 2023

Laufend frisch geschnittene Christbäume & Tannengrün.

Pestizidfreie Tannenbäume 
aus eigener Plantage 

Für die Plantage bitte einen Termin vereinbaren!

Christbäume Helmut Fürst · Socka 3 · 94350 Falkenfels
q 09964 9778 · n 0152 04879765

NEU

Gemeinde Falkenfels
www.falkenfels.de

Aus dem Veranstaltungskalender
25.11. Theaterverein Falkenfels: Jahresversammlung
02.12. KiFö Falkenfels: Nikolausmarkt
08.12. Schützenverein Riederszell: Nussschießen
09.12. OGV: Christbaumversteigerung

Josef Foierl feierte 80. Geburtstag

Steht Josef Foierl an seinem Geburtstag zwischen seinen 
Gratulanten, sieht man ihm nicht an, dass er schon 80 Jahre 
alt ist. Lebendig und aktiv unterhält er sie und beweist dabei 
sein Interesse an allem, was um ihn herum geschieht. Ne-
ben seiner Familie, Nachbarn und vor allem Pferdefreunden 
hatten sich zu seinem 80. Geburtstag auf dem Hof in Höfling 
zahlreiche Gäste eingefunden, darunter für die Gemeinde 
die Bürgermeister Wolfgang Zirngibl und Michael Landstor-
fer sowie die Vertreter der FFW, des Sportvereins und des 
Krieger- und Soldatenvereins. Während Foierl bei ersteren 
eher passives Mitglied ist, leitete er den KSV 30 Jahre als 
Vorstand und ist so heute Ehrenvorsitzender. Seine Aktivi-
täten in der Gemeinde zeigen sich zudem darin, dass er 30 
Jahre lang Jagdvorstand war und von Beginn an in der Vor-
standschaft für Ländliche Entwicklung mitarbeitete.
Diese Verbundenheit zu seiner Heimat ist dem in Willerszell in 
der Gemeinde Ascha Geborenen praktisch in die Wiege ge-
legt, wuchs er doch hier mit vier Geschwistern im elterlichen 
kleinen landwirtschaftlichen Betrieb auf, ging hier zur Schule 
und lernte schließlich Landwirtschaft. Wie jeden Jugendlichen 
trieb es ihn zunächst auch über die Gemeinde hinaus, bis er 
„vor der Haustür“ in Höfling seine spätere Frau Brigitta Boll-
mann fand. 1970 heiratete man. Allerdings wurde der Boll-
mann-Hof erst 1980 an Josef Foierl übergeben; er arbeitet 
daher in der Zwischenzeit als Maurer in München. Aus der 
Ehe von Brigitta und Josef Foierl gingen zwei Töchter und ein 
Sohn hervor, der heute in Ascha Gemeinderat ist und dem 
man den Hof schon übergeben hat. Die Töchter wohnen mit 
ihren Familien, Josef Foierl hat drei Enkelsöhne und zwei En-
keltöchter, in Saulburg und in Neuroth. Nach der Hofüberga-
be spezialisierte man sich mit einem Stallneubau 1984 auf 
Milchwirtschaft, bis 2003 auf Schweine- und Pferdewirtschaft 
umgestellt wurde. Heute konzentriert sich der Betrieb unter 
Sohn Martin im Vollerwerb auf die Pferdewirtschaft. Von den 
46 eingestellten Pferden kümmert sich Josef Foierl um die 
Hälfte, während Sohn Martin und die Schwiegertochter die 
restlichen Tiere, darunter auch eigene versorgen. Josef Foierl 
liebt es Hand anzulegen; moderne Technik vermeidet er, wo 
es geht. Nach wie vor mag er die Waldarbeit, die ihn nach 
seiner Meinung fit hält – wie auch die Feierabend-Hoibe mit 
den Gastpferdebesitzern im hofeigenen Saloon.

Text & Foto: Irene Haberl

Josef Foierl feierte mit Gratulanten aus der Gemeinde 
Ascha und Vertretern der Ortsvereine seinen 80. Geburts-
tag. Im Bild mit den Bürgermeistern Wolfgang Zirngibl und 

Michael Landstorfer

Gemeinde Ascha
www.ascha.de
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Grund- und Mittelschule Mitterfels-Haselbach
Ausflug auf den Biobauernhof Boierhof
Kürzlich hatten die Schülerinnen und Schüler der Klassen 7a 
und 7M die Gelegenheit, einen spannenden Ausflug auf den 
Biobauernhof Boierhof zu unternehmen. Dieser Ausflug bot 
den Jugendlichen nicht nur eine willkommene Abwechslung 
vom Schulalltag, sondern ermöglichte auch ein tieferes Ver-
ständnis für die Welt der biologischen Landwirtschaft.
Der Tag begann mit einer herzlichen Begrüßung durch die 
Bauernhofbesitzerin, Frau Hausladen, die den Schülern 
eine Einführung in die Philosophie des Biobauernhofs gab. 
Hier lernten die Schüler, dass Nachhaltigkeit, Tierwohl und 
Umweltschutz die Grundprinzipien dieses Bauernhofs sind.
Eine Führung über das weitläufige Gelände des Boierhofs 
folgte, bei der die Schüler die Möglichkeit hatten, verschie-
dene Aspekte der Landwirtschaft hautnah zu erleben. Sie 
beobachteten glückliche Hochlandrinder auf der Weide, 
besuchten den Schweinestall und sahen, wie Gemüse auf 
den Feldern angebaut wurde. Auch der gut ausgestattete 
Hofladen erstaunte die Schülerinnen und Schüler sehr.
Ein Höhepunkt des Tages war zweifellos die digitale Schnit-
zeljagd. Die Schülerinnen und Schüler wurden in Teams 
eingeteilt und mussten Aufgaben rund um die biologische 
Landwirtschaft lösen. Diese interaktive Schnitzeljagd mach-
te nicht nur viel Spaß, sondern lehrte die Schüler auch spie-
lerisch, wie vielfältig und komplex die Aufgaben auf einem 
modernen Biobauernhof sein können. Die Schüler sammel-
ten Punkte, indem sie Fragen beantworteten und Aufgaben 
erfüllten, was den Wettbewerbsgeist anheizte.
Der Ausflug endete mit einem gemeinsamen Picknick auf 
dem Hof, bei dem die Schülerinnen und Schüler die ge-
sunden biologischen Produkte des Bauernhofs genießen 
konnten. Die frische Luft, die grüne Umgebung und das 
Lachen der Schülerinnen und Schüler rundeten diesen un-
vergesslichen Tag ab.

Text: Felix Fischer, Fotos: Veronika Hausladen

Grund- und Mittelschule Mitterfels-Haselbach
Aus alt wird neu – Papier schöpfen
Seit dem ersten Schultag im September hatten die Viert-
klässler fleißig altes Papier gesammelt. All die bunten und 
weißen Papierschnipsel, die im Schulalltag so anfallen, 
wurden nach Farben geordnet und aufbewahrt. Vor Kur-
zem haben die Schüler daraus neues Papier gemacht. Wie 
das funktioniert, haben die Schüler im Folgenden erklärt:
Du brauchst:
einen Schöpfrahmen bestehend aus zwei Teilen, altes zer-
rissenes Papier, eine große Wanne, einen Pürierstab, ein 
Nudelholz, viele saugfähige Tücher und Wasser.
Als Erstes vermischst du die kleinen Papierfetzen in einer 
großen Wanne mit Wasser und lässt das Ganze für ca. 12 
Stunden einweichen. Dann mischst du das eingeweich-
te Papier mit dem Pürierstab. Es entsteht ein zähflüssi-
ger Papierbrei, auch Puppe genannt. Nun tauchst du den 
Schöpfrahmen in die Puppe und holst ihn wieder heraus. 
Das Wasser lässt du gut abtropfen. Wenn du dein Papier 
verzieren möchtest, musst du jetzt Blätter, Blüten oder an-
dere Dinge auf die geschöpfte Puppe legen. Anschließend 
kommt ein Netz darauf. Jetzt musst du mit einem flachen 
Gegenstand das überschüssige Wasser aus der Puppe drü-
cken. Je länger und sorgfältiger du drückst, desto schnel-
ler trocknet später dein geschöpftes Papier. Im nächsten 
Schritt musst du das Netz vom Schöpfrahmen vorsichtig 
lösen. Den oberen Teil des Schöpfrahmens nimmst du 
ebenfalls ab. Nun musst du das geschöpfte Papier zügig 
auf ein trockenes Geschirrtuch kippen und behutsam vom 
Rahmen lösen. Wenn du ein besonders flaches Papier ha-
ben möchtest, rollst du vorher noch ein paar Mal mit dem 
Nudelholz darüber. Das geschöpfte Papier kann jetzt auf 
dem Tuch trocknen. 
Die selbst geschöpften Papiere haben die Schüler in den 
Stunden darauf mit selbst verfassten Herbst-Elfchen ver-
ziert. Mamas, Papas, Omas und Opas haben sich sehr da-
rüber gefreut. 

Text & Fotos: Christina Schmidtlein
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Kindergarten Don Bosco Mitterfels
Kinder feierten ihr Martinsfest
Dass das Martinsfest des Kindergartens Don Bosco immer 
etwas Besonderes ist, zeigte sich auch dieses Jahr wie-
der an der großen Besucherzahl. Viele Familien waren ge-
kommen, um gemeinsam mit den Kindergartenkindern das 
Martinsfest mitsamt Laternenumzug zu feiern.
Eingeleitet wurde das Fest mit einer feierlichen Andacht in 
der Heilig Geist-Kirche, die von Gemeindereferentin Birgit 
Blatz abgehalten wurde. Bereits seit einigen Wochen hat-
ten die Kindergartenkinder Lieder für die Andacht einstu-
diert und sich gemeinsam mit ihren Erzieherinnen intensiv 
mit der Geschichte des heiligen Martin befasst. Auch ein 
kleines Martinsspiel wurde von den Kindern aufgeführt.
Inzwischen war es draußen richtig dunkel geworden und 
die Kinder bildeten mit ihren selbstgebastelten Laternen 
einen wunderschönen Lichterzug, der sich von der Kirche 
aus in Richtung Burg bewegte. Angeführt wurde der Um-
zug wieder vom heiligen Martin hoch zu Ross, in dessen 
Rolle schon seit vielen Jahren die Reiterin Tamara Färber 
schlüpft. Der Mitterfelser Musikverein marschierte eben-
falls mit und sorgte für die musikalische Begleitung der 
Martinslieder, die an den einzelnen Stationen bis zur Burg 
gesungen wurden.
Im Burghof erwartete dann die Besucher ein romantisches 
Ambiente mit Windlichtern auf der Burgmauer und einer 
Feuerschale. Viele helfende Hände hatten wieder dazu 
beigetragen, dass das Martinsfest im Burghof stimmungs-
voll ausklingen konnte. Der Elternbeirat des Kindergartens 
organisierte Punsch, Plätzchen und Würstlsemmeln. Der 
Skiclub hatte extra für die Feier wieder zwei seiner Christ-
kindlmarkt-Buden aufgestellt und die Feuerwehr Mitterfels 
kümmerte sich darum, dass der Umzug sicher über die 
Bühne gehen konnte.

Text: Verena Lehner, Fotos: Isabella Biederer

Die Reiterin Tamara Färber schlüpfte wieder in die Rolle 
des Heiligen Martin.

Kindertagesstätte St. Jakob Haselbach
„Wir leuchten hell wie Sterne“
Wie von vielen kleinen Sternen erhellt, leuchtete am 10. No-
vember 2023 der überdachte Biergarten des Gasthauses 
„Häuslbetz“ in Haselbach. Hier hatten sich die Kindergar-
tenkinder mit ihren selbstgebastelten Laternen und das pä-
dagogische Personal der Kindertagesstätte „St. Jakob“ um 
16.30 Uhr versammelt, um gemeinsam das Fest des heili-
gen Martin zu feiern. Viele Laternenlieder wurden gesun-
gen, die Schulanfänger spielten die Legende vom Soldaten 
Martin, es gab leckeren heißen Kinderpunsch und Würstl-
semmeln. Zur Überraschung der Kinder kam „Martin“ mit 
seinem roten Mantel auf einem wirklich großen Pferd auch 
vorbei und es wurde im Hof des Wirtshauses ein kleiner 
Laternenumzug durchgeführt. Martin verteilte für alle Kin-
der noch selbstgebackene Martinsgänse und viele kleine 
„leuchtende Sterne“ traten fröhlich den Heimweg an.
Die Kindertagesstätte bedankt sich hiermit bei allen Betei-
ligten, die uns das schöne Fest ermöglicht haben:
 · dem Elternbeirat für das Backen der Martinsgänse.
 ·  dem Gasthaus „Häuslbetz“ für das Benutzen ihres Ge-

ländes und fürs Herstellen der leckeren Würstl.
 · den Grillmeistern „Frankl“.
 · den Spendern des Kinderpunsches.
 ·  dem Soldat Martin (Yasmine) und dessen Pferdeführe-

rin (Steffi).
Text & Foto: Silke Lehmann

RenovierungenGartenarbeitBodenverlegungMöbelaufbau
HaushaltsauflösungenKleintransporteObjektbetreuung

WinterdienstTrockenbauEntrümpelungenGebäudereinigung
Tel. 09961 - 9438959 Mobil 0175 - 4605532
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Kita St. Mariä Himmelfahrt Ascha
Der neue Elternbeirat

Der Elternbeirat der Kindertageseinrichtung St. Mariä Him-
melfahrt Ascha für das Kita-Jahr 2023 / 2024 stellt sich vor:
(v.li.n.re.) Steffi Aumer, Tanja Gigler, Jürgen Schönwälder, 
Karina Fischer und Manuela Spanfellner. 

Foto: M. Spanfellner

Kitas und Schulen

Grund- und Mittelschule Mitterfels-Haselbach
Besuch des Märchenzelts in Straubing
Im Zuge der Leseförderung machten sich die gespannten 
Fünftklässler mit Frau Häring, Frau Hausladen und Herrn 
Tröger vor Kurzem zum mobilen Augsburger Märchenzelt 
am Hagen in Straubing auf. Dort angekommen versammel-
ten sie sich in der Dunkelheit des Zeltes um ein knisterndes 
Lagerfeuer und lauschten gespannt dem Erzähler Matthias. 
Dieser gab das Märchen eines besonders geschickten Die-
bes, welcher es auf ein wunderschönes Pferd mit Glocken 
abgesehen hatte, zum Besten. Abschließend genossen die 
Kinder einen leckeren, im Kessel über dem Feuer erwärm-
ten, Märchentraumpunsch und wurden anschließend mit 
einem magischen Gruß vom Erzähler verabschiedet.

Text & Foto: Armin Vilsmeier

AWO Haus für Kinder „Sonnenschein“ Mitterfels
Zauberhafter Martinszug durch Herbstlaub
Am Freitag, den 10.11. feierte das AWO Haus für Kinder 
„Sonnenschein“ das Martinsfest. Bereits am Vormittag sind 
die Kinder mit ihren selbstgebastelten Laternen den Later-
nenumzug gelaufen. Nach einem zauberhaften Martinszug 
durch Herbstlaub und noch grüne Wiesen, mit Gesang und 
Kinderlachen erwartete die Kinder in der warmen Stube ein 
liebevoll hergerichtetes Buffet. Mit Spaß, Spiel und Tanz 
führten wir unsere kleine Martinsfeier fort. Am Abend feier-
te das AWO Haus für Kinder „Sonnenschein“ dann noch-
mal gemeinsam mit dem Don Bosco Kindergarten und al-
len Eltern das große Martinsfest.

Text: Daniela Kienberger, Foto: Annalena Sterr

Kita St. Mariä Himmelfahrt Ascha
Gelungener Martinsabend mit leckeren Lebku-
chen-Herzen
Zahlreiche Familien und Gäste feierten am Freitag, den 
10.11.23, mit den Kindern der Kita St. Mariä Himmelfahrt in 
Ascha das Martinsfest. Nach der Martinsandacht und dem 
Laternenumzug durch Ascha mit dem berittenen St. Martin 
(Martin Foierl auf Massimo), hatten die Kinder die Gelegen-
heit der Martinsszene (mit „Bettler“ Ludwig Schwesinger) 
beizuwohnen. Herr Pfarrer Zimmermann segnete im An-
schluss das Feuer und die Martinslebkuchen. Mit Punsch, 
Kuchen und Bratwürstlsemmeln - organisiert vom Elternbei-
rat und Helfern der Kita - konnten alle Gäste einen gelun-
genen Martinsabend in tollem Ambiente ausklingen lassen.
Ein besonderer Dank: Die Bäckerei Knott, Willersberg 
/ Ascha, überraschte die Kinder samt Personal mit der 
Spende von sage und schreibe 160 Lebkuchen-Herzen 
für das diesjährige Martinsfest. Die Freude der Kinder über 
die duftenden, leckeren und von vier Mamas reichlich ver-
zierten Lebkuchen war riesig. Auch der Elternbeirat der 
Kita bedankte sich sehr herzlich, denn durch die Lebku-
chen-Spende erhöht sich der Reinerlös des Martinsfests 
deutlich und die Kinder profitieren direkt davon.

Text: Petra Spannmacher, Fotos: M. Töpfl, Anja Feyrer



29GB 23/22.11.2023

Kerstin Fischl
0171 2892678

kerstin.fischl@kobold-kundenberater.de

Christbaumversteigerung
der KuSK Haselbach

am Samstag, 25. November 2023
Beginn 19.30 Uhr im Gasthaus Häuslbetz

Alle sind herzlich eingeladen.
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Bereitschaftsdienste
Notfalldienste
Integrierte Leitstelle Straubing – Telefon 112 (Unfall-, Not-
fall- und Krankentransporte mit Rettungshubschrauber oder 
-fahrzeugen).
donauMED Ärztenetz Landkreis Straubing-Bogen
www.Bereitschaftspraxis-Straubing.de
Notfall-Telefon 116 117
Öffnungszeiten:
Montag-Freitag 18.00-21.00 Uhr
Samstag/Sonntag/Feiertag 09.00-21.00 Uhr
St. Elisabeth-Straße 23 - 94315 Straubing
– Eingang gegenüber der Notaufnahme des Klinikums Straubing
Polizei - Telefon 110
Feuerwehr und Rettungsdienst - Telefon 112
Stromversorgung Bayernwerk AG
Technischer Kundenservice: 0941 28003311
Störungsnummer Strom 0941 28003366
Verlinkung auf http://www.bayernwerk.de
kundenservice@bayernwerk.de
Zweckverband zur Wasserversorgung
der Bogenbachtalgruppe 
Entstörungsdienst: 09421 9977-77 durchgehend

Nachtdiensteinteilung der Apotheken
25. November bis 9. Dezember 2023
25.11. Gruppe  3 - 26.11. Gruppe  4 - 27.11. Gruppe  5
28.11. Gruppe  6 - 29.11. Gruppe  7 - 30.11. Gruppe  8
01.12. Gruppe  9 - 02.12. Gruppe  1 - 03.12. Gruppe 11
04.12. Gruppe 12 - 05.12. Gruppe 13 - 06.12. Gruppe 14
07.12. Gruppe 15 - 08.12. Gruppe 16 - 09.12. Gruppe  1
Ab 8.00 Uhr übernimmt die im Notdienstkalender angege-
bene Apotheke den Nachtdienst. (Bitte Aushang in den 
Apotheken beachten!)
Gruppeneinteilung ab 01. Januar 2023:
Gruppe 1: 
Apotheke am Weiher, Falkensteiner Str. 2, Wiesenfelden, 
Tel. 09966 910007
Agnes-Bernauer-Apotheke* (Notdienst am 02.12.2023), 
Bahnhofstr. 10, Straubing, Tel. 09421 80675
Gruppe 3: 
St. Georgs-Apotheke
Burgstraße 66, Mitterfels, Tel. 09961 204 
Bären-Apotheke, Schlesische Str. 114, Straubing, Tel. 
09421 61340
Gruppe 4: 
Apotheke Holzner, Bahnhofstraße 9-11, Bogen, Tel. 
09422 1677
St. Johannes Apotheke, Neubaustr. 11, Straubing, Tel. 
09421 60500
Gruppe 5: 
Donau-Apotheke, Straubinger Str. 2+4, Wörth a.d. Donau, 
Tel. 09482 9595440
Einhorn-Apotheke, Theresienplatz 8, Straubing, Tel. 
09421 99250
Gruppe 6: 
easyApotheke, Schildhauerstr. 14, Straubing, Tel. 09421 
1887270
Apotheke Rain, Am Wiesengrund 3, Rain, Tel 09429 
9496994

Gruppe 7: 
St. Nikolaus-Apotheke am Rathaus, Sollacher Str. 3, 
Hunderdorf, Tel. 09422 999
Punkt-Apotheke, Hebbelstr. 9, Straubing, Tel. 09421 
182666
Gruppe 8:
Hubertus-Apotheke, Bahnhofstraße 15, Bogen, Tel. 
09422 1886
Neue-Bahnhof-Apotheke, Landshuter Str. 6-8, Straubing, 
Tel. 09421 55210
Gruppe 9: 
Mohren-Apotheke, Ludwigsplatz 41, Straubing, Tel. 
09421 12153
Gruppe 10: 
Hof-Apotheke, Marktplatz 1, Wörth a.d. Donau, Tel. 09482 
90393
Gruppe 11:
St. Martin-Apotheke, St. Martin-Straße 2, Konzell, Tel. 
09963 1622
St.-Nikola-Apotheke, Amselstr. 3A, Straubing, Tel. 09421 
6613
Gruppe 12:
St. Vitus-Apotheke, Bernauer Str. 24, Kirchroth, Tel. 09428 
1400
Sonnen-Apotheke, Heerstr. 2, Straubing, Tel. 09421 23433
Gruppe 13:
Apotheke St. Georg, Schulstraße 10, Parkstetten, Tel. 
09421 84670
Theresien-Apotheke, Theresienplatz 17, Straubing, Tel. 
09421 10235
Gruppe 14:
Schloss-Apotheke, Marktplatz 14, Falkenstein, Tel. 09462 
204
Apotheke im Gäubodenpark, Hebbelstr. 14, Straubing, 
Tel. 09421 913170
Gruppe 15:
Gallner-Apotheke, Dorfplatz 7, Stallwang, Tel. 09964 9680 
Apotheke im Theresientor, Stadtgraben 1, Straubing, Tel. 
09421 81212
Gruppe 16:
Storchen-Apotheke, Bayerwaldstr. 7, Niederwinkling, Tel. 
09962 9507560
Apotheke im Westpark, Geiselhöringer Str. 63, Straubing, 
Tel. 09421 22511
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Freiwillige Feuerwehr Mitterfels
Kameradschaftsabend
Einladung zum Kameradschaftsabend mit 
Rehragoutessen am Freitag, den 1. De-
zember 2023 um 19:30 Uhr im Vereinslokal 
Landgasthof Fischer an Alle aktiven und 
passiven Kameradinnen und Kameraden mit Ehepartner/
Freund(in).
Auf zahlreiches Erscheinen ohne Uniform freuen sich:
Adi Irlbeck, 1. Vorstand, Christian Irlbeck, 1. Kommandant, 
Josef Popp, 2.Vorstand, Eduard Graf, Ehrenvorstand, Kon-
rad Feldmeier, 2. Kommandant

Text: Adi Irlbeck

Männerchor des Schützenvereins Ascha
Adventssingen
Am Samstag, 09.12.2023, 18.00 Uhr, findet in der Aschaer 
Kirche, Mariä Himmelfahrt, ein Adventssingen statt. Hierzu 
hat der Männerchor des Schützenvereines Ascha etliche 
Chöre und Musikgruppen für sein Vorhaben gewinnen kön-
nen. Die Chormitglieder des Schützenvereines haben sich 
bei einem Singabend spontan dazu entschlossen, das be-
reits 2006 abgehaltene Adventssingen zu wiederholen und 
den Erlös dem Kindergarten Ascha zu Gute kommen zu 
lassen. 2006 konnte eine stolze Summe dem damals im 
Bau befindlichen Projekt „Kuno“ in Regensburg übergeben 
werden. Als Mitwirkende konnten die Stubenmuse Zach, 
der Kirchenchor Ascha, die Dornaschinger Lausdeand-
la, die Blechgranaten aus Wiesenfelden und natürlich die 
Kindergartenkinder gewonnen werden. Die Veranstaltung 
dauert ca. 80 Minuten, der Eintritt ist kostenlos. Der Schüt-
zenchor würde sich über zahlreiche Besucher freuen.

Foto: Männerchor Schützenverein Ascha

KDFB Haselbach
Adventsbasar
Weihnachtsdekoration, Adventskränze, Tür-
kränze, Gestecke, Plätzchen, Gestricktes und 
vieles mehr.
Am Samstag, 25.11.2023 ab 14.00 Uhr im 
Carport am Rathausplatz in Haselbach.
Kuchen, Torten und Stollen sowie Glühwein und Kaffee 
zum Mitnehmen oder Verzehren vor Ort.
Auf Ihr Kommen und die Unterstützung des Ortsvereins 
freut sich der KDFB Haselbach.

Mitterfelser Frauengruppe
Termine
Mittwoch, 06.12.2023, 19:00 Uhr
Roratemesse, Hl-Geist-Kirche Mitter-
fels mit Gedenken an verstorbene Mitglieder
Mittwoch, 13.12.2023 ab 18:00 Uhr
Adventfeier im Gasthaus Gürster
Freitag, 15.12.2023
Christkindlmarktfahrt für Mitglieder und Nicht-Mitglieder 
nach Halsbach, Abfahrt 15 Uhr, Rückfahrt gegen 21 Uhr
Kosten: Erwachsene 25 € (inkl. Bus und Eintritt), Jug. 15 €, 
Kinder bis 12 J. frei
verbindliche Anmeldung bis 05.12.2023 bei Rosi Kräh, 
Tel.: 09961/7572 oder Handy: 0151/65241142

VdK Ortsverband
Mitterfels-Haselbach
Busfahrt nach München 
zum weltberühmten Christ-
kindlmarkt am Mittwoch, den 29.November 2023
Abfahrt mit Reisebus in Haselbach 8:30 Uhr / Mitterfels 
8:45 Uhr; Straubing am Hagen 9:10 Uhr
Wir haben noch ein paar Plätze frei
Anmeldung und Info bei Monika Harguth ab 17.00 Uhr  
Tel. 09961 6431 oder bei Barbara Ebenbeck-Petzi  Tel. 
0160 94609521
Auch Nichtmitglieder dürfen gerne mitfahren.
Wir freuen uns auf einen schönen Tag mit Euch

Die Vorstandschaft

Gartenspaß
„Gartenspaß“ informiert angehende Hobbygärtner mit 
einfachen und nachvollziehbar bebilderten Anleitungen 
über die optimalen Gestaltungsmöglichkeiten der eige-
nen Grünfläche. Saisonal abgestimmte Artikel machen 
Lust auf eine effektvolle Gartenarbeit. Dekorationsvor-
schläge für den Garten und die eigenen vier Wände so-
wie Rezeptideen zum Nachkochen sind in jeder Ausga-
be enthalten.
Erscheint monatlich.
Sponsor: Sabine Rengsberger
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Freiwillige Feuerwehr Dachsberg
Christbaumversteigerung
Die Freiwillige Feuerwehr Dachsberg lädt 
die gesamte Bevölkerung recht herzlich 
zur Christbaumversteigerung am Sams-
tag, den 9. Dezember 2023 um 19.30 Uhr 
ins Gasthaus Häuslbetz ein.
Wir möchten uns auf diesem Wege bei allen Spendern, 
Freunden und Gönnern der Dachsberger Feuerwehr be-
danken.
Auf Euer Kommen und auf einen vergnüglichen Abend freut 
sich die Freiwillige Feuerwehr Dachsberg

Bayerischer Wald-Verein
Sektion Mitterfels
Jahreszeitengangl „Winter“
Am Dienstag, den 5. Dezember 2023 
treffen wir uns um 14 Uhr am Pavil-
lon in der Lindenstraße Mitterfels. In Fahrgemeinschaften 
fahren wir nach Leimbühlholz / Haselbach. Wir gehen dann 
auf Waldwegen mit überraschenden Aussichten rund ums 
Bonholz. Wir kommen auch an der schönen Waldkapelle 
der Fam. Stehr vorbei.
Gehzeit: 1 – 1,5 Std. 
Begleitung: Martin Graf

Adventsfeier in der Stubn der Historischen 
Hien-Sölde
Gemütliches Beisammensein 
am Montag, den 11. Dezember 2023
Wir wollen die „staade Zeit“ nutzen und uns gemeinsam ab 
19 Uhr in entspannter Atmosphäre auf die Weihnachtszeit 
einstimmen. Eine Brotzeit mit Punsch und kalten Geträn-
ken bieten wir an, gerne können dazu auch noch eigene 
Platzerl mitgebracht werden. 
Alle Mitglieder, Freunde und Förderer des Wald-Vereins 
sind herzlich eingeladen!

Helfer für Mitterfelser Christkindlmarkt am 
03.12.2023 gesucht
>>> Anmeldung unter skiclub-mitterfels.de <<<
Der Christkindlmarkt findet heuer wieder am 1. Advents-
sonntag, 03.12.2023 statt. Man munkelt, dort gibt es den 
besten Punsch, die leckersten Würstelsemmeln und die 
besten Suppen im ganzen Landkreis!
Damit dies auch heuer wieder so ist, brauchen wir jeden 
einzelnen Helfer - egal ob Stromverleger, Dekorateur, Wür-
stelbrater, Punschausschenker, Waffelbäcker oder Hand-
werker. Auch heuer gibt es am Abend vor dem Christkind-
lmarkt (Samstag, 02. Dezember) wieder den Mitterfelser 
Hüttenzauber zur Einstimmung für die gesamte Bevöl-
kerung. Bei diesem lockeren Einstand ohne Marktbetrieb 
können die Besucher in Ruhe den ersten heißen Punsch 
und unsere Hüttenschmankerl wie z.B. Kasspatzn oder 
Kaiserschmarrn bei Austro-Pop-Musik genießen.
Wir benötigen Helfer für Samstag zum Aufbau, Samstag 
Abend für unseren Hüttenzauber, Sonntag für den eigent-
lichen Christkindlmarkt und Sonntagabend zum Abbau. 
Also auch wenn ihr nur für eine dieser Aufgaben Zeit habt, 
könnt ihr euch gerne anmelden.
Ansprechpartner: Kathrin Bscheid (kathrin@skiclub-mitter-
fels.de)
Wenn ihr Lust habt, eine Suppe für unseren Sup-
penstand zu spenden, könnt ihr euch ebenfalls unter 
skiclub-mitterfels.de anmelden.
Weitere Informationen zum Christkindlmarkt mit Rahmen-
programm und Standlern finden Sie unter christkindl-
markt-mitterfels.de.

Girlandenbinden 
am Samstag, 25. November ab 10 Uhr (Burgschupfa)
>>> Anmeldung unter skiclub-mitterfels.de <<<
Treffpunkt zum Girlandenbinden für den Christkindlmarkt 
ist am Samstag, 25. November ab 10:00 Uhr in der Burg-
schupfa in Mitterfels. Fürs leibliche Wohl und Getränke ist 
gesorgt. Fleißige Girlandenbinder melden sich bitte im Vor-
feld auf unserer Website an.
Wir brauchen zum Binden Tannenzweige, Efeu, Wacholder, 
Buchs oder Thuja. Gebt uns Bescheid, wenn ihr was habt, 
wir können das Bindematerial auch gerne bei euch abholen!
Ansprechpartner: Stephanie Bscheid (stephanie@
skiclub-mitterfels.de)

3- Tages-Ski-und Snowboardkurs 
von Freitag 05.01. – Sonntag 07.01.2024 (St. Englmar)
Ausweichtermin: 27.01.2024 - 28.01.2024
>>> Anmeldung ab 05.12.23 NUR ONLINE unter 

Faire Köstlichkeiten am 
Mitterfelser Christkindlmarkt 
Auch zu Weihnachten: 
Fair Kaufen und Fair Schenken
Besuchen Sie uns am Sonntag, 3. De-
zember 2023, zwischen 11 Uhr bis 19 
Uhr in diesem Jahr nicht am Stand im 
Rathaus, sondern an unserem Kiosk 
in der Historischen Hien-Sölde Mitterfels
Mit Geschenken aus dem fairen Handel kann man immer 
eine Freude machen; den Beschenkten, dass sie hochwer-
tige Waren erhalten und den Herstellern in den benach-
teiligten Ländern, faire Preise für ihre Erzeugnisse und die 
Teilhabe an sozialen Mindeststandards. 
Am 3. Dezember 2023 endet auch die in der Hien-Sölde 
präsentierte Ausstellung „Ausgezeichnet“ mit Bildern und 
Fotos von mit dem Denkmalpreis des Bezirks Niederbayern 
ausgezeichneten Baudenkmälern. Sie können daher gerne 
Ihren Einkauf im „Kleine Weltladen“ auch noch für eine Be-
sichtigung dieser sehenswerten Ausstellung nutzen!



33GB 23/22.11.2023

Vereine und Verbände

skiclub-mitterfels.de <<<
Wir bieten sowohl für Kinder und Jugendliche als auch Er-
wachsene Kurse an, es gibt Gruppen für alle Könnensstu-
fen, von Anfänger über Fortgeschrittene bis zum Experten.  
Für die Teilnahme am Skikurs ist eine Mitgliedschaft in der 
Skiabteilung des TSV Mitterfels verpflichtend.
Kosten Skikindergarten (ab ca. 4 Jahre): 50 €
Kosten Ski- und Snowboardkurs:
Kinder und Jugendliche: 60 €
Erwachsene: 80 €
Weitere Informationen zu Kurszeiten etc. finden Sie unter 
skiclub-mitterfels.de
Ansprechpartner: Matthias Bscheid (matthias@skiclub-mit-
terfels.de)

Terminvorschau:
dienstags: Kinderskigymnastik, 17-18 Uhr (Badparkplatz/
Turnhalle)
dienstags: „Fit durch den Winter“, 20-21 Uhr (Turnhalle)
02.12.2023:  Mitterfelser Hüttenzauber, 19-22 Uhr (um die 

St.Georgskirche)
03.12.2023:  Mitterfelser Christkindlmarkt, 11-19 Uhr (Burg-

hof/Burgstraße) 
05.-07.01.2024: Skikurs (St. Englmar)

OGV Ascha
Kürbisse schnitzen
Bei typischem Herbstwetter trafen 
sich am vergangenen Freitag 25 Kin-
der am Troidkasten, um gemeinsam 
Kürbisse für Halloween zu schnitzen. 
Besonders schön war es, dass Kinder verschiedenen Al-
ters Interesse am Angebot des OGV zeigten…von 2 bis 12 
Jahren waren alle Altersklassen vertreten. 
Zu Beginn begrüßte die Jugendbeauftragte die Kinder und 
gab eine kurze Sicherheitseinweisung zur Benutzung der 
Messer. 
Nachdem sich jedes Kind einen Kürbis ausgesucht hatte, 
wurden die Deckel gemeinsam aufgeschnitten und die Kür-
bisse ausgehöhlt.  Dabei griffen einige Kinder beherzt direkt 
mit der Hand in den Kürbis und holten das Fruchtfleisch 
heraus. Andere benutzten dafür lieber einen Löffel. Beim 
Aufmalen und Schnitzen der Gesichter halfen den kleine-
ren Kindern die zahlreichen freiwilligen Helfer, die größe-
ren Kinder nahmen die Sache schon selbst in die Hand. 
Damit die Kürbisgesichter bis Halloween möglichst nicht 
schimmeln, wurden die fertigen Werke mit einer „Spezial-
mischung“ besprüht. Wirklich sehr lobenswert war, dass 
alle Kinder sorgsam mit den Messern umgegangen sind 
und es keinerlei Verletzungen gab. 
Sobald die ersten Kinder fertig waren, gab es zum Zeitver-
treib auch noch ein Bastelangebot. Dafür durften die Kinder 
loslaufen, um im Obstlehrgarten Naturmaterialien zu sam-
meln und anschließend ein Blättermännchen zu basteln. 
Zur Stärkung zwischendurch wurden den Kindern wieder 
Getränke bereitgestellt und jeder bekam einen selbst ge-
backenen Schokomuffin. 
Nach zwei Stunden konnten die Kinder von ihren Eltern ab-
geholt werden und präsentierten stolz ihre Kürbisse.
Weitere Infos und Fotos seht ihr auf unserer Homepage 
www.ogv-ascha.de unter dem Menüpunkt „Aktuelles“.
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Freiwillige Feuerwehr Ascha
„Retten – Löschen – Bergen – 
Schützen“
Ehrenabend der FF Ascha anlässlich 
des 150-jährigen Bestehens

Auf ihr 150-jähriges Bestehen kann die Freiwillige Feuer-
wehr Ascha in diesem Jahr zurückblicken. Im Rahmen die-
ses Jubiläums fand im Schützenhaus in Ascha ein Ehren-
abend statt, bei dem in Anwesenheit zahlreicher Mitglieder 
und Ehrengäste eine Ehrung für 25 und 40 Jahre aktiven 
Dienst in der Wehr stattfand.
Nach einem Gedenkgottesdienst in der Pfarrkirche in 
Ascha war es dem Vorsitzenden der FF Ascha, Christoph 
Leibl eine Ehre, neben den zahlreichen Mitgliedern, Land-
rat Josef Laumer, den dritten Bürgermeister von Ascha, 
Michael Landstorfer mit den Gemeinderäten und als Ver-
treter des Feuerwehrwesens, Sachbearbeiter Jürgen Bier-
meier, Kreisbrandinspektor Markus Weber, Kreisbrand-
meister Thomas Höchbauer sowie die Vorsitzenden der FF 
Falkenfels, Martin Piendl und der FF Gschwendt, Florian 
Landstorfer zu begrüßen. Erfreut zeigte man sich auch über 
die Teilnahme der ehemaligen Festdamen vom 125-jähri-
gen Gründungsfest 1998.
Lob des Kommandanten Andreas Aumer
Aufgabe des Kommandanten der FF Ascha, Andreas Au-
mer war es im Anschluss, unter dem Leitmotiv „Retten, 
Löschen, Bergen, Schützen“ zunächst jedem einzelnen 
Feuerwehrkameraden für seine zu jeder Tages- und Nacht-
zeit oftmals unter schwierigsten Bedingungen ausgeübten 
Leistungen im Dienst der Allgemeinheit seinen Respekt und 
die Anerkennung auszusprechen. War es vor Jahrzehnten 
noch einfache Technik, so kämen heute hochmoderne 
Löschgeräte zum Einsatz, in deren Schulung oft viel Frei-
zeit investiert werden müsse. Dank sprach Kommandant 
Aumer auch der Gemeinde Ascha aus, deren Zusammen-
arbeit mit der FF dazu beiträgt, dass die Wehr technisch 
Schritt halten kann. Dabei wies er auf Beispiele wie die 
moderne Schlauchtrocknungseinrichtung, den Unterrichts-

raum und den Anbau für den Feuerwehrverein sowie die 
darin untergestellten zwei Feuerwehrfahrzeuge hin, was für 
optimale Bedingungen und Übungsvoraussetzungen für 
die Kameraden sorge. Nicht zu übersehen sei dabei, die 
gute Zusammenarbeit innerhalb der Wehr sowie mit den 
Nachbarwehren und den Feuerwehrführungskräften des 
Landkreises. Gerade diese Umstände wie auch die Ehrung 
langjähriger aktiver Mitglieder zeugten für die Motivation in 
der Wehr, die optimistisch ohne Sorge um den Nachwuchs 
in die Zukunft blicken lässt.
Ehrung für langjährigen aktiven Dienst
Nach den anschließenden Grußworten der Ehrengäste aus 
Politik und Feuerwehrführung war es Landrat Josef Laumer, 
der die Auszeichnung der sieben langjährigen aktiven Mit-
glieder der FF Ascha vornahm. So wurden für 25 Jahre ak-
tiven Feuerwehrdienst Helmut Schwesinger, Harald Haas, 
Tobias Fischer und Reinhard Kiefl ausgezeichnet und für 
40 Jahre Franz Kraus, Anton Marks, Adolf Brielbeck, Josef 
Kerscher, Johann Nißl, Erich Lorbert und Johann Lummer.
Nicht nur die Ehrungen dieser verdienten Kameraden ga-
ben laut Vorsitzendem Christoph Leibl an diesem Abend 
Grund zum Feiern, sondern vor allem das 150-jährige Be-
stehen der FF Ascha, das coronabedingt 2025 gebührend 
mit einem Gründungsfest nachgeholt werden soll, wofür 
die Planungen bereits laufen. Das Leitmotiv der Feuerwehr 
„Retten-Löschen-Bergen-Schützen“ beweise nach sei-
nen Worten, dass die Feuerwehr nicht nur komme, wenn 
es brennt, sondern sei bei Unfällen, Hochwasser, Türöff-
nungen und vielem mehr zur Stelle und bringe, wie dieser 
Abend zeige, vor allem auch als festes Gemeindewesen 
Menschen zusammen, da das „Innenleben“ stimme.

Text & Fotos: Irene Haberl

(sitzend v. li.) Bürgermeister Michael Landstorfer, Landrat 
Josef Laumer und FF-Sachbearbeiter Jürgen Biermeier 

mit (stehend v. li.) 2. Kommandant der FF Ascha Reinhard 
Kiefl, 1. Kommandant Andreas Aumer, Kreisbrandmeister 
Thomas Höchbauer, Kreisbrandinspektor Markus Weber 
und die für langjährigen aktiven FF-Dienst Ausgezeichne-
ten Franz Kraus, Adolf Brielbeck, Harald Haas, Josef Ker-

scher, Erich Lorbert und Johann Lummer.

 Für 50 Jahre Mitgliedschaft bei der FF Ascha wurden ge-
ehrt: Johann Alt und Josef Keckeis (Mitte).

VdK Ortsverband 
Ascha-Falkenfels
Einladung zur Adventsfeier
des VdK Ortsverbands Ascha-Falkenfels für Mitglieder und 
Senioren bei Kaffee und Kuchen am Sonntag, 03.12.2023, 
14.30 Uhr im Gasthaus Hilmer in Riederszell.
Die Vorstandschaft freut sich schon jetzt auf Ihr Kommen!

Georg Schwarzfischer-Engel, Ortsvorsitzender
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Kgl. priv. Schützengesellschaft
Mitterfels
Ehrungsabend des Schützengaus 
SR – BOG
Am Samstag, 28.10.2023, fand der Eh-
rungsabend des Schützengaus SR – BOG 
in Aiterhofen statt. Hier wurden die erfolg-
reichen Schützen des Landkreises ab der Gauebene bis 
hin zur Europaebene geehrt.
Auch in diesem Jahr ist es Barbara Baumeister und Ge-
org Stangl gelungen, 2 Gaumeistertitel nach Mitterfels zu 
holen.

Barbara holte sich den Titel der Gaumeisterin mit der Luft-
pistole Auflage bei den Damen und Georg war mit der glei-
chen Waffengattung bei den Herren erfolgreich. Zusätzlich 
wurde Georg auch noch Zweiter bei den Herren Luftgewehr 
Auflage.
Damit der Abend auch einen kurzweiligen Charakter be-
kam, hatte die Gauführung für flotte Musik gesorgt und ei-
nen Zauberclown organisiert, welche zwischen den Ehrun-
gen für Auflockerung sorgten.
Zum Ende der Veranstaltung kam dann der absolute Höhe-
punkt: die Gaukönigsproklamation.
Und hier holte sich Georg Stangl den Titel „2. Gauschüt-
zenkönig in der Auflagewertung“. Denkbar knapp ging es in 

dieser Entscheidung zu, denn der Erstplatzierte hatte einen 
18 Teiler, Georg einen 19 Teiler und der Dritte einen 22 Tei-
ler. Dies sind Abstände im 1/100 mm Bereich.
Die Kgl. priv. Schützengesellschaft gratuliert ihren erfolgrei-
chen Schützen und wünscht weiterhin „Gut Schuss“

Text & Fotos: Fritz Baumeister, 1. Schützenmeister

Vereine und Verbände

Freiwillige Freuerwehr Haselbach
Erfolgreiche Leistungsprüfung bei 
der Feuerwehr: 
17 Abzeichen, 7 Premieren
Vergangene Woche haben 17 Feuerwehr-
leute der Feuerwehr Haselbach erfolg-
reich das Leistungsabzeichen abgelegt, wobei 7 von ihnen 
dieses herausfordernde Ziel zum ersten Mal erreichten. 
Die Prüfung fand unter den aufmerksamen Augen von 3 
Schiedsrichtern statt, die die Leistungen der Feuerwehr-
leute kritisch begutachteten.
Die Feuerwehrleute zeigten bei der Abnahme des Leis-
tungsabzeichens ihre Fähigkeiten in drei verschiedenen 
Stationen: „Löschaufbau Wasser“,  „Knoten und Stiche“ 
und „Kuppeln von Saugschläuchen“. Besonders erfreu-
lich war, dass sieben Teilnehmer in einer eigenen „Bron-
ze-Gruppe“ zum ersten Mal antraten. In dieser Gruppe wa-
ren neben Jugendlichen auch Quereinsteiger der Wehr. Die 
zweite Gruppe war gemischt von Stufe 2 (Silber) bis Stufe 
5 (Gold-Grün). Alle beteiligten sich an den wochenlangen 
Übungen, sowie an der Prüfung selbst. Dies unterstreicht 
den anhaltenden Nachwuchs und das Engagement in der 
örtlichen Feuerwehr.
Drei Schiedsrichter beobachteten aufmerksam jede Aktion 
und bewerteten die Leistungen der Teilnehmer.
Nach dem erfolgreichen Abschluss der Prüfung wurde der 
Erfolg gebührend gefeiert. Die Feuerwehrleute, zusammen 
mit ihren Kommandanten und den Schiedsrichtern, ließen 
den Abend in ausgelassener Stimmung ausklingen. Die 
Feier bot Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch und zur 
Stärkung der Kameradschaft.
Der Kommandant Andreas Fischer, der die Veranstaltung 
abschloss, gratulierte allen Absolventen zu ihrem verdien-
ten Erfolg und dankte den Schiedsrichtern für ihre objekti-
ve Bewertung, sowie dem Ausbilderteam für die Unterstüt-
zung. Bürgermeister Simon Haas war ebenfalls anwesend 
und lobte die Feuerwehrleute für ihr Engagement und ihre 
Leistung.
Die Brotzeit zum Abschluss der Prüfung wurde von  der 
Gemeinde spendiert.

Text: Andreas Fischer, Foto: Reinhold Schläger
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Mitterfelser Frauengruppe e.V.
Jahreshauptversammlung 
2023 mit Würdigung besonde-
rer Frauen für langjährige Ver-
dienste

Anlässlich der Jahreshauptversammlung konnte die Ver-
einsvorsitzende der Mitterfelser Frauengruppe, Rosi Kräh 
am 12.11.2023 zahlreiche Mitglieder im Gasthaus zur Post 
begrüßen. Aktuell zählt der Verein 122 Mitglieder, Neu-Mit-
glieder sind jederzeit willkommen.
In ihrem Tätigkeitsbericht blickte die Vorsitzende auf ver-
gangene Veranstaltungen und Aktionen der Frauengruppe 
zurück, von denen nur einige hier hervorgehoben werden 
sollen. Am Gemeindeleben beteilige sich die Frauengruppe 
durch Teilnahme am Ferienprogramm der Marktgemeinde 
und an der Mitterfelser Marktmeile. Mit dem Verkauf von 
Palm- und Kräuterbuschen oder Kuchen würden kirchliche 
Feste und religiöses Brauchtum unterstützt und gelebt. Ei-
nen aktiven Beitrag am gesellschaftlichen Leben biete der 
Verein durch ein buntes Angebot an verschiedenen Frei-
zeitaktivitäten, wie z.B. durch die gemeinsame Feier des 
Weiberfaschings, gemeinsame sportliche Aktivitäten (Ten-
nis-Kurs, Kegeln) oder Vereinsausflüge wie in der Vergan-
genheit nach Riedenburg. Im Februar konnte als besonde-
rer Höhepunkt Schwester Jubilata aus Kloster Strahlfeld 
für einen Vortrag über Fußreflexzonenmassage gewonnen 
werden, der großen Anklang fand. Auch ein Kiachl-Back-
kurs vor Kirchweih bei Christa Feldmeier wurde für die 
Frauen organisiert. Der Erlös, der durch den Verkauf von 
Kuchen oder Schmalzgebäck erzielt wird, wie z.B. heuer 
erstmalig beim Bücherflohmarkt, werde größtenteils für ei-
nen guten Zweck gespendet. Auf diese Weise seien heuer 
auch zwei von Markus Schuh geschreinerte Bänke an Ge-
meinde und Schule übergeben worden. Vor Weihnachten 
sei außerdem eine besondere Überraschung für Kindergar-
tenkinder geplant.

Im Anschluss erfolgte der Kassenbericht von Bianca Sage-
rer und darauf folgend die Entlastung der Vorstandschaft.
Auch Bürgermeister Andi Liebl bedankte sich bei den Frau-
en und dem noch jungen Verein für das ehrenamtliche En-
gagement in der Marktgemeinde. Wie der Tätigkeitsbericht 
gezeigt habe, sei das Angebot beträchtlich. Auch die wei-
ter stattfindende Beteiligung an kirchlichen Festen durch 
den neuen Verein hob er mit Blick auf das neue Banner 
des Vereins lobend hervor. Gerade in diesen Zeiten sei ein 
gutes Miteinander und gegenseitiger Respekt sehr wichtig. 
Wenn alle zusammenhelfen, könnten positive Nachrichten 
wieder mehr in den Vordergrund rücken.
Am Ende der Jahreshauptversammlung gab es kleine Prä-
sente für Frauen, die jahrelang aktiv das gesellschaftliche 
Leben der Mitterfelser Frauen geprägt haben und sich 
darum verdient gemacht haben. Die Vorsitzende bedank-
te sich so bei den anwesenden Rosi Weinbacher, Brigitte 
Klimmer, Christa Fischer, Elisabeth Hausladen und Annelie-
se Wartner und übergab ein Brotzeitbrettl mit individueller 
Gravur. Den nicht anwesenden Frauen,  Anna Hausladen, 
Luise Schmaderer, Anni Fritsch, Brigitte Seebauer, Anne-
liese Dietl, Cilli Wartner und Maria Kernbichl wurde ebenso 
gedankt.
Rosi Kräh lobte die Frauen für ihren Einsatz: 40 Jahre lang 
haben sie sich getroffen zu geselligen Veranstaltungen, 
haben einsame Frauen aufgenommen und zusammen Ge-
meinschaft, Freude, Spaß erlebt und geholfen, wo Hilfe nö-
tig war. Auch Institutionen und Organisationen seien stets 
unterstützt worden. Diesem Engagement gelte besonderer 
Dank!
Nach Ende der Jahreshauptversammlung folgte ein gemüt-
liches Beisammensein, in dessen Rahmen Sandra Groth 
als 2. Vorsitzende von ihrer Arbeit als Quartiersmanagerin 
berichtete.

Text: Simone Kutzner, Foto: Monika Sagstetter

(stehend v. li.) Brigitte Paulus, Rosi Weinbacher, Brigitte 
Klimmer, Elisabeth Hausladen, Anneliese Wartner, Christa 

Fischer, Bürgermeister Andreas Liebl, Vorsitzende Rosi 
Kräh, (vorne v. li.) Bianca Sagerer, Simone Kutzner, Sandra 

Groth

Ausstellung 
„AUSGEZEICHNET“ 
in der Hien-Sölde
Mit feierlicher 
Vernissage eröffnet
Zum 10-jährigen Jubiläum der erfolgreichen Restaurierung 
der Historischen Hien-Sölde, welches am 13.11.2013 ge-
feiert werden konnte, hat sich der Vorstand des Förder-
vereins dazu entschlossen, die Wanderausstellung „Aus-
gezeichnet“ des Bezirks Niederbayern in den Räumen der 
Hien-Sölde zu präsentieren.
Gezeigt werden Fotos, Zeichnungen und Aquarelle der mit 
dem Denkmalpreis des Bezirks Niederbayern in den letzten 
20 Jahren ausgezeichneten Objekte.
Die Zeichnungen und Aquarelle des Landshuter Malers Mi-
chael Lange und Bilder der Fotografin Sabine Bäter zei-
gen die preisgekrönten Baudenkmäler von ihrer schöns-
ten Seite. Der Ausstellungsraum auf dem Dachboden der              
Hien-Sölde bietet hierfür ein besonderes Ambiente.
Die Ausstellung wurde am 3. November 2023 in einer feier-
lichen Vernissage eröffnet. Maria Birkeneder, Vorsitzende 
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des Fördervereins „Freundeskreis Historische Hien-Sölde“, 
begrüßte die zahlreichen Gäste und stellte in einem kur-
zen Rückblick die neuere Geschichte der Hien-Sölde, von 
der Gründung des Fördervereins bis heute, als besonderen 
Glücksfall dar. Immer seien die richtigen Leute am richtigen 
Platz gewesen. Der stellvertretende Bezirkstagspräsident Dr. 
Thomas Pröckl führte in seiner Laudatio aus, dass es für diese 
Ausstellung wohl keinen besseren Platz gäbe, schließlich war 
die Hien-Sölde selbst im Jahr 2014 Preisträgerin. Baudenk-
mäler seien wichtig, so Dr. Pröckl weiter, sie prägen das Bild 
unserer Heimat und schaffen Identität. Auch Dr. Cindy Drexl, 
Kulturreferentin des Bezirks, ging in ihrer Ansprache darauf 
ein, dass diese Denkmäler zu unserem kulturellen Erbe gehö-
ren in ihrer Vielfalt von Burgen, Schlössern und Kirchen bis hin 
zu Bauernhöfen, Bürger- und Handwerkerhäusern.
Landrat Josef Laumer und Bürgermeister Andreas Liebl 
hoben in ihren Grußworten den Einsatz des Fördervereins 
im Hinblick auf die gelungene Restaurierung der
Historischen Hien-Sölde hervor, die inzwischen einen festen 
Platz im Mitterfelser kulturellen Leben habe und ein Schmuck-
stück und Wahrzeichen für die Gemeinde geworden sei.
„De echtn Hoslbecka“ unter Leitung von Franz Schötz, 
der mit der Volksmusikstelle selbst einmal Mieter in der 
Hien-Sölde war, hatten die musikalische Umrahmung der 
Veranstaltung übernommen.
Die Ausstellung ist noch bis zum 3. Dezember 2023 geöff-
net (Mi, Sa, So von 14 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung).         

Text: Doris Metzger, Fotos: Elisabeth Röhn

Die Ehrengäste (v.li.): Altbürgermeister Heinrich Stenzel, 
Fotografin Sabine Bäter, Bürgermeister Andreas Liebl, Ma-
ria Birkeneder, Bezirkstagsvizepräsident Dr. Thomas Pröckl, 
Dr. Cindy Drexl, Landrat Josef Laumer und Mitglieder des 

„Freundeskreis Historische Hien-Sölde“.

„De echtn Hoslbecka“ spielten auf.

NACHRUF
Die Gemeinde Falkenfels trauert um

Herrn Josef Piendl
Herr Piendl war von Juli 1972 bis Mai 1984 Mitglied des 
Gemeinderates Falkenfels.
Wir danken Herrn Piendl für seinen engagierten Einsatz 
zum Wohle der Gemeinde Falkenfels.
Die Gemeinde wird ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.

GEMEINDE FALKENFELS
Ludwig Ettl, Erster Bürgermeister

mit eigener 
Metzgerei

MITTERFELS
Tel. 09961 332

Ab sofort wieder jeden Donnerstag 
frisches Schwarzgeräuchertes, 

Chilipeitschen und Pfefferbeißer.

Musikanten-Stammtisch
am Freitag, 1. Dezember 2023
Jeder, der ein Instrument spielt, gerne singt oder gerne
Musik hört, ist eingeladen in den musikantenfreundlichen

Gasthof Fischer Veri in Mitterfels.
Verschiedene Instrumente stehen zur Verfügung.

LANDGASTHOF Metzgerei
Pension A weng

 g‘sunga,
a weng
  g‘spuitTelefon 09961 910080
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BITTE BEACHTEN!
Aufgrund der Sperrung 

der Lindenstraße wegen Bauarbeiten 
ist unser Geschäft bis auf Weiteres nur 

über die Burgstraße zu erreichen.

LADEN
POST& Mitterfels

Inh. Reinhard Stolz

Burgstraße 8 ♥ 94360 Mitterfels
q 09961 700742
E ladenundpost@stolzdruck.de
www.stolzdruck.de 

KFZ-Technik KIELERMEISTER
BETRIEB

R e p a r a t u r e n  a l l e r  A r t  ·  K F Z - Te i l e h a n d e l
– Motorreparaturen
– Kundendienst und 
 Unfallinstandsetzung aller Fabrikate
– Reifen, Felgen, Achsvermessung
– Klimaservice

– Scheibenservice
– TÜV und AU aller Fabrikate
– Bei uns bleiben Sie mobil –

Hier bedient
und schraubt
der Meister

selbst!

Öffnungszeiten: Mo, Di, Mi, Fr 8.00 - 18.00 Uhr, Do 8.00 - 20.00 Uhr
Unterholzener Straße 4 · 94360 Mitterfels · Telefon 0 99 61-7015 41, Fax 7015 42
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Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 08.00 Uhr - 12.00 Uhr
 14.00 Uhr - 17.30 Uhr

Samstag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr

LADEN
POST& Mitterfels

Inh. Reinhard Stolz

Burgstraße 8 ♥ 94360 Mitterfels
q 09961 700742
E ladenundpost@stolzdruck.de
www.stolzdruck.de 

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 08.00 Uhr - 12.00 Uhr
 14.00 Uhr - 17.30 Uhr

Samstag 09.00 Uhr - 12.00 Uhr

LADEN
POST& Mitterfels

Inh. Reinhard Stolz

Burgstraße 8 ♥ 94360 Mitterfels
q 09961 700742
E ladenundpost@stolzdruck.de
www.stolzdruck.de 

Wegen Sortimentwechsel

30 % RABATT
auf ALLE FLSK-Flaschen!

Nur solange der Vorrat reicht!
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Kath. Pfarrgemeinden
Mitterfels - Haselbach-Herrnfehlburg

Gottesdienstordnung vom 27. November bis 10. Dezember 2023

Montag, 27. November: Montag der 34. Woche im Jah-
reskreis
Keine Messe

Dienstag, 28. November: Dienstag der 34. Woche im 
Jahreskreis
8.30 Uhr Rosenkranz
9.00 Uhr Hl. Messe (Mitterfels Pfarrheim)
Albert Koller f. † Ehefrau Anna - Gabi Schuster f. † Ehemann  
Max - Rosi Meier f. † Hedwig Hirtreiter - Martha Feldmeier 
f. † Schwester Hildegard Blass (Lektorin: Sieglinde Grünig)

Mittwoch, 29. November: Sel. Friedrich von Regens-
burg
Keine Messe

Donnerstag, 30. November: Hl. Andreas
8.30 Uhr Hl. Messe (Haselbach)
Kapelle Pfarrholz f. Verstorbene von Pfarrholz - Jakob u. 
Marianne Eigenschink f. † Frieda Zollner - Meta Sepaint-
ner f. † Albert Pellkofer - Gunda Häuslbetz f. † Inge Reindl 
(Lektorin: Ingeborg Pröls)

Freitag, 1. Dezember: Freitag der 34. Woche im Jahres-
kreis
Haus- bzw. Krankenkommunion in Haselbach, Herrnfehl-
burg und Mitterfels
15.30 Uhr Wort-Gottes-Feier im Seniorenzentrum

1. AdventssonntAg
Mit dem 1. Adventssonntag beginnt das neue Kirchen-
jahr. An den Sonntagen folgen die Schriftlesungen dem 
Lesejahr B (Markus); an den Wochentagen im Jahres-
kreis werden die Lesungen der Jahresreihe II gelesen.

Samstag, 2. Dezember
16.30 Uhr Rosenkranz und Beichtgelegenheit
17.00 Uhr Hl. Messe (Haselbach) – Roratemesse bei Ker-
zenschein
Franz u. Angela Frankl f. † Tochter Barbara zum Namens-
tag - Hildegard Klement f. † Großeltern Kern zum Sterbetag 
des Großvaters - Hildegard Klement f. † Mutter Franziska 
Mandl zum Sterbetag - Frieda Butz f. † Ehemann Karl zum 
Sterbetag - Frieda Butz f. † Eltern Michael u. Emilie Schub 
- Frieda Butz f. † Schwiegereltern Karl u. Sofie Butz - Fam. 
Ziegler f. † Ehemann u. Vater - Thomas Grimm, Grafen-
wöhr f. † Franz Xaver u. Mathilde Fundeis - Anni Boiger f. † 
Ehemann - Stiftsmesse für die älteren Stifter (Kirchenchor 
Haselbach – Orgel: Wilma Tosch – Lektorin: Barbara Bauer)

Sonntag, 3. Dezember
8.30 Uhr Hl. Messe (Herrnfehlburg)

Werner u. Armin Schneider f. † Mama zum Sterbetag - 
Heinrich Schneider f. † Ehefrau Angela - Josef Simmel f. 
† Mutter zum Sterbetag - Fam. Rabenbauer f. † Nachbarn 
Gottfried Reisinger (Orgel: Norbert Sosnowsky - Lektorin: 
Maria Lehner)
10.00 Uhr Hl. Messe (Mitterfels)
Christa Fischer f. † Vater u. Großvater zum Namenstag - 
Regina Heitzer f. † Ehemann zum Sterbetag - Marianne 
Schedlbauer f. † Vater Hans Boiger zum Sterbeandenken 
- Theresa Duschl f. † Hermann Schober - Zenta Heisinger 
f. bds. † Eltern u. Geschwister - Reinhard Irlbeck f. † Tante 
Anna Koller - Helga Kienberger f. † Eltern u. Geschwister - 
Marianne u. Xaver Weinschenk f. bds. † Angehörige - Ernst 
u. Uli Riederer f. † Mutter Anna Riederer zum Sterbean-
denken - Roswitha Bemmerl f. † Tochter Christina u. liebe 
† Angehörige - Resi Hornig f. † Ehemann Gerhard (Orgel: 
Stephanie Lorenz – Lektorin: Maria Birkeneder)
14.00 Uhr Tauffeier (Mitterfels)

Montag, 4. Dezember: Hl. Barbara
Keine Messe – Hausgottesdienst im Advent

Dienstag, 5. Dezember: Dienstag der 1. Adventswoche
19.00 Uhr Hl. Messe (Haselbach) – Roratemesse bei Ker-
zenschein mitgestaltet vom Frauenbund Haselbach
Frauenbund Haselbach f. † Mitglieder - Irmgard Rainer f. † 
Siegfried, Hans u. Gerdi (Orgel: Wilma Tosch – Klarinette: 
Anna Schedlbauer - Lektorin: Frauenbund Haselbach)

Mittwoch, 6. Dezember: Hl. Nikolaus
19.00 Uhr Gedenkmesse für die im dezember Verstorbenen 
(Mitterfels) – Roratemesse bei Kerzenschein mitgestal-
tet von der Mitterfelser Frauengruppe
Haselbach: 2013: Johann Vogl – 2015: Gerhard Kerscher 
– 2016: Christa Schuh – 2017: Cäzilia Dietl, Kreszenz Ei-
denschink – 2018: Karl Butz – 2021: Johann Scheifl – 2022: 
Franz Xaver Miedaner, Angela Brandl
Herrnfehlburg: 2014: Anna Grimm
Mitterfels: 2013: Hermann Stöckert – 2014: Otto Wartner, 
Norbert Weber – 2015: Gerhard Frank – 2016: Mathilde 
Beheim – 2018: Karl Neidl, Manfred Brandl, Ida Bernkopf, 
Hilde Christl, Jakob Feldmeier – 2020: Elfriede Wolf, Franz 
Gruber, Werner Lang, Katharina Irlbeck, Elisabeth Piller – 
2022: Alfons Paulus
MFG f. † Mitglieder der MFG u. des ehemaligen KDFB Mit-
terfels - Evi Breu f. † Eltern - Geschwister Süß f. † Angehö-
rige - Philipp u. Valerie Schmid f. † Opa Johann Schedlbau-
er - Marianne Schedlbauer f. † Mutter Maria Boiger zum 
Geburtstag (Orgel: Christian Ingerl - Lektorin: Mitterfelser 
Frauengruppe)

Donnerstag, 7. Dezember: Hl. Ambrosius
8.30 Uhr Rosenkranz
9.00 Uhr Hl. Messe (Haselbach)
Gisela Digel f. † Ehemann Kurt - Elisabeth Kreuzer f. † Mut-
ter Dora Lorenz zum Sterbetag - Anni Boiger f. † Erna u. 
Erich Meidinger - Meta Sepaintner f. † Rosa Grimm (Lekto-
rin: Ingeborg Pröls)

Beginnend mit dem 1. Advent 2023 greift unsere geän-
derte Gottesdienst ordnung an den normalen Sonn-
tagen (vgl. die Erläuterungen dazu im letzten Pfarrbrief, 
im Gemeindeboten und in der Tagespresse) mit nur 
mehr einer gemeinsamen Messe am Sonntagvormit-
tag um 10.00 Uhr im Wechsel zwischen Haselbach 
und Mitterfels.
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Freitag, 8. Dezember: Hochfest der ohne Erbsünde 
empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria
Keine Messe im Seniorenzentrum – evang. Gottesdienst

2. AdventssonntAg

Samstag, 9. Dezember
16.30 Uhr Rosenkranz und Beichtgelegenheit
17.00 Uhr Hl. Messe (Mitterfels) - Roratemesse bei Ker-
zenschein gestaltet als Familiengottesdienst
Robert Kettl f. † Mutter Maria Kettl - Fam. Penzkofer, 
Münchszell f. † Johann Penzkofer - Ottilie Feldmeier mit 
Fam. f. † Vater Josef Holmer - Amalie Strohalm f. † Ehe-
mann u. Angehörige - Martina Lex f. † Anna Daschner - Asa 
Gottschalk f. † Ehemann Walter (Kirchenchor Mitterfels - 
Orgel: Wilma Tosch – Lektorin: Birgit Blatz)

Sonntag, 10. Dezember
10.00 Uhr Hl. Messe (Haselbach)
Geschwister Schuh f. † Mama - Max Schuh f. † Ehefrau - 
Kapelle Radmoos f. † Willi, Maria u. Franziska Grimm u. Jo-
hann u. Marianne Tremmel - Ludmilla Steger f. † Schwester 
Edeltraud Schießl - Elisabeth Aigner mit Fam. f. † Franz Xa-
ver Miedaner - Fam. Alfons Zollner, Roßhaupten f. † Albert 
Pellkofer - Fam. Poiger, Einstück zu Ehren d. Hl. Leonhard 
u. Hl. Wendelin - Max Attenberger f. † Ehefrau (Orgel: Anna 
Frank – Lektorin Vanessa Weidel)

Hinweise und Mitteilungen

Öffnungszeiten Pfarrbüro Mitterfels:
Di, Mi, Fr 9.00 – 11.00 Uhr - Do 15.30 – 17.30 Uhr.

Telefon: 09961/248 – Fax: 09961/700220
Öffnungszeiten Pfarrbüro Haselbach:

Di 15.30 – 17.30 Uhr - Do 8.30 – 10.30 Uhr.
Telefon: 09961/6133 – Fax: 09961/700448

Pfarrgemeinderat Mitterfels

Bewahre mich, Herr,
vor dem naiven Glauben,
es müsse im Leben alles glatt gehen.
Schenke mir die nüchterne Erkenntnis,
dass Schwierigkeiten, Niederlagen,
Misserfolge, Rückschläge
eine selbstverständliche Zugabe
zum Leben sind,
durch die wir wachsen und reifen.
Antoine de Saint-Exupéry

Di 5. Dezember 19.00 Uhr  Frauenbund Haselbach: 
Rorate-Messe (Pfarr-
kirche), anschl. besinn-
lich-gemütliche Advent-
feier (Gasthaus Häusl-
betz)

Frauenbund Haselbach
Der Haselbacher Frauenbund lädt seine Mitglieder am 
Dienstag, 5. Dezem ber zur Adventfeier ein. Die Feier be-
ginnt um 19.00 Uhr mit einer Rorate-Messe in der Pfarr-
kirche, die der Frauenbund mitgestaltet. Danach folgt im 
Gasthaus Häuslbetz die besinnlich-gemütliche Feier mit 
Texten, Musik und Geschichten.

Neues Format bei den Familiengottesdiensten
Unter dem Motto „Ich - Du – Wir. Gemeinsam den Glau-
ben entdecken“ wol len wir ein neues Format bei den 
Familiengottesdiensten versuchen. Dem Familiengottes-
dienst ist dabei eine Einheit mit den Kindern im Pfarr-
heim in Mitterfels vorgeschaltet, bei der sich die Kinder – 
in der Art wie beim Kin derbibelnachmittag – spielerisch 
mit der Thematik des nachfolgenden Got tesdienstes 
beschäftigen. Bei der Vorabendmesse dürfen die Kinder 
dann etwas von dieser Arbeit in den Gottesdienst ein-
bringen.
Wir wollen dieses neue Format ein erstes Mal am Sams-
tag, 9. Dezember ver suchen. Die Kinder kommen schon 
um 15.00 Uhr im Pfarrheim in Mitterfels zusammen. Um 
17.00 Uhr feiern wir mit ihnen und der ganzen Gemeinde 
dann den Familiengottesdienst.

Frauenbund Haselbach
Der Haselbacher Frauenbund fährt am Samstag, 16. De-
zember nach Passau mit Führung durch die Altstadt, 

Zeit zur freien Verfügung am Christkindl markt und mit 
einem anschließenden Besuch der Waldweihnacht beim 
Baumkronenweg in Kopfing. Abfahrt dazu ist um 8.00 
Uhr beim Friedhof in Haselbach. Der Fahrpreis (inkl. 
Busfahrt, Stadtführung und Eintritt zur Waldweihnacht) be-
trägt 20,- € (für Nicht-Mitglieder 28,- €). Anmeldung bis 5. 
Dezember bei Elke Schub (Tel. 09961/1776).

Herzlichen Glückwunsch
Am 1. Dezember werden es zehn Jahre, dass Birgit 
Englberger im Pfarrbüro in Haselbach den Dienst als 
Pfarrsekretärin leistet. Kirchenverwaltung und Pfarrer 
gratulieren ihr im Namen der Pfarrei ganz herzlich zu 
ihrem Dienstjubiläum und bedanken sich für die zuver-
lässige und äußerst bereitwillige Arbeit – z.T. auch au-
ßerhalb der Bürozeiten -, die Frau Englberger an dieser 
wichtigen Stelle der Pfarrei für uns alle leistet.

Hausgottesdienst im Advent
Unser Bischof lädt am Montag, 4. Dezember alle Fami-
lien und Hausgemeinschaften zu einem Hausgottes-
dienst zum Beginn des Advents ein. Faltblätter mit ei-
nem entsprechenden Gottesdienstvorschlag liegen an 
den Schriftenständen zum Mitnehmen auf.

Rorate-Messen im Advent
Auch in diesem Jahr wollen wir im Advent die Vorabend-
messen am Samstag als Rorate-Messen bei Kerzen-
schein gestalten: die Kirche weitgehend nur mit Kerzen 
beleuchtet, mit besonderer musikalischer Gestaltung 
und einer kurzen Meditation nach der Kommunion.
Kerzen für die Rorate-Messen können Sie entweder 
selbst von zuhause mitbringen oder in der Kirche be-
kommen.
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Evang.-Luth.
Kirchengemeinde
Mitterfels

Gottesdienste in der evangelischen Heilig-Geist-Kirche 
Mitterfels

Gottesdienst
Sonntag, 3. Dezember 2023, 9.oo Uhr, mit Hl. Abend-
mahl, Pfarrerin Susanne Kim

Offene Gesprächsrunde „mittendrin“
Nächstes Treffen
Montag, 27. November 2023, 18 bis 19 Uhr

Einladung zu einer adventlichen Stunde an den Ad-
ventssonntagen von 16 bis 17 Uhr „Wort und Musik 
zum Mitmachen“
Jede/r kann so mitmachen, wie er gerne mag: mit sei-
nem Instrument, mit Liedern und Texten oder einfach 
nur Mitsingen und Zuhören.

Zur Besinnung

Man kann in dieser Welt,
wie sie ist,
nur dann weiterleben,
wenn man zutiefst glaubt,
dass sie nicht so bleibt,
sondern werden wird,
wie sie sein soll.

(Carl Friedrich von Weizäcker)
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